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1 REGIO BASILIENSIS 
 
1.1 Begehren 
 
Wir beantragen, auf der Basis des Rahmenvertrags inklusive Leistungsauftrag zwischen den 
Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Jura und Solothurn und dem Verein 
REGIO BASILIENSIS (Beilagen 1 und 2) die Subvention für den Betrieb der REGIO 
BASILIENSIS (Interkantonale Koordinationsstelle und Verein) und des Sekretariats der 
Deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz (ORK) für die Jahre 2011-2014 
wie folgt zu erneuern:  
 
- für die Interkantonale Koordinationsstelle einen Beitrag von CHF 335’000; 
- für den Verein REGIO BASILIENSIS einen Beitrag von CHF 8'000; 
- für die Gesamtkosten für das Gemeinsame Sekretariat der Deutsch-französisch-

schweizerischen Oberrheinkonferenz einen Beitrag EURO 22'941 (max. CHF 39’000); 
- für die Schweizer Personalstelle beim ORK-Sekretariat einen Beitrag von EURO 34'118 

(max. CHF 58’000); 
- und für den ORK-Kooperationsfonds (Projektefonds) einen Beitrag von EURO 14'000 

(max. CHF 22’400).  
 
Beantragt wird somit ein jährlicher Gesamtbetrag für die Jahre 2011 bis 2014 von 
CHF 343'000 und EURO 71'059 (max. CHF 119'400). 
 
 
1.2 Begründung des Begehrens 
 
1.2.1 Ausgangslage 
 
Im Verlauf der vergangenen 47 Jahre, seit der Gründung der REGIO BASILIENSIS im Jahr 
1963, hat die grenzüberschreitende Zusammenarbeit am Oberrhein und in ganz Europa eine 
enorme Entwicklung durchgemacht. Während damals grenzüberschreitende Zusammenar-
beit noch – abgesehen von wenigen Ausnahmen – ein Novum war, ist sie heute im zusam-
menwachsenden Europa ein wesentlicher Bestandteil europäischer Kohäsions- und Regio-
nalpolitik und wird durch die Europäische Union, aber auch durch die Schweizerische Eidge-
nossenschaft im Rahmen von Förderprogrammen für regionale und grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit (Europäische territoriale Zusammenarbeit/INTERREG, Neue Regionalpoli-
tik des Bundes) beachtlich unterstützt. Im Jahr 1963 gab es erst vereinzelt Organisationen, 
welche sich professionell dem Abbau von Grenzhindernissen und der grenzüber-
schreitenden Synergiebildung verschrieben hatten, vor allem entlang des Rheins und an der 
deutsch-niederländischen Grenze. Heute vertritt die 1971 von der REGIO BASILIENSIS mit-
gegründete Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) – die wichtigste Lob-
bying-Organisation für Grenz- und grenzüberschreitende Regionen – rund 200 Grenzregio-
nen. Die Öffnung des Europäischen Binnenmarktes hat grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit an allen Grenzen der Europäischen Union zu einer Selbstverständlichkeit werden las-
sen. Auch für die Schweiz werden im Zuge der Umsetzung der Bilateralen Abkommen mit 
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der EU sowie allfälliger zukünftiger Folgeabkommen grenzüberschreitende Beziehungen in 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Bevölkerung an Bedeutung laufend zunehmen. 
 
Seit ihrer Gründung im Jahr 1963 prägt die REGIO BASILIENSIS die regionale Kooperation 
am Oberrhein entscheidend mit und hat zu den meisten trinationalen Errungenschaften am 
Oberrhein einen wesentlichen Beitrag geleistet. Dies zunächst als Verein und seit 1970 als 
„Interkantonale Koordinationsstelle bei der REGIO BASILIENSIS“ im Auftrag der Kantone 
der Nordwestschweiz (seit 1970 für die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft, seit 
1996 für den Kanton Aargau und seit 2003 für die Kantone Jura und Solothurn). Via Mit-
gliedschaft und aktiver Mitwirkung bei der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen 
(AGEG) sowie bei anderen europäischen Regionalorganisationen war und ist die REGIO 
BASILIENSIS zudem auch auf europäischer Ebene an zahlreichen Vorstössen zur Stärkung 
der Regionen Europas und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beteiligt. Dazu ist 
an erster Stelle die Existenz und kontinuierliche Weiterentwicklung eines europaweiten 
INTERREG-Programms zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu zäh-
len. 
 
Mit zunehmender Konkretisierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Projekten 
und dem sich laufend verstärkenden Engagement der Kantone hat sich die Rolle der REGIO 
BASILIENSIS im Verlauf der Jahre geändert: Sie wurde sukzessive von der „Promotorin ei-
ner Idee“ zur „Dienstleisterin für eine Idee“. Sie ist dabei mit ihrer Zwei-Komponenten-
Struktur – als Aussenstelle der Kantone und als privatrechtlicher Verein – sowohl für die offi-
ziell-staatliche Kooperation als auch eine zivilgesellschaftlich und wirtschaftlich ausgerichtete 
Netzwerkbildung tätig. Im Gegensatz zu den gegebenen Strukturen auf deutscher und fran-
zösischer Seite, wo diese beiden Bereiche getrennt laufen, vermag die REGIO 
BASILIENSIS einen Grossteil der Kooperationsaktivitäten der Nordwestschweizer Partner zu 
fokussieren und zu integrieren. Mit ihrer Nordwestschweizer Klammerfunktion ermöglicht sie 
zudem den Partnern auf Schweizer Seite ein kostensparendes „Outsourcing“ der Kooperati-
onsdienstleistungen an eine ausgewiesene Kooperationsspezialistin. Damit kann ein hoher 
Grad an Professionalität und Effizienz erreicht werden. Allen an der Oberrhein-Kooperation 
Beteiligten steht mit der REGIO BASILIENSIS ein Kompetenzzentrum zur Verfügung, das 
sowohl bezüglich der jahrzehntelangen Erfahrung als auch bezüglich der Breite der wahrge-
nommenen Aufgabenfelder im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beispiel-
los ist. Zudem dient sie breiten Bevölkerungskreisen als Identifikationsmerkmal für die Of-
fenheit der Region hin zu den europäischen Nachbarn.  
 
Die Deutsch-französisch-schweizerische Oberrheinkonferenz bildet seit 1975 (auf der Basis 
der Bonner Vereinbarung, abgelöst durch die Basler Vereinbarung von 2000) den institutio-
nellen Rahmen der grenzüberschreitenden regionalen Zusammenarbeit im Oberrheingebiet. 
Rund 600 Experten aus deutschen, französischen und schweizerischen Fachverwaltungen, 
Verbänden und Organisationen arbeiten kontinuierlich in diesem Rahmen zusammen. Sie 
stehen in ständigem Informationsaustausch und entwickeln konkrete Projekte. Das Gemein-
same Sekretariat der Oberrheinkonferenz wurde 1996 eingerichtet. Es ist trinational besetzt 
und gewährleistet die Organisation der Plenar- und Präsidiumssitzungen, die Umsetzung der 
entsprechenden Beschlüsse, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Koordination zwischen den 
Arbeitsgruppen und Expertenausschüssen. Die Oberrheinkonferenz verfügt seit 2007 über 
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einen sog. „Kooperationsfonds“ von EURO 100'000 p.a. zur raschen und unbürokratischen 
Finanzierung von Kleinprojekten (Broschüren, Karten, Veranstaltungen von ORK-
Arbeitsgruppen, usw.). Das Personalmanagement und die Personalbetreuung für das ORK-
Sekretariat werden auf Schweizer Seite durch die REGIO BASILIENSIS wahrgenommen.  
 
Der Nutzen, welcher sich für die Kantone aus der Beteiligung an der REGIO BASILIENSIS 
(Interkantonale Koordinationsstelle und Verein) sowie am Sekretariat der Deutsch-
französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz ergibt, lässt sich in folgenden Punkten zu-
sammenfassen: 
 
• Koordinierte Interessenvertretung für die Kantone in den Oberrhein-Gremien und Erstel-

lung von entsprechenden Entscheidungsgrundlagen; 
• Kostensparendes Outsourcing von kantonalen Aufgaben an eine gemeinsame Aussen-

stelle;  
• Aufgleisung, Betreuung und Durchführung von grenzüberschreitenden Vorhaben, Pro-

jekten und Veranstaltungen; 
• Dienstleistungen zur Beteiligung der Nordwestschweiz an europäischen und schweizeri-

schen Förderprogrammen;  
• Informations-, Promotions- und Lobbying-Massnahmen, d.h. Veranstaltungen, Publikati-

onen, Newsletter, Internet, politische Stellungnahmen, usw. im Interesse des Standorts 
Nordwestschweiz/Oberrhein, der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und eines 
„Europa der (starken) Regionen“ für Bevölkerung, Wirtschaft, Politik, Verwaltung und 
Wissenschaft; 

• Bereitstellung einer Schnittstelle für die Kantone zu Kreisen der Wirtschaft, Wissenschaft 
und Zivilgesellschaft. 

 
Dass die schweizerische Eidgenossenschaft die Kantone seit 1995 im Rahmen der 
INTERREG-Programme unterstützt, ist massgeblich auf die Initiative der REGIO 
BASILIENSIS zurückzuführen. Im Zeitraum von 1995 bis 2013 fliessen für grenzüberschrei-
tende Projekte im Rahmen von INTERREG II, III und IV rund 17 Mio. CHF in die Nordwest-
schweiz. Damit wurden bisher rund 150 Projekte mit Schweizer Beteiligung (Stand Ende 
2009) kofinanziert. Die EU unterstützt den Oberrhein im Rahmen von INTERREG I-IV mit 
insgesamt 167 Mio. Euro. Auch diese Mittel kommen indirekt den Nordwestschweizer Kan-
tonen zugute.  
 
Weitere detaillierte Angaben zur Rolle der REGIO BASILIENSIS und des Sekretariats der 
Oberrheinkonferenz in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein sind in ei-
ner separaten Zusammenstellung aufgeführt (Tätigkeitsfelder, Beilage 3).  
 
 
1.2.2 Angaben zum Gesuchsteller 
 
Die Geschäftsstelle des Vereins REGIO BASILIENSIS und die Interkantonale Koordinati-
onsstelle bei der REGIO BASILIENSIS werden als eine betriebliche Einheit geführt und tre-
ten gegen aussen mit einheitlichem Namen und Logo auf (vgl. Organigramm, Beilage 4).  
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Der Verein REGIO BASILIENSIS gem. Art. 60ff. ZGB wurde 1963 gegründet und wirkt von 
Basel aus. Vereinszweck gemäss Statuten der REGIO BASILIENSIS (vgl. www.regbas.ch > 
Info über uns > Statuten) ist es, „von schweizerischer Seite Impulse für die Entwicklung des 
oberrheinischen Raumes zu einer zusammengehörigen europäischen Grenzregion zu geben 
und bei deren Realisierung mitzuwirken“. Der Verein wird getragen von rund 380 Einzel- und 
200 Kollektivmitgliedern. Die Kantone Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Aargau, Jura und So-
lothurn, ferner auch Bern, sind Kollektivmitglieder.  
 
Die „Interkantonale Koordinationsstelle bei der REGIO BASILIENSIS“ wurde mittels Staats-
vertrag zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt vom 9. Juni 1969 ge-
schaffen und dem Verein REGIO BASILIENSIS angegliedert. 1996 wurde der Kanton Aar-
gau Mitträger der IKRB, 2003 folgten die Kantone Solothurn und Jura. Art. 10 der Statuten 
der REGIO BASILIENSIS umschreibt die Interkantonale Koordinationsstelle als „Aussenstel-
le der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Jura und Solothurn für grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit am Oberrhein“.  
 
Die REGIO BASILIENSIS ist als Verein und/oder im Auftrag der Kantone hauptsächlich in 
zwei unterschiedlichen räumlichen Perimetern tätig: Am „Oberrhein“ mit 5,9 Mio. Einwohnern 
und in der „Trinationalen Agglomeration Basel“ mit 0,8 Mio. Einwohnern. Diese Unterteilung 
hat sich in der Kooperationspraxis über Jahre herausgebildet und spiegelt eine Kooperation 
der „variablen Geometrie“, wonach sich je nach Themenbereichen und beteiligten Partnern 
unterschiedliche Kooperationsräume als sinnvoll erweisen (vgl. www.regbas.ch > Kooperati-
onsfelder > Kooperationsräume). Abgesehen von der Kooperation am Oberrhein beteiligt 
sich die REGIO BASILIENSIS auch auf europäischer Ebene an der Entwicklung von Funkti-
on, Status und Anerkennung von europäischen Binnen- und Grenzregionen. 
 
Im Rahmen einer internen strategischen Überprüfung der Strukturen und Aktivitäten der 
REGIO BASILIENSIS (2008/2009) sind die Verantwortlichen in Vorstand, Begleitgruppe und 
Geschäftsführung zum Schluss gekommen, dass die Zwei-Komponenten-Struktur als Aus-
senstelle der Kantone und als privatrechtlicher Verein auch in Zukunft sinnvoll ist. Es spre-
chen dafür die folgenden Gründe: 
• Der Verein generiert jährlich rund 250'000 CHF an privaten Mitgliederbeiträgen, sowie 

Drittmittel für Auftragsarbeiten und Sponsorenbeiträge in der Höhe von 60’000-70'000 
CHF. Diese Mittel kommen indirekt auch den Vertragskantonen zugute. 

• Der privatrechtliche Verein fungiert als Anstellungskörperschaft für Schweizer Mitarbeiter 
in trinationalen Strukturen (ORK-Sekretariat und INFOBEST PALMRAIN). Diese privat-
rechtlichen Anstellungsverhältnisse sind flexibel zu handhaben. Die Vertragskantone 
können zudem Personalmanagement und -betreuung an die REGIO BASILIENSIS out-
sourcen.  

• Die Vereinsorgane Generalversammlung, Vorstand und Begleitgruppe haben neben 
Steuerungsfunktionen auch die Funktion als gemeinsame Plattformen bzw. Schnittstellen 
von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Dies zeigt sich bereits in ihrer 
personellen Zusammensetzung. Der Vorstand umfasst neben Regierungsmitgliedern 
auch Vertreter von Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Die Begleitgruppe 
setzt sich massgeblich aus Vertretern der kantonalen Parlamente und Verwaltungen zu-
sammen. Auch inhaltlich stehen in diesen Organen Schwerpunktthemen im Vordergrund, 
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welche dieser Schnittstellenfunktion entsprechen und wechselseitig für die eine wie auch 
für die andere Seite wertvolle Impulse liefern können (Gesundheitswesen, Bildung, Regi-
onal- und Europapolitik, usw.)  

• Mit seinen öffentlichkeitswirksamen Massnahmen und Projekten (Kongresse, Podiums-
veranstaltungen, trinationale Unternehmensbesichtigungen, Internet-Angebote, monatli-
cher E-mail-Newsletter, Publikationen, SlowUp Basel-Dreiland, u.a.) leistet der Verein ei-
nen wichtigen Beitrag zur grenzüberschreitenden Vernetzung über den Bereich der Poli-
tik und Verwaltung hinaus in Kreise der Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft 
hinein. Damit vermittelt er bürgernah einem breiteren Adressatenkreis Fragestellungen 
und Ergebnisse der durch die Kantone geleiteten offiziellen Oberrhein-Kooperation.  

• Umgekehrt holt der Verein von dort Impulse für die offizielle Oberrhein-Kooperation: Aus 
dem von der REGIO BASILIENSIS gepflegten grenzüberschreitenden und interdis-
ziplinären Netzwerk sind schon viele Ideen und Projekte entstanden, welche auch den 
Vertragskantonen sowie der gesamten Region zugute gekommen sind, wie z.B. das 
BioValley Life Sciences Cluster, die grenzüberschreitende Ingenieurausbildung, Lehr-
lingsaustausch im  Rahmen des Euregio-Zertifikats, Informations- und Beratungsdienst-
leistungen für KMU, Grenzgänger und Bürger, grenzüberschreitende Verkehrsprojekte, 
usw.   

 
Im Rahmen der genannten strategischen Überprüfung der Strukturen und Aktivitäten der 
REGIO BASILIENSIS (2008/2009) sind die Verantwortlichen der REGIO BASILIENSIS aber 
auch zum Schluss gekommen, dass in Zusammenarbeit mit allen Partnern der regionalen 
und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit eine Vereinfachung der Strukturen und Gre-
mien bzw. eine transparente Arbeitsteilung zwischen diesen sowie – als Konsequenz aus 
dieser Arbeitsteilung – eine integrierte Kommunikation mit einheitlicher Dachmarke ange-
strebt werden soll (s. unten Ziff. 1.2.4). 
 
 
1.2.3 Ziele und Aufgaben 
 
Die Ziele und Aufgaben der REGIO BASILIENSIS ergeben sich generell aus dem Rahmen-
vertrag und dem Leistungsauftrag (Beilagen 1 und 2) und sind zudem in einer separaten Zu-
sammenstellung (Tätigkeitsfelder, Beilage 3) näher beschrieben. 
 
Seit 2003 regelt ein jeweils vier Jahre gültiger, einheitlicher Rahmenvertrag das Verhältnis 
zwischen den fünf Kantonen und der REGIO BASILIENSIS. Im Leistungsauftrag werden die 
Ziele und Aufgaben der REGIO BASILIENSIS gemäss „wirkungsorientierter Verwaltungsfüh-
rung“ als Produkte und Unterprodukte dargestellt. 
 
Bei Produkt 1 „Schweizer Beteiligung an Kooperationsgremien“ mit dem Ziel „Gewährleis-
tung einer wirksamen Schweizer Beteiligung an den Gremien der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit“ bestimmen und steuern die Vertragskantone und die durch diese abge-
schlossenen trinationale Vereinbarungen weitgehend die Tätigkeiten der REGIO 
BASILIENSIS. Die Zielerreichung wird in regelmässigen Kontrollgesprächen (3-4-mal jähr-
lich) mit der Schweizer Delegationsleitung überprüft.  
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Im Sinne einer Straffung des Aufgabenkatalogs konzentriert sich die REGIO BASILIENSIS 
bei den europäischen Regionalorganisationen zukünftig auf die Mitgliedschaft in der Arbeits-
gemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) und die Begleitung der Aktivitäten der 
Versammlung der Regionen Europas (VRE). Die übrigen Engagements werden gestrichen 
(Kongress der Gemeinden und Regionen Europas KGRE, Europarat, usw.). Auch auf Ober-
rhein-Ebene sind einige Tätigkeitsfelder aus dem Leistungsauftrag gestrichen worden (Peo-
ple-to-people-Programm, Projektgruppe Maison TRIRHENA Palmrain). Das Engagement für 
den RegioTriRhena e.V. wurde bereits massiv heruntergefahren: 2007 wurde das entspre-
chende Sekretariat aufgelöst, was bereits zu Einsparungen bei den Kantonen BS und BL 
von je rund 8'000 CHF p.a. geführt hat.  
 
Daneben sind aber im Auftrag der Kantone neue Leistungen dazugekommen: Koordination 
„Trinationale Metropolregion Oberrhein“ sowie Funktionen im Bereich des „Trinationalen Eu-
rodistricts Basel“. Insbesondere die INTERREG-Verwaltung ist aufgrund der bundesseitigen 
Einbindung in die Neue Regionalpolitik des Bundes NRP komplexer und personalintensiver 
geworden. Die REGIO BASILIENSIS hat keine neuen Mittel zur Bewältigung dieser Aufga-
ben von den Kantonen erhalten, sondern versucht diese zusätzlichen Aufgaben durch eine 
gesteigerte interne Effizienz, durch neue Finanzierungen mittels Drittaufträgen und Über-
stunden zu bewältigen.  
 
Bei Produkt 2 „Information, Promotion und Lobbying“ mit dem Ziel „Bessere Kenntnisse und 
Umsetzungsbedingungen für regionale und europäische Vorhaben und Projekte“ sind Inter-
kantonale Koordinationsstelle wie auch Verein aktiv. Hier soll gemäss der internen strategi-
schen Überprüfung der Strukturen und Aktivitäten der REGIO BASILIENSIS (2008/2009) ei-
ne Straffung des Aufgabenkatalogs durch die Konzentration auf drei Bereiche erfolgen:   
• Bürgerplattform: Informations-, Promotions- und Lobbying-Massnahmen zur grenzüber-

schreitenden Zusammenarbeit im Interesse der Bürger, wobei insbesondere das 
Schwerpunktthema „Grenzüberschreitender Verkehr“ zu berücksichtigen ist. 

• Europaplattform: Information der breiten Bevölkerung und interessierter Kreise zum Ver-
hältnis Schweiz-Europa und dessen Auswirkungen auf die Nordwestschweiz und die 
Oberrhein-Region. 

• Dienstleistungsplattform: Ermöglichung des Zugangs weiterer Kreise aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu grenzüberschreitenden Dienstleistungen und För-
derprogrammen sowie Beratung zur Erlangung erfolgreicher Kooperationsprojekte. 

 
Produkt 3 umfasst die reinen Vereinstätigkeiten der REGIO BASILIENSIS (Betreuung der 
Vereinsorgane und Mitgliederwesen).  
 
Produkt 4 betrifft die internen Querschnittsaufgaben (Leitung, Sekretariat, Personal- und 
Rechnungswesen, usw.) 
  
Generell stellt das „Strategische Positionspapier 2009-2014 der Nordwestschweizer Regie-
rungskonferenz (NWRK) für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit am Oberrhein“ vom 
Juni 2009 den massgebenden Rahmen für die inhaltliche Zielsetzung der REGIO 
BASILIENSIS dar (vgl. www.nwrk.ch > Basisdokumente > Oberrheinkooperation). Ziel die-
ses Papiers ist es, seitens der Nordwestschweizer Kantone inhaltliche Schwerpunkte für die 
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Oberrhein-Kooperation zu setzen und somit einen Beitrag zur Stärkung der Handlungsfähig-
keit und zur Generierung von Projekten im Interesse der Nordwestschweiz zu leisten. Das 
strategische Positionspapier umfasst fünf zentrale Leitsätze für die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit am Oberrhein. Diese werden mit insgesamt 18 Zielsetzungen und 60 
Massnahmen bzw. Massnahmenpaketen konkretisiert. Die Umsetzung der entsprechenden 
Ziele und Massnahmen erfolgt im Rahmen der Nordwestschweizer Regierungskonferenz. 
 
Im Sinne einer Arbeitsteilung für die Schweizer Delegationsleitung in den trinationalen Ge-
schäften konzentriert sich der basel-städtische Aussenminister (Regierungspräsident) auf 
den Perimeter der Trinationalen Agglomeration (kommunal geprägte Zusammenarbeit) und 
der basel-landschaftliche Aussenminister (Vorsteher der Bildungs-, Kultur- und Sportdirekti-
on) auf den Oberrhein-Perimeter (regionalstaatliche Zusammenarbeit). 
 
 
1.2.4 Weiterentwicklung der Strukturen der regionalen und grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit 
 
Im Zuge der Globalisierung, der europäischen Einigung und der Bilateralen Verträge zwi-
schen der Schweiz und der Europäischen Union nehmen die grenzüberschreitenden Bezie-
hungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft laufend an Bedeutung zu. Der internationale 
Standortwettbewerb und der Abbau von Grenzhindernissen verpflichtet zu einem Denken 
und Handeln in funktionalen Räumen über die politischen Grenzen hinweg. Überall in Euro-
pa formieren sich sogenannte Metropolitanregionen (D: Metropolregionen, F: Réseaux 
métropolitaines, CH: Metropolitanräume), um diesen Herausforderungen gerecht werden zu 
können (vgl. dazu das „Raumkonzept Schweiz“ des Bundesamtes für Raumentwicklung 
ARE). 
 
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit am Oberrhein hat sich im Verlauf der letzten 
Jahre erfreulich entwickelt. Die Einsicht, dass unsere Region nur in Kooperation mit den 
Partnern jenseits der Kantons- und Landesgrenzen ihr Potential entfalten kann, wird von den 
politischen Spitzen und den weiteren Akteuren am Oberrhein vollumfänglich anerkannt und 
geteilt. Alle relevanten Kreise (Regierungen, Gewählte, Verwaltungen, Wirtschafts- und So-
zialpartner, Bildungs- und Forschungsinstitutionen, usw.) sind heute am Oberrhein grenz-
überschreitend vernetzt. Viele grenzüberschreitende Projekte konnten zum Wohl von Bevöl-
kerung, Wirtschaft und Wissenschaft initiiert und/oder weitergeführt werden. Im Rahmen von 
INTERREG wurden während der letzten Jahre knapp 400 grenzüberschreitende Projekte, 
davon rund 150 mit Schweizer Beteiligung, realisiert. 
  
Ein Handlungsbedarf ist allerdings im Bereich der Strukturenvielfalt und der Kommunikation 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gegen aussen festzustellen: Die Strukturen der 
regionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit müssen besser aufeinander abge-
stimmt werden, um eine verbesserte inhaltliche Arbeitsteilung und Transparenz zu schaffen. 
In Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsorganisationen und Verbänden sollte zudem eine 
abgestimmte Positionierung der Region Basel in Bundes-Bern, den europäischen Haupt-
städten und in der Welt angestrebt werden. Die Notwendigkeit einer solchen Reform wurde 
sowohl im Rahmen der strategischen Überprüfung der Strukturen und Aktivitäten der REGIO 
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BASILIENSIS (2008/2009) durch die Verantwortlichen der REGIO BASILIENSIS erkannt, 
durch die Kantonsregierungen verschiedentlich moniert als auch durch weitere Kreise gefor-
dert. Ein entsprechender Vorstoss wird zurzeit (ab Februar 2010) im Rahmen der Nordwest-
schweizer Regierungskonferenz behandelt. Ziel ist die Bündelung der bestehenden Akteure 
im Bereich der Regionalentwicklung unter einem gemeinsamen Dach und die Schaffung ei-
ner gemeinsamen Dachmarke: 
 

 
 
Unter Federführung der Kantone sollen eine inhaltliche Arbeitsteilung unter den in der oben-
stehenden Grafik aufgeführten Partnern und eine Einigung auf eine einheitliche Dachmarke 
erfolgen. Ziel könnte die Schaffung einer Konferenz aller beteiligten Akteure sein, welche 
Handlungsschwerpunkte als gemeinsame Basis für die interkantonale Zusammenarbeit, das 
Lobbying in Bern und die Oberrhein-Kooperation festlegt.  
 
Für die Tätigkeitsfelder der REGIO BASILIENSIS stehen dabei folgende Neuerungen im 
Sinne einer Straffung und Vereinfachung der Strukturen an: 
• Fortsetzung und Vertiefung der engen Zusammenarbeit von REGIO BASILIENSIS und 

Sekretariat der Nordwestschweizer Regierungskonferenz und Prüfung einer Zusammen-
führung ab 2012 (nach Ende Finanzierungsperiode NWRK-Sekretariat); 

• Verstärkte Integration der INFOBEST Palmrain in den Trinationalen Eurodistrict Basel ab 
2011; 

KONFERENZ 
des trinationalen (Metropolitan-)Raumes Basel; 
Plattform für Koordination und Kommunikation  

DACHMARKE (z.B. „Metropolitankonferenz Basel“)  

NWCH 
Regierungs-
konferenz 

Trinationaler 
Eurodistrict 

Basel 

Wirtschaftsverbände 

Regio Basiliensis 

metrobasel 
Starke Region 

STRATEGISCHE ZIELSETZUNGEN der Kantone BS, BL, AG, SO, JU und BE 
gemeinsame Interessen der Bevölkerung der NWCH 

Städte und 
Gemeinden Kantone Wirtschaft und 

Zivilgesellschaft 
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• Reduktion der Vertretungen der Regierungen in den grenzüberschreitenden Gremien 
durch Mandatierung der REGIO BASILIENSIS bzw. kantonalen Verwaltungsstellen mit 
diesen Vertretungen (z.B. INTERREG-Programme, Neue Regionalpolitik, EURES-T, Re-
gioTriRhena e.V., Vorstand REGIO BASILIENSIS usw.) ab 2011. 

 
Die Umsetzung dieser Schritte soll unter Federführung der Kantone erfolgen. Für den Ein-
bezug der deutschen und französischen Partner im Rahmen des Eurodistricts wird eine Um-
setzung bis Ende 2011 angestrebt.   
 
Der ungefähre Zeitplan für die Realisierung einer solchen Dachorganisation könnte dem-
nach wie folgt aussehen: 
 

 
 
Vorbereitungsphase: Kantone legen Stossrichtung fest und fällen Grund-

satzentscheid zur Bildung einer Dachorganisation  
 
Konzeptphase: Einbezug der D- und F-Partner und Vernehmlassungsprozess 

in NWCH 
 
Umsetzungsphase: Konkrete Vorbereitungsarbeiten im Hinblick auf Start mit Dach-

organisation im zweiten Halbjahr 2011 oder anfangs 2012 
 
 
1.3 Finanzielles 
 
Im Geschäftsjahr 2008 weist die Gesamtrechnung der REGIO BASILIENSIS (IKRB und Ver-
ein) bei Ausgaben von CHF 1’384’449 und Einnahmen von CHF 1’384’583 einen Gewinn 
von CHF 134 aus (vgl. www.regbas.ch > Downloads > Regioinform 1/2009 - REGIO 
BASILIENSIS Jahresbericht 2008, Seite 3). Die fünf Nordwestschweizer Kantone finanzier-
ten die REGIO BASILIENSIS im Jahr 2008 mit CHF 997’400 (CHF 887’000 IKRB und 
CHF 110’400 Verein). Von der Privatwirtschaft und den übrigen Kollektivmitgliedern wurden 
CHF 224’524 und von Einzelmitgliedern CHF 21’597 beigesteuert. Der Erlös aus Drittaufträ-
gen, Rückerstattungen und diversen Einnahmen belief sich auf CHF 116’062. Dazu kam 
noch eine Sonderfinanzierung von CHF 25’000 (50% Kantone, 50% Präsident Krayer privat) 
im Zusammenhang mit dem Umzug der Geschäftsstelle. Der Gewinn von CHF 134 wurde 
dem Vermögen der REGIO BASILIENSIS gutgeschrieben. Das freie Vermögen beträgt nach 
Zuweisung des Gewinns 2008 total CHF 10’703. Das vom Vorstand genehmigte Budget 
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2009 beläuft sich auf eine Summe von CHF 1'379'000, wobei die budgetierten kantonalen 
Beiträge identisch sind wie 2008.  
 
Der Anteil der Schweizer Partner am trinational vereinbarten ORK-Sekretariat beträgt 2009 
insgesamt (max.) CHF 285'334.1 Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem Schweizer 
Anteil an den generellen Sekretariatskosten von (max.) CHF 92'000, den Kosten für den 
Schweizer Beauftragten im ORK-Sekretariat von (max.) CHF 140'000 sowie (max.) 
CHF 53'334 für den ORK-Kooperationsfonds. Alle Kursgewinne EURO/CHF kommen den 
Trägerkantonen zugute. 
 
Der beantragte Kostenrahmen für die REGIO BASILIENSIS (Interkantonale Koordinations-
stelle und Verein) sowie für das gemeinsame Sekretariat der Oberrheinkonferenz für die 
Jahre 2011 bis 2014 umfasst folgende Jahresbeiträge:   
 
 BS BL AG JU SO Gesamt 

Interkantona-
le K.stelle  

335'000 
CHF 

335'000 
CHF 

210'000 
CHF  

49'500 
CHF 

49'500 
CHF 

979'000 
CHF 

Verein RB 8'000  
CHF 

8'000  
CHF 

2'000  
CHF 

200  
CHF 

200  
CHF 

18'400  
CHF 

Total CHF 343'000 
CHF 

343'000 
CHF 

212'000 
CHF 

49'700 
CHF 

49'700 
CHF 

997'400 
CHF 

ORK-
Sekretariat 

22'941 € 
max. 39’000 

CHF 

22'941 € 
max. 39’000 

CHF 

5’883 € 
max. 10’000 

CHF 

1’177 € 
max. 2’000 

CHF 

1’177 € 
max. 2’000 

CHF 

54’119 € 
max. 92’000 

CHF 

ORK-CH-
Personal 

34'118 € 
max. 58’000 

CHF 

34'118 € 
max. 58’000 

CHF 

11'765 € 
max. 20’000 

CHF 

1’177 € 
max. 2’000 

CHF 

1’177 € 
max. 2’000 

CHF 

82’355 € 
max. 140’000 

CHF 

ORK-
Koopera-
tionsfonds 

14'000 € 
max. 22'400 

CHF 

14'000 € 
max. 22'400 

CHF 

4’000 € 
max. 6'400 CHF 

667 € 
max. 1'067 

CHF 

667 € 
max. 1'067 

CHF 

33’334  € 
max. 53’334 

CHF 

TOTAL EURO 71'059 € 
max. 119'400 

CHF 

71'059 € 
max. 119'400 

CHF 

21’648 € 
max. 36'400 

CHF 

3’021 € 
max. 5'067 

CHF 

3’021 € 
max. 5'067 

CHF 

169’808 € 
max. 285’334 

CHF 

TOTAL max. 

CHF 
462’400 
CHF 

462’400 
CHF 

248’400 
CHF 

54’767 
CHF 

54’767 
CHF 

1'282’734 
CHF 

 
Die beantragte Subvention 2011-2014 entspricht sowohl für die REGIO BASILIENSIS als 
auch für das Gemeinsame Sekretariat der Oberrheinkonferenz nominell den bisherigen Bei-
trägen der Kantone 2007-2010.2  
 

                                                
1 Die Abrechnung im Zusammenhang mit dem ORK-Sekretariat erfolgt in EURO. 
2 Der 2007 ins Leben gerufene und bisher separat finanzierte trinationale ORK-Kooperationsfonds wird neu in 
den vorliegenden Rahmenvertrag übernommen. Im Vergleich zum Rahmenvertrag 2007-2010 wird angesichts 
des effektiven Aufgabenvolumens eine kostenneutrale Verlagerung von Kantonsmitteln vom Verein RB zur Inter-
kantonalen Koordinationsstelle vorgenommen. 
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In Berücksichtigung der prognostizierten Teuerung für den Zeitraum 2011-2014 von insge-
samt 5,2% (gemäss Finanzdepartement Basel-Stadt) ist damit eine reale Reduktion der 
Kantonsbeiträge verbunden. Zudem muss die REGIO BASILIENSIS als Arbeitgeberin Bei-
träge zur Sanierung der Pensionskasse Basel-Stadt leisten (CHF 28'000 im Jahr 2010, wei-
tere Beiträge ab 2011 sind zu verhandeln). Rückstellungen vergangener Jahre wurden in 
den Jahren 2001ff. durch solche Sanierungsbeiträge an die Pensionskasse fast vollständig 
aufgebraucht. Angesichts des ausserordentlich knappen Vermögens von CHF 10'703 bei ei-
ner Lohnsumme von mehr als 1 Mio. CHF können weder Stufenanstieg, Teuerungsausgleich 
noch die ab 2011 notwendigen Investitionen in eine neue EDV-Anlage aus dem Vermögen 
finanziert werden. Der Leistungsauftrag wurde dort, wo seitens der REGIO BASILIENSIS 
Handlungsspielraum besteht, bereits weitestgehend gestrafft (vgl. Ziff. 1.2.3). Ferner ist zu 
berücksichtigen, dass im Verlauf der vergangenen Jahre neue Geschäfte im Auftrag der 
Kantone dazugekommen sind (Koordination „Trinationale Metropolregion Oberrhein“ sowie 
Funktionen im Bereich des „Trinationalen Eurodistricts Basel“). Insbesondere die 
INTERREG-Verwaltung ist aufgrund der bundesseitigen Einbindung in die Neue Regionalpo-
litik NRP komplexer und personalintensiver geworden. Daraus wird deutlich, dass bereits ei-
ne Beibehaltung der bisherigen nominellen Beiträge einem beachtlichen realen Ressourcen-
abbau gleichkommt, der es nur knapp erlaubt, die Substanz der bisherigen Leistungen zu si-
chern. Eine weitergehende Reduzierung der Kantonsbeiträge würde zu einem auch für die 
Regierungen und Verwaltungen der Vertragskantone deutlich spürbaren Stellen- und Leis-
tungsabbau führen.  
 
Die Schweizer ORK-Beiträge sind Gegenstand trinationaler Beschlüsse und Vereinbarun-
gen, welche direkt durch die Kantonsregierungen mit den ausländischen Partnern vereinbart 
bzw. abgeschlossen werden. Sie bleiben für die Periode ab 2011 nominell gleich wie bisher, 
was real einer Reduktion entspricht.  
 
Die unterschiedliche Beitragshöhe der Nordwestschweizer Kantone widerspiegelt den Um-
fang der bei der REGIO BASILIENSIS bezogenen Leistungen: Die „Kernkantone“ Basel-
Landschaft und Basel-Stadt sind partnerschaftlich an allen Geschäften und Gremien der 
Oberrhein-Kooperation beteiligt. Die Kantone Aargau, Jura und Solothurn sind aufgrund ih-
rer geographischen Lage nicht ausschliesslich auf den Oberrhein ausgerichtet, sondern 
auch in anderen Kooperations-Räumen aktiv. Entsprechend ist von einem unterschiedlich in-
tensiven Leistungsbezug durch die Kantone auszugehen. 
 
 
1.4 Subventionsrechtliche Würdigung 
 
Das Subventionsgesuch der REGIO BASILIENSIS lässt sich wie folgt beurteilen: 
 
1.4.1 Öffentliches Interesse der Vertragskantone an der Erfüllung der Aufgabe 
 
Die Nordwestschweiz mit der Trinationalen Agglomeration Basel ist Teil einer Dreiländer-
Region zwischen Jura, Schwarzwald und Vogesen, die weit über die Kantons- und Landes-
grenzen hinausreicht. Die starke internationale Verflechtung vieler Arbeitgeber der Nord-
westschweiz, Grenzgänger- und Einkaufsströme, Austausch und Zusammenarbeit in Ge-
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sundheit, Bildung, Kultur und Tourismus sind Ausdruck einer zunehmenden regionalen und 
internationalen Vernetzung und Abhängigkeit. In dieser Situation gewinnen grenzüberschrei-
tende Beziehungen immer stärker an Bedeutung. Wichtige Aufgaben und Funktionen kön-
nen über kurz oder lang nicht mehr allein durch einen einzelnen Kanton wahrgenommen 
werden, sondern bedürfen einer noch wesentlich engeren Zusammenarbeit mit den regiona-
len Nachbarn über Kantons- und Landesgrenzen hinweg.  
 
Für die Vertragskantone erscheint es angesichts dieses Umstands sinnvoll, eine gemeinsa-
me Organisation zu mandatieren, die ihre Interessen über die Grenzen hinaus vertritt und 
regelmässige Kontakte mit den Nachbarn pflegt. Die REGIO BASILIENSIS setzt sich seit 
Jahrzehnten als Verein und als kantonale Aussenstelle für diese Belange ein. Sie stellt ein 
wichtiges Element in dieser Kooperation dar und erbringt zentrale Dienstleistungen für alle 
an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit interessierten öffentlichen und privaten Stel-
len. Die REGIO BASILIENSIS dient zudem breiten Bevölkerungskreisen als Identifikations-
merkmal für die Offenheit der Region hin zu den europäischen Nachbarn in Deutschland und 
Frankreich. Sie hat ausserdem nicht nur eine wichtige Informationsfunktion nach aussen, 
sondern dient auch allen kantonalen Stellen als Ansprechpartnerin für grenzüberschreitende 
Fragen. Nach innen wie nach aussen tritt die REGIO BASILIENSIS häufig als Vermittlerin 
auf und verweist Anfragesteller, Projektträger oder weitere Interessierte an die entsprechen-
den staatlichen Stellen, an die Wirtschafts- und Sozialpartner, weiter.  
 
Aufgrund dieser Ausführungen sind wir der Meinung, dass der Nachweis eines öffentlichen 
Interesses der Kantone an der Erfüllung der Aufgabe erbracht ist. 
 
 
1.4.2 Sachgerechte Erfüllung der Aufgabe durch den Subventionsempfänger 
 
Für den Betrieb der Geschäftsstelle richtet sich die REGIO BASILIENSIS nach den beim 
Kanton Basel-Stadt geltenden Grundsätzen. Davon betroffen sind auch Arbeitszeit- und Fe-
rienregelungen, Lohnsystem, Spesenabrechnungen, usw. Die flexible Zwei-Komponenten-
Struktur mit einem privaten Verein und zahlenden Mitgliedern erlaubt das Ausnützen von 
Synergieeffekten und trägt dazu bei, dass die vielfältigen Aufgaben mit derzeit nur 6 Vollstel-
len wahrgenommen werden. Eine weitere 80%-Stelle ist temporär drittfinanziert durch das 
Staatssekretariat für Wirtschaft (INTERREG IVC) und das Bundesamt für Raumentwicklung 
(Metroborder). Eine „totale Fremdvergabe“ an ein nach marktwirtschaftlichen Kriterien ge-
führtes Unternehmen hätte ungleich höhere Kosten zur Folge, wenn man mit den markt-
üblichen Beratungstarifen vergleicht. Eine Rücknahme in die Kantone würde einem Rück-
schritt in der beispielhaften interkantonalen Partnerschaft der Nordwestschweiz gleichkom-
men.  
 
Die Einbindung von kantonalen Regierungs- und/oder Verwaltungsvertretern in alle wichti-
gen Organe der REGIO BASILIENSIS (Interkantonale Koordinationsstelle und Verein), er-
öffnet den Kantonen die Möglichkeit zu einer Steuerung und Kontrolle bezüglich „Betriebs-
führung“ einerseits und „inhaltlicher Arbeit“ andererseits. Die Koordinationsfunktionen für die 
Schweizer Delegation in der Oberrheinkonferenz mit ihren Arbeitsgruppen und Expertenaus-
schüssen, den EU-Förderprogrammen INTERREG und EURES-T, den Dreiländer-
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Kongressen, u.a. nimmt die REGIO BASILIENSIS seit Bestehen dieser Gremien wahr. Die 
langjährige Erfahrung und der enge Kontakt zwischen Regierung, Verwaltung und REGIO 
BASILIENSIS garantieren eine sachgerechte Erfüllung der Aufgabe. 
 
 
1.4.3 Angemessene Eigenleistungen des Subventionsempfängers 
 
Der Verein REGIO BASILIENSIS hat rund 380 Einzel- und 200 Kollektivmitglieder. Der Jah-
resrechnung 2008 zu Folge leisten diese privaten Mitglieder rund CHF 246'121 an Mitglie-
derbeiträgen (ohne Mitgliederbeiträge der Vertragskantone). Hinzu kommen noch Beiträge 
für Drittaufträge (INTERREG IVC, Metroborder) sowie Sponsoring-Beiträge für Veranstal-
tungen und Publikationen in der Höhe von mehreren CHF 10'000 pro Jahr. Die Eigenleistun-
gen betragen insgesamt mehr als einen Viertel (27% für 2009) der Gesamtausgaben. Die 
REGIO BASILIENSIS betreibt eine offene Mitgliederpolitik und eine aktive Mitgliederpflege 
und -werbung. Über eine sich an ökonomischen Kriterien ausgerichtete Betriebsführung wird 
versucht, Kosten zu sparen. Dies gilt für Investitionskosten (es werden jeweils mehrere Of-
ferten verglichen) als auch für laufende Kosten, wo in Spitzenbelastungen mit temporärem 
Personal gearbeitet oder auf Praktikanten zurückgegriffen wird. Die in den Organen der 
REGIO BASILIENSIS (v.a. Vorstand, Begleitgruppe) tätigen Personen leisten einen ehren-
amtlichen Beitrag. Das gilt auch für den Präsidenten.  
 
Aufgrund dieser Ausführung können die Eigenleistungen der REGIO BASILIENSIS als an-
gemessen bezeichnet werden. 
 
 
1.4.4 Nutzung der Ertragsmöglichkeiten des Subventionsempfängers 
 
Neben den erwähnten Mitgliederbeiträgen bestehen für die REGIO BASILIENSIS nur noch 
bescheidene weitere Ertragsmöglichkeiten: Die Kosten für das Abendessen der Generalver-
sammlung werden über einen Selbstkostenbeitrag von den teilnehmenden Mitgliedern ge-
tragen. Die „Schriften der Regio“ werden gegen eine Schutzgebühr abgegeben. Adressen 
aus der umfassenden Adressdatenbank werden gegen marktübliche Abgaben an Dritte wei-
tergegeben. Bei Vorträgen wird zum Teil eine Honorar- und Spesenentschädigung verlangt.  
 
 
1.4.5 Nachweis, dass die Aufgabe ohne die Subvention nicht oder nicht hinreichend 

erfüllt werden kann 
 
Die REGIO BASILIENSIS ist schon seit ihrem Bestehen Subventionsempfängerin. Im Ver-
laufe der Jahre wurden die Aufgaben, die im Auftrag der Kantone wahrgenommen werden, 
immer vielfältiger und umfangreicher. Der Anteil dieser „staatlichen Aufgaben“ liegt bei rund 
drei Vierteln.  
Unter Berücksichtigung des hohen Anteils an Leistungen für die Kantone, der umfangrei-
chen Kern- und weiteren Aufgaben und der ausgeschöpften Ertragsmöglichkeiten kommen 
wir zum Schluss, dass der Nachweis erbracht ist, dass die Aufgabe ohne die Subvention 
nicht oder nicht hinreichend erfüllt werden kann.  
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2 Trinationaler Eurodistrict Basel TEB (inkl. INFOBEST) 
 
2.1 Begehren 
 
Wir beantragen Ihnen, für die Beteiligung des Kantons Basel-Stadt am Trinationalen Euro-
district Basel (TEB) für die Jahre 2011-2013 einen Rahmenkredit von insgesamt 
CHF 329'570 (212’355 EURO, Umrechnungskurs 1.55 CHF) zu bewilligen.  
 
Und wir beantragen Ihnen, der INFOBEST PALMRAIN, trinationale Informations- und Bera-
tungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Village-Neuf (F), für die Jahre 2011 bis 2013 
einen Staatsbeitrag in der Höhe von insgesamt CHF 225’525 (EURO 145’500, Umrech-
nungskurs CHF 1.55) zu gewähren. 
 
Von den Beiträgen der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt werden Beiträge weiterer 
Nordwestschweizer Kantone, Gemeinden und Institutionen, die sich an den Kosten der 
INFOBEST PALMRAIN beteiligen werden, abgezogen. Sollten alle angefragten Institutionen 
und Körperschaften den angeforderten Beitrag bewilligen, reduzieren sich die Beiträge der 
beiden Basler Halbkantone um jährlich je CHF 18’250, d.h. für die Jahre 2011-2013 von 
CHF 225'525 auf CHF 170’775.  
 
Der gleiche Beitrag für die beiden Einrichtungen wird dem Regierungsrat des Kantons Ba-
sel-Landschaft zur Genehmigung vorgelegt.  
 
 
2.2 Begründung des Begehrens 
 
2.2.1 Inhalte und Arbeitsschwerpunkte des Eurodistricts und der INFOBEST 
 
Ziel des Eurodistricts ist es insbesondere, verbindlichere Formen der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit zu verwirklichen. Auch wenn die Statuten eine Übertragung staatlicher 
Kompetenzen an die gemeinsame Struktur vorerst nicht vorsehen, stellt der Eurodistrict eine 
Chance für stärker integrierte Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse und mehr Bürger-
nähe in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit dar. Die Tätigkeitsfelder des TEB sind 
in einem Leistungsauftrag (vgl. Beilage 5)3 festgeschrieben, diejenigen der trinationalen Be-
ratungsstelle INFOBEST in einem Pflichtenheft. 
 
Als prioritär zu behandelnde Themenfelder hat der Vorstand des Eurodistricts die Themen-
felder Verkehr und Mobilität sowie Räumliche Entwicklung und Landschaft bezeichnet.  
Seit 2007 wurden folgende Massnahmen und Projekte umgesetzt: 
• Vorbereitung und Begleitung von INTERREG IV-Anträgen: „Busverlängerung nach 

Grenzach“, die „Tarifkooperation“ sowie „Planungsmassnahmen für das Stettenfeld“ im 
Gebiet Riehen/Lörrach; "Verlängerung der Tramlinie 8 von Kleinhüningen (CH) nach 
Weil am Rhein (D)" (Umbau der Zollanlage); "Stärkung des öffentlichen Verkehrs und 

                                                
3 Bei diesem Leistungsauftrag handelt es sich um einen Entwurf, der derzeit durch die TEB-Vertragspartner aus-
gehandelt wird und per Ende 2010 in Kraft gesetzt werden soll. 
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der Park&Ride-Standorte im Trinationalen Eurodistrict Basel" (Massnahmenplan zur Op-
timierung des Angebots im öffentlichen Verkehr sowie in der kombinierten Mobilität 
(Park&Ride / Bike&Ride));  

• Vorbereitung und Beginn des Projekts „IBA Basel 2020“;  
• Abschluss einer Gesamtentwicklungsstrategie für den TEB; 
• Präsentationen in verschiedenen Gebietskörperschaften der drei Länder. 
• Teilnahme an zahlreichen Veranstaltungen zur besseren Sichtbarkeit des Trinationalen 

Eurodistricts Basel auf Europäischer Ebene; 
• Im Rahmen eines URBACT-Projekts wurden Governance-Instrumente für grenzüber-

schreitende Ballungsräume analysiert. 
 
Im Weiteren wurden im Berichtsjahr die Realisierung eines Landschaftsprojekts, eines 
Energieprojekts und eines gemeinsamen Geoportals geprüft. Die Verlängerung der Tramli-
nie 3 zwischen Basel-Burgfelden und dem Bahnhof Saint-Louis wird derzeit unter Federfüh-
rung der Communauté de Communes des Trois Frontières vorbereitet.  
 
Die INFOBEST PALMRAIN ist als Anlaufstelle für alle grenzüberschreitenden Fragen eine 
besonders bürgernahe Institution: Als “niederschwellige” Informationsstelle bietet sie auch 
Bürgern, die einen Behördengang jenseits der Grenze scheuen, Informationen und Orientie-
rungshilfen an. Die Anfragezahlen liegen zurzeit bei durchschnittlich rund 400 Anfragen pro 
Monat (Total: seit Beginn der Einrichtung im Jahr 2003 bis Ende 2009 67'625 Anfragen). Die 
Auskünfte betreffen alle Bereiche aus dem grenzüberschreitenden Lebens- und Berufsalltag. 
Rund 40% aller Anfragen betreffen die Schweiz, wenn auch nur ca. 10% der Anfragen von 
Schweizern gestellt werden. Etwa 47% der Anfrager kommen aus Frankreich und 39% aus 
Deutschland. Hauptklientel der INFOBEST PALMRAIN sind mit nahezu 81% Privatpersonen. 
Von Unternehmen kommen ca. 11 % der Anfragen und von Verwaltungsstellen ca. 6 %.  
 
 
2.2.2 Struktur des Trinationalen Eurodistricts Basel 
 
2.2. Der Trinationale Eurodistrict Basel ist als Verein nach französischem Recht mit Sitz in 
Saint-Louis organisiert (vgl. Beilage 6: Statuten TEB). Mitglieder des Vereins sind 65 öffent-
lich-rechtliche Gemeinden, Gebietskörperschaften und Verbände, welche die Mitgliederver-
sammlung bilden. Diese wählt den Vorstand, der aus jeweils acht Deutschen, Französischen 
und Schweizer Mitgliedern besteht. Der Vorstand wiederum wählt ein Präsidium, bestehend 
aus einem Präsidenten und zwei Vizepräsidenten. Die Präsidentschaft wechselt alle zwei 
Jahre im Länderturnus (Schweizer Präsidentschaft 2011 und 2012). Aufgabe des Vorstands 
ist die Leitung des Vereins und seiner laufenden Geschäfte. Dabei wird er unterstützt durch 
eine Geschäftsstelle, eine fachliche Koordinationsgruppe und Expertengruppen. Eine Ge-
schäftsordnung regelt die internen Abläufe und die Zusammenarbeit zwischen Vorstand 
bzw. Mitgliederversammlung und Districtsrat (vgl. Beilage 7: Geschäftsordnung TEB). 
 
Drittes Organ neben Vorstand und Mitgliederversammlung ist der Districtsrat. Dieser setzt 
sich aus 20 schweizerischen und 15 französischen sowie 15 deutschen Mitgliedern zusam-
men. Der Districtsrat kann Anträge und Stellungnahmen einbringen sowie Resolutionen ver-
fassen. In diesem Sinne wirkt er als politischer Beirat und stärkt die demokratische Legitima-
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tion des Eurodistricts. Mit dem Eurodistrict wurde erstmals eine trinationale Struktur geschaf-
fen, welche exekutive und legislative Elemente in sich vereint.  
 
Mitglieder im TEB sind neben den drei Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Aargau 
25 Gemeinden (2 BS, 17 BL, 4 AG, 2 SO; vgl. Beilage 8: Mitgliederliste TEB). Die Schweizer 
Delegation im Vorstand setzt sich aus fünf Regierungsräten (2 BS, 2 BL, 1 AG) und drei 
kommunalen Vertretern (1 BS, 1 BL, 1 AG) zusammen. Der Districtsrat umfasst 50 Mitglie-
der und die Schweizer Delegation 20 Vertreter (8 BS, davon 7 Grossräte und ein Vertreter 
Riehen / Bettingen; 8 BL, davon 4 Landräte und 4 kommunale Vertreter; 3 AG, davon 1 
Grossrat und 2 kommunale Vertreter; 1 SO). 
 
 
2.2.3 Struktur der INFOBEST PALMRAIN 
 
Im politischen Lenkungsgremium, dem sog. Aufsichtsgremium sind sämtliche Träger der 
INFOBEST PALMRAIN vertreten (vgl. Beilage 9: Vereinbarung 2011-2013). Zur Vorberei-
tung der Entscheidungen des Aufsichtsgremiums sowie zur Begleitung der Arbeiten des 
INFOBEST-Teams wurde eine sog. Projektgruppe eingesetzt, die sich ebenfalls aus den 
Vertretern der Vertragspartner zusammensetzt. Zudem finden für personelle Aspekte regel-
mässige Treffen der drei Anstellungskörperschaften statt (CH: REGIO BASILIENSIS / IKRB, 
D: Regierungspräsidium Freiburg, F: Département du Haut-Rhin). 
 
Die der INFOBEST PALMRAIN obliegenden Aufgaben werden von drei untereinander 
gleichgestellten Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen und einem/einer Assistent/in wahrge-
nommen. Für den Schweizer Mitarbeiter bzw. die Schweizer Mitarbeiterin erfolgt die Anstel-
lung durch die Interkantonale Koordinationsstelle bei der REGIO BASILIENSIS (IKRB) im 
Auftrag der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt. 
 
 
2.2.4 Zusammenführung von TEB und INFOBEST PALMRAIN 
 
Um die Wirtschaftlichkeit (Synergien, Reduktion des Steuerungsaufwands, optimierter Per-
sonaleinsatz) und Wirksamkeit (bessere Aussenwirkung, Konzentration der Ressourcen auf 
relevante Zukunftsaufgaben, Vernetzung der Verwaltung in den drei Ländern, Projektmana-
gement) zu verbessern, wird die Integration der Informations- und Beratungsstelle 
INFOBEST PALMRAIN in den Eurodistrict angestrebt. Aufgrund der unterschiedlichen Trä-
gerschaft der beiden Einrichtungen ist ein Zusammenschluss der beiden Institutionen wei-
terhin nur mittelfristig denkbar.  
 
Um dennoch ein Bündelung der Kräfte zu ermöglichen, wurde eine Kooperationsvereinba-
rung für die Zusammenarbeit zwischen dem Eurodistrict und der INFOBEST PALMRAIN 
(vgl. Beilage 10: Kooperationsvereinbarung TEB-INFOBEST) verabschiedet. Diese sieht ei-
ne Kooperation für die Bereich Infrastruktur, Anschaffungen und Öffentlichkeitsarbeit vor 
sowie eine Mitwirkung der INFOBEST PALMRAIN bei der Betreuung der Arbeitsgruppen. 
Die Überprüfung der Zusammenführung der beiden Einrichtungen ist vorgesehen und hat 
bis spätestens Ende 2010 zu erfolgen.  
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2.3 Finanzielles 
 
Der Eurodistrict finanziert sich durch jährliche Mitgliederbeiträge sowie lokale, nationale und 
europäische Förderungen und Zuschüsse. Neben einer Grundfinanzierung für die Ge-
schäftsstelle und den laufenden Betrieb erfolgen auch zusätzliche projektbezogene Finan-
zierungen, insbesondere auch im Rahmen von INTERREG IV und der Neuen Regionalpoli-
tik. 
 
Der Haushalt für die Jahre 2011-2013 des Eurodistricts (vgl. Beilage 11: Budget) sieht ein 
Budget von max. EUR 315'000 vor. Für die Schweizer Seite ergeben sich daraus in den Jah-
ren 2011-2013 jährlich folgende finanzielle Konsequenzen (Kurs 1,55): 
- Übernahme von 50% des jährlichen TEB-Budgets = EURO 157'500 = CHF 244’125  
- Festlegung eines Verteilschlüssels: je 45% BS und BL, 10% AG 
- d.h.: für BS und BL je eine jährliche Kofinanzierung von CHF 109'857; für AG: CHF 24'411. 
 
Das Gesamtbudget 2011 bis 2013 für die INFOBEST PALMRAIN (vgl. Beilage 12: Budget 
INFOBEST PALMRAIN 2011-2013) beläuft sich auf einen Betrag von jährlich EURO 
291'000. Das in EURO geführte Budget wurde seit 2002 nicht erhöht. Das Budget wird wie in 
den vorhergehenden Phasen zu je einem Drittel durch die INFOBEST-Träger in Deutsch-
land, Frankreich und der Schweiz getragen. Der Schweizer Anteil am Jahresbudget beträgt 
demnach für die Jahre 2011-2013 EURO 291'000 (=  CHF 451'050, Umrechnungskurs CHF 
1.55, d.h. für BS und BL je CHF 225’525).  
 
Bei der Finanzierung der INFOBEST PALMRAIN beteiligen sich weitere kantonale und 
kommunale Kofinanzierungspartner sowie Wirtschaftsverbände. Für die Jahre 2007 bis 2010 
waren dies folgende Partner: 
 
Institution / Körperschaft Jahresbeitrag 

(CHF) 
Basler Volkswirtschaftsbund 2'500 
Gemeinde Allschwil (BL) 2'500 
Gemeinde Bettingen (BS) 500 
Gemeinde Binningen  2’000 
Gemeinde Reinach (BL) 2'500 
Gemeinde Riehen (BS) 2'500 
Gewerbeverband Basel-Stadt 2'500 
Kanton Aargau 6'000 
Kanton Solothurn 5'000 
Kanton Jura (Neumitglied ab 2008) 5’000 
REGIO BASILIENSIS 500 
Stadt Rheinfelden (AG) 2'500 
Wirtschaftskammer Baselland  2’500 
Total 36’500 
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2.4 Subventionsrechtliche Würdigung 
 
2.4.1 Öffentliches Interesse des Kantons an der Erfüllung der Aufgabe 
 
Der Trinationale Eurodistrict Basel hat sich im Jahr 2009 mit der Entwicklungsstrategie 2020 
eine zentrale Grundlage und gemeinsamen Orientierungspunkt für die zukünftigen Aktivitä-
ten gegeben. Diese Strategie betont insbesondere die mit der Raum- und Verkehrsentwick-
lung verbundenen Themen. Um dauerhaft ein attraktiver Wirtschafts- und Lebensraum zu 
bleiben, muss der trinationale Raum sich  weiterhin zu einer integrierten Region entwickeln 
und  ist im Interesse der Bevölkerung der negative Grenzeffekt zunehmend zu überwinden. 
Die Beteiligung und Finanzierung des Eurodistricts durch den Kanton rechtfertigt sich durch 
den regionalen Aspekt der bisher behandelten Themen (Öffentlicher Verkehr, Gesundheit, 
Raumentwicklung und Governance). 
 
Die INFOBEST PALMRAIN leistet mit ihren Dienstleistungen einen Beitrag, die Grenz-
hemmnisse in unserer Dreiländer-Agglomeration mit mehr als einer halben Million Einwoh-
nern im Rahmen des gegebenen rechtlichen Rahmens zu reduzieren und den Austausch in-
nerhalb dieses Gebiets zu fördern. Sie trägt damit der starken sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Verflechtung unserer Region und ihrer Einwohner Rechnung. Die Notwendigkeit 
der Einrichtung ergibt sich aufgrund der ausgewiesenen beständigen Nachfrage und dem 
hohen Wirkungsgrad. Die INFOBEST ist zugleich verlängerter Arm der Verwaltung als auch 
Sensor und Seismograph für die Befindlichkeiten in unserer grenzüberschreitenden Region. 
 
 
2.4.2 Sachgerechte Erfüllung der Aufgabe 
 
Die Mitwirkung im Vorstand und der fachlichen Koordinationsgruppe des TEB und im Auf-
sichtsgremium und der Projektgruppe der INFOBEST ermöglicht dem Kanton ein stetes 
Controlling (Lenkung und Kontrolle) bezüglich “Betriebsführung” einerseits und “inhaltlicher 
Arbeit” andererseits. Der Districtsrat mit Vertretern des Grossen Rats und der Gemeinden 
gewährleistet die jeweilige Rückkoppelung der Aktivitäten mit der Legislative. Die Jahres-
rechnungen des Eurodistricts werden jeweils durch eine externe Rechnungsprüfung kontrol-
liert und durch die Mitgliederversammlung genehmigt.  
 
Die Verantwortung für die finanzielle Abwicklung der INFOBEST hat seit ihrem Bestehen 
(1993) die REGIO BASILIENSIS. Die Jahresrechnungen werden jeweils nach den schweize-
rischen Bestimmungen für Buchführung und Rechnungsprüfung kontrolliert (durch die Fi-
nanzkontrolle Basel-Stadt).  
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2.4.3 Nachweis, dass die Aufgabe ohne Staatsbeitrag nicht erfüllt werden kann 
 
Unter Berücksichtigung des hohen Anteils des TEB an Leistungen für die Kantone sowie der 
umfangreichen Aufgaben gemäss Leistungsauftrag kommen wir zum Schluss, dass der 
Nachweis erbracht ist, dass die Aufgabe ohne den Staatsbeitrag nicht erfüllt werden kann. 
 
Die INFOBEST PALMRAIN ist seit ihrem Bestehen Empfängerin von Staatsbeiträgen der 
Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Unter Berücksichtigung des hohen Anteils an 
Leistungen für die Kantone, der umfangreichen Aufgaben (gem. Pflichtenheft) kommen wir 
zum Schluss, dass der Nachweis erbracht ist, dass die Aufgabe ohne den Staatsbeitrag 
nicht erfüllt werden kann. 
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3 Informationen zum Subventionsvertrag mit dem Verein metro-
basel 

 
3.1 Angaben zum Verein 
 
Der Verein metrobasel wurde nach einer mehrjährigen Vorbereitungszeit am 7. April 2008 
gegründet. Der Kanton Basel-Stadt gehört zu dessen Gründungsmitgliedern. Für die Jahre 
2008 bis 2010 wurde vom Regierungsrat ein Mitgliederbeitrag von CHF 75'000 p.a. bewilligt. 
 
Der Verein metrobasel bezweckt die Schaffung einer Plattform der Metropolregion Basel für 
Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft innerhalb des Perimeters des Trinationalen Euro-
districts Basel TEB (vgl. Beilage 13: Statuten). Auf der Grundlage der breit abgestützten und 
im Herbst 2006 veröffentlichten Vision „metrobasel 2020“ werden ausgewählte Themenfel-
der, welche für die Zukunftsentwicklung der Basler Metropolregion wichtig sind, durch wis-
senschaftlich fundierte Studien und Fakten bearbeitet. Das jährlich im November stattfin-
dende „metrobasel forum“ wird jeweils von mehreren Hundert Akteuren aus Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft besucht und befasst sich mit den Schlüsselergebnissen der wissen-
schaftlichen Studien. Das Magazin „metrobasel report“ erscheint seit 2006 jährlich und drei-
sprachig in einer Auflage von rund 400'000 Exemplaren und wird mit den Zeitungen in der 
Metropolregion als Gratisbeilage verteilt. Die Themen 2006 bis 2009 waren: Vision 2020, 
Lebensqualität in der Metropolregion Basel, Metropolitane Schweiz (Basel, Genf und Zürich) 
sowie Perspektiven 2020 für die Metropolregion Basel.  
 
Zu den Vereinsmitgliedern zählen Unternehmen aus der Region, Gebietskörperschaften wie 
die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft und Gemeinden, Vereine und Verbände so-
wie Einzelmitglieder (vgl. Beilage 14: Mitglieder und Partner). In den vergangenen zwei Jah-
ren ist der Verein stark gewachsen und hat seine Mitgliederbasis erweitert. Bei den Unter-
nehmen hat sich seit der Gründung im April 2008 die Zahl der Mitglieder von 30 auf 60 ver-
doppelt. Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft hat am 24. September 2009 beschlos-
sen, für die Jahre 2010 bis 2013 metrobasel als konstituierender Partner (wie der Kanton 
Basel-Stadt) beizutreten und jährlich CHF 75'000 zu bezahlen. Der Vorstand wurde von an-
fänglich 6 Mitgliedern an der Generalversammlung 2010 auf 17 erweitert, und umfasst heute 
je eine Vertretung von 9 Wirtschaftsbranchen, die jeweils einen Beitrag im Umfang der Kan-
tonsbeiträge BS bzw. BL leistet. 
 
Im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Strukturen der regionalen und grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit (siehe oben 1.2.4.) haben sich die Vereine REGIO BASILIENSIS 
und metrobasel auf eine koordinierte Schwerpunktbildung ihrer Aufgaben und Themenfelder 
geeinigt. Mit dem Verein REGIO BASILIENSIS hat metrobasel kürzlich eine Vereinbarung im 
Sinne einer Funktionsteilung beschlossen. Dabei liegt der Fokus von metrobasel auf einer 
Bearbeitung von Organen des schweizerischen Bundesstaates und der nordwestschweizeri-
schen Gemeinwesen, während sich die REGIO BASILIENSIS auf die angrenzenden auslän-
dischen Nachbargemeinwesen in Deutschland und Frankreich und im Oberrheinverbund 
konzentriert. Im Rahmen der Bildung einer Metropolitankonferenz, wie wir sie in diesem Rat-
schlag vorsehen, wird es sinnvoll sein, dass der Verein metrobasel analog zu seiner Verein-
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barung mit Regio Basiliensis auch eine Abstimmung seiner Tätigkeitsfelder mit dem Trinati-
onalen Eurodistrict Basel (TEB) vornimmt. 
 
 
3.2 Finanzielles 
 
Entsprechend dem Neuaufbau des Vereins sind sowohl die Einnahmen als auch die Ausga-
ben von 2008 bis zum Rechnungsabschluss 2009 deutlich gestiegen. Im Jahr 2008 (Rech-
nungsperiode 7.4. bis 31.12.) standen den Einnahmen von CHF 637'310 Ausgaben von 
CHF 693'335 gegenüber, was einen negativen Rechungsabschluss von CHF 56'025 ergab. 
Im Jahr 2009 standen den Einnahmen von CHF 1'130'520 die Ausgaben von CHF 1'129'431 
gegenüber, und die Rechnung schloss mit dem Überschuss von CHF 1'089. Das Budget 
2010 sieht Einahmen von CHF 1'260'000 bei Ausgaben von CHF 1'200'000 vor. 
 
Die Vereinsbilanz per 31.12.2009 weist Aktiven im Umfang von CHF 190'942 aus. Die Ver-
bindlichkeiten und Darlehen auf der Passivseite der Bilanz umfassen CHF 214'279. 
 
Der Beitrag des Kantons Basel-Stadt in der Höhe von CHF 75'000 umfasste im ersten Be-
triebsjahr noch stattliche 11,75% des Gesamtbudgets. Unterdessen liegt der Finanzbeitrag 
von Basel-Stadt am gesamten Vereinsbudget 2010 bei 6,25%, was einem Eigenfinanzie-
rungsgrad des Vereins von 93,75% entspricht. Der gesamte staatliche und kommunale Sek-
tor trägt im Budget 2010 19%, der Unternehmenssektor hingegen 66% zu den Gesamtein-
nahmen bei; weitere je 7.5% stammen von Vereinen/Verbänden und Einzelpersonen. 
 
 
3.3 Subventionsrechtliche Würdigung 
 
Das Subventionsgesuch des Vereins metrobasel lässt sich wie folgt beurteilen: Die nord-
westschweizerische Grenzregion wird immer mehr als ein gemeinsamer funktionaler Raum 
wahrgenommen und mit dem Begriff „Metropolitanraum Basel“ als eine Raumkategorie von 
europäischem Massstabszuschnitt bezeichnet. Mit der Gründung des Vereins metrobasel 
wurde eine neue Institution geschaffen, welche im Verbund von Wirtschaft, Politik und Zivil-
gesellschaft der verstärkten Interessenvertretung der Basler Metropolregion dienen soll. Der 
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt hat sich in seinem Legislaturplan 2009 – 2013 in 
den Leitsätzen 1 (Internationale Wettbewerbsfähigkeit stärken) und 2 (Als Region zusam-
men wachsen) unmissverständlich für den Metropolitanraum und seine komparativen Vortei-
le im Standortswettbewerb ausgesprochen. Die Aktivitäten des Vereins metrobasel fügen 
sich gut in diese Zielsetzungen des Regierungsrates ein, und sie sind durch die Mitwirkung 
von Vertretungen der beiden Basler Kantonsregierungen auch abgestimmt mit der politi-
schen Agenda der nordwestschweizerischen Regierungen. Mit der Gründung einer Metropo-
litankonferenz wird sich das öffentliche Interesse an den Aufgaben und Aktivitäten des Ver-
eins metrobasel neu akzentuieren können und es wird sicherzustellen sein, dass in diesem 
neuen Rahmen durch eine Einbindung von metrobasel die Partizipation an der Entscheidfin-
dung für strategische Zielsetzungen im Metropolitanraum Basel gewährleistet werden kann. 
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Die Mitwirkung im Vorstand und der vorbereitenden Begleitgruppe des Vereins metrobasel 
durch Regierungs- und/oder Verwaltungsvertretungen ermöglicht dem Kanton ein stetes 
Controlling (Lenkung und Kontrolle) bezüglich “Betriebsführung” einerseits und “inhaltlicher 
Arbeit” andererseits. Die Jahresrechnungen von metrobasel werden durch eine externe 
Rechnungsprüfung nach den schweizerischen Bestimmungen für Buchführung und Rech-
nungsprüfung kontrolliert und durch die Mitgliederversammlung genehmigt.  
 
Das Budget des Vereins metrobasel rechnet für 2010 mit rund 19% Einnahmen von Ge-
meinwesen, während die übrigen Einnahmen von privatrechtlichen Organisationen und Pri-
vatpersonen stammen. Der anbegehrte Beitrag von Basel-Stadt im Umfang von CHF 75'000 
p.a. deckt analog zum Kanton Basel-Landschaft rund 6% der Vereinseinnahmen. Die Bei-
träge der öffentlichen Hand umfassen demgemäss rund 1/5 des Vereinsbudgets und sind 
somit konstituierend wichtig. Die Beitragshöhe der beiden Kantone BS und BL ist auch zur 
Bemessungsgrundlage für einen Vollbeitritt von Wirtschaftsbranchen geworden; es ist davon 
auszugehen, dass eine Verkleinerung des Beitrags von Basel-Stadt zu einer allgemeinen 
Erosion der Beitragshöhe bei allen im Vorstand vertretenen Gruppierungen führen würde.  
 
Mit Beschluss vom 22. Juni 2010 hat der Regierungsrat den Subventionsvertrag betreffend 
die Mitgliedschaft beim Verein metrobasel 2011-2013 zwischen dem Kanton Basel-Stadt und 
dem Verein metrobasel genehmigt (Beitrag von CHF 75'000 p.a. bzw. für die gesamte Peri-
ode Kredit von CHF 225'000) und das Präsidialdepartement ermächtigt, diesen Vertrag zu 
unterzeichnen. 
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4 Antrag 
 
Das Finanzdepartement hat den vorliegenden Ratschlag gemäss §55 des Gesetzes über 
den kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 16. April 1997 überprüft. 
Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme der nach-
stehenden Beschlussentwürfe. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

     
 

Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 
 
 
 
 
 
 
Beilagen 
 
Entwurf Grossratsbeschluss 
 
1. Rahmenvertrag REGIO BASILIENSIS 2011-2014 
2. Leistungsauftrag REGIO BASILIENSIS 2007-2010 
3. Tätigkeitsfelder der REGIO BASILIENSIS 
4. Organigramm REGIO BASILIENSIS 
 
5. Leistungsauftrag TEB (Entwurf vom 11. Mai 2010) 
6. Statuten TEB 
7. Geschäftsordnung TEB 
8. Mitglieder TEB 2009 
9. Vereinbarung INFOBEST PALMRAIN 2011-2013 
10. Kooperationsvereinbarung TEB und INFOBEST PALMRAIN 
11. Budget TEB 2011-2013 
12. Budget INFOBEST PALMRAIN 2011-2013 
 
13. Statuten Verein metrobasel vom 28. April 2009 
14. Mitglieder und Partner von Metrobasel (Stand 11. Februar 2010) 
15. Organisationsreglement vom 12. Februar 2009 
16. Beitrags- und Leistungsreglement vom 13. August 2009 
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Grossratsbeschluss 
 
 

Erneuerung der Bewilligung der Staatsbeiträge und Rahmen-
kredite an die REGIO BASILIENSIS (Interkantonale Koordinati-
onsstelle und Verein) und das Gemeinsame Sekretariat der 
Deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz für 
die Jahre 2011 bis 2014 
 
 
 
(vom  tt.mm.jjjj) 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsicht in den oben stehenden Ratschlag, 
beschliesst (partnerschaftliches Geschäft): 
 
://: 1. Der REGIO BASILIENSIS (Interkantonale Koordinationsstelle und Verein) wird für die 

Jahre 2011-2014 ein jährlicher Staatsbeitrag von CHF 343'000 (CHF 335'000 für In-
terkantonale Koordinationsstelle und CHF 8'000 für Verein) zu Lasten Kostenstelle 
3408210, Auftrag 340503090000, Präsidialdepartement gewährt. 

2. Für die Beteiligung am Gemeinsamen Sekretariat der Oberrheinkonferenz für die 
Jahre 2011-2014 wird ein jährlicher Kredit von EURO 22'941 (max. CHF 39’000) zu 
Lasten Kostenstelle 3408210, Auftrag 340503090002, Präsidialdepartement gewährt. 

3. Für die Mitfinanzierung der/des Schweizer Delegationssekretärs/in der Oberrheinkon-
ferenz für die Jahre 2011-2014 wird ein jährlicher Kredit von EURO 34'118 (max. 
CHF 58’000) zu Lasten Kostenstelle 3408210, Auftrag 340503090003, Präsidialde-
partement gewährt. 

4. Für die Mitfinanzierung des Kooperationsfonds der Oberrheinkonferenz wird ein jähr-
licher Kredit von EURO 14'000 (max. CHF 22’400) zu Lasten Kostenstelle 3408220, 
Auftrag 34050309P014, Präsidialdepartement gewährt. 

5. Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass die Kantone Basel-Landschaft, 
Aargau, Jura und Solothurn der REGIO BASILIENSIS für die Subventionsperiode 
2011-2014 die vereinbarten Beträge bewilligen und dass eine deutsch-französisch-
schweizerische Vereinbarung zur Weiterführung des Gemeinsamen Sekretariat für 
die Jahre 2011-2014 abgeschlossen wird. 

 
 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem fakultativen Referendum. 
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Grossratsbeschluss 
 
 

Erneuerung der Bewilligung der Staatsbeiträge und Rahmen-
kredite an den Trinationalen Eurodistrict Basel TEB und die 
INFOBEST PALMRAIN (trinationale Informations- und Bera-
tungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Village-Neuf / 
F) für die Jahre 2011 bis 2013 
 
 
 
(vom  tt.mm.jjjj) 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsicht in den oben stehenden Ratschlag, 
beschliesst (partnerschaftliches Geschäft): 
 
://: 1. Die Regierung wird ermächtigt, in den Budgets der Jahre 2011 bis 2013 einen Kredit 

von maximal CHF 329’570 für die Beteiligung am Trinationalen Eurodistrict Basel zu 
Lasten Kostenstelle 3408210, Auftrag 340503090005, Präsidialdepartement und ma-
ximal CHF 225’525 für die Beteiligung an der INFOBEST Palmrain zu Lasten Kos-
tenstelle 3408210, Auftrag 340503090006, Präsidialdepartement einzustellen. 

2. Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass die beiden Kantone Basel-Stadt 
und Basel-Landschaft für die Subventionsperiode 2011-2013 die vereinbarten Beträ-
ge bewilligen und auch die deutschen und französischen Träger im vereinbarten Um-
fang eine Weiterfinanzierung dieser Einrichtungen beschliessen. 

3. Beiträge weiterer Schweizer Partner an die INFOBEST PALMRAIN kommen von den 
Krediten der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt je zur Hälfte in Abzug. 

 
 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem fakultativen Referendum. 
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Rahmenvertrag
2011 - 2014

zwischen den

Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft,
Aargau, Jura und Solothurn

nachstehend "Vertragskantone" genannt

und dem Verein

REGIO BASILIENSIS

über

den Betrieb der Interkantonalen Koordinationsstelle
bei der REGIO BASILIENSIS

und über

einen Beitrag an den Betrieb des Vereins REGIO BASILIENSIS

für die Jahre 2011-2014



Rahmenvertrag REGIO BASILIENSIS 2011-2014

1. Ziele und Aufgaben

1.1 Allgemeines

Die Interkantonale Koordinationsstelle bei der REGIO BASILIENSIS ist eine
partnerschaftliche Einrichtung der Nordwestschweizer Kantone (<<Vertragskantone»)
zur Wahrnehmung von Aufgaben der Koordination, Administration, Beratung und
Information im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein
und in Europa.

Die Interkantonale Koordinationsstelle ist der Geschäftsstelle des Vereins REGIO
BASILIENSIS angegliedert (vgl. Statuten in Anhang 1, Organigramm in Anhang 2).
Beide Stellen werden als betriebliche Einheit geführt und treten gegen aussen mit
einheitlichem Namen und Logo auf.

1.2 Ziele

2

Die Interkantonale Koordinationsstelle bei der REGIO BASILIENSIS gewährleistet
eine wirksame Beteiligung der Vertragskantone an den Strukturen und Aktivitäten der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein und in Europa.

Interkantonale Koordinationsstelle und Verein nehmen Informations-, Promotions­
und Lobbying-Massnahmen im Hinblick auf eine Verbreitung der Kenntnisse über
Ziele, Instanzen, Partner und Resultate der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
im Interesse von Bevölkerung, Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Wissenschaft
wahr.

Für die inhaltliche Zielsetzung von Interkantonaler Koordinationsstelle und Verein
stellt das "Strategische Positionspapier 2009-2014 der Nordwestschweizer
Regierungskonferenz (NWRK) für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit am
Oberrhein" vom Juni 2009 den massgebenden Rahmen dar (vgl. Anhang 3).

1.3 Weiterentwicklung der Strukturen der regionalen und
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

Im Hinblick auf eine verbesserte Arbeitsteilung zwischen den Akteuren der
regionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie einer verbesserten
Transparenz und Aussenkommunikation verpflichten sich die Vertragsparteien dazu,
die Strukturen der regionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Sinne
einer Bündelung der Kräfte weiterzuentwickeln und mit den zuständigen Partnern am
Oberrhein abzustimmen. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der Organe der
Nordwestschweizer Regierungskonferenz.
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1.4 Aufgaben gemäss Leistungsauftrag (s. Anhang 4)

1.4.1 Kernbereiche der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

Im Auftrag der Vertragskantone umfasst die Tätigkeit der Interkantonalen
Koordinationsstelle die Erstellung von Entscheidungsgrundlagen, Interessens­
vertretung, Koordinations- und Moderationsaufgaben, Leitungs-, Managements- und
Sekretariatsaufgaben in den folgenden Feldern der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit:

Institutionelle Zusammenarbeit auf europäischer Ebene:
a) Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG)
b) Versammlung der Regionen Europas (VRE)

Institutionelle Zusammenarbeit auf regionaler Ebene (Oberrhein):
c) Deutsch-französisch-schweizerische Oberrheinkonferenz (ORK)
d) Deutsch-französisch-schweizerische Regierungskommission (nationalstaatliche

Dachorganisation der ORK)

e) Ausschuss und Koordinationsgruppe "Trinationale Metropolregion Oberrhein"
f) "Dreiländerkongresse" zur Vertiefung von Schwerpunktthemen

Regionale Förderprogramme:
g) INTERREG IVA-Programm "Oberrhein"
h) INTERREG IVC-Programm und National Contact Point Schweiz (Bundesauftrag)
i) Neue Regionalpolitik des Bundes (NRP)
j) EURES-T Oberrhein zur Vernetzung der Arbeitsverwaltungen und Sozialpartner
k) Weitere EU- und Bundes-Programme zur regionalen und europäischen

Zusammenarbeit (z.B. INTERREG IVB, INTERACT, ESPON, URBACT)

Institutionelle Zusammenarbeit auf lokaler Ebene (insb. für die Kantone Basel-Stadt
und Basel-Landschaft sowie die Gemeinden der Kantone Aargau, Jura und
Solothurn):
I) Trinationaler Eurodistrict Basel (TEB)
m) Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen INFOBEST

PALMRAIN
n) RegioTriRhena eV. (gemischtwirtschaftliche trinationale Plattform am südlichen

Oberrhein)

1.4.2 Personalmanagement und -betreuung für trinationale Einrichtungen

Der Verein REGIO BASILIENSIS ist unter Vorbehalt des Abschlusses der
trinationalen Vereinbarungen Anstellungskörperschaft für die Schweizer
Mitarbeiter(innen)
• beim Gemeinsamen Sekretariat der Deutsch-französisch-schweizerischen

Oberrheinkonferenz in Kehl (D)

3
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• und bei der INFOBEST PALMRAIN, Informations- und Beratungsstelle für
grenzüberschreitende Fragen in Village Neuf (F).

1.4.3 Information, Promotion und Lobbying

Weitere Aufgaben der Interkantonalen Koordinationsstelle und des Vereins sind:
• Bürgerplattform: Informations-, Promotions- und Lobbying-Massnahmen zur

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Interesse der Bürger, wobei
insbesondere das Schwerpunktthema "Grenzüberschreitender Verkehr" zu
berücksichtigen ist.

• Europaplattform: Information der breiten Bevölkerung und interessierter Kreise
zum Verhältnis Schweiz-Europa und dessen Auswirkungen auf die
Nordwestschweiz und die Oberrhein-Region.

• Dienstleistungsplattform: Ermöglichung des Zugangs weiterer Kreise aus
Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu grenzüberschreitenden
Dienstleistungen und Förderprogrammen sowie Beratung zu erfolgreichen
Kooperationsprojekten

1.4.4 Vereinstätigkeiten

4

Zu den Aufgaben des Vereins gehört auch die Betreuung der statutarischen
Vereinsorgane, d.h. Durchführung der jährlichen Generalversammlungen sowie Vor­
und Nachbereitung der Sitzungen von Vorstand und Begleitgruppe, ferner auch das
Mitgliederwesen.

Die Vertragskantone werden über die Vereinsaktivitäten fortlaufend informiert.
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2. Struktur und Steuerung

2.1 Organe der Interkantonalen Koordinationsstelle

Organe der Interkantonalen Koordinationsstelle sind:
• Delegationsleitung
• Geschäftsführer

Organe zur Steuerung der Interkantonalen Koordinationsstelle sind zudem1
:

• Arbeitsausschuss der Nordwestschweizer Regierungskonferenz
• Arbeitsgruppe der Nordwestschweizer Regierungskonferenz

2.1.1 Delegationsleitung

5

Delegationsleiter/-in ist dasjenige Regierungsmitglied der Kantone Basel-Stadt bzw.
Basel-Landschaft, welches auch die ORK-Delegationsleitung innehat2. Stellvertreter/­
in der/s Delegationsleiterin/s ist die/der für die Aussenbeziehungen zuständige
Regierungsrätin/-rat des Kantons Basel-Stadt bzw. Basel-Landschaft, der/die nicht
aktuell Delegationsleiter/-in ist. Die/der Delegationsleiter-/in und sein/e Stellvertreter/­
in bilden zusammen die Delegationsleitung.

Der/dem Delegationsleiter/-in obliegt die Leitung der Nordwestschweizer Delegation,
deren Vertretung nach aussen und die politische Begleitung der Aktivitäten der
Interkantonalen Koordinationsstelle. Die Delegationsleitung tauscht sich zusammen
in regelmässigen Treffen mit der Interkantonalen Koordinationsstelle aus und
begleitet deren Aktivitäten.

Die Delegationsleitung informiert den Arbeitsausschuss der NWRK über die
Aktivitäten und unterbreitet diesem Anträge von politisch-strategischer oder
finanzieller Tragweite.

2.1.2 Geschäftsführer

Der Geschäftsführer des Vereins REGIO BASILIENSIS ist zugleich Geschäftsführer
der Interkantonalen Koordinationsstelle. Er ist verantwortlich für die Gesamt­
koordination der Aktivitäten der Interkantonalen Koordinationsstelle. Er geWährleistet
den regelmässigen Informationsfluss zur Delegationsleitung sowie zu Arbeits­
ausschuss und Arbeitsgruppe der Nordwestschweizer Regierungskonferenz.

1 Vgl. Vereinbarung über die Nordwestschweizer Regierungskonferenz vom 11. Juni 2004

2 Vgl. Abkommen zwischen den Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Jura und Solothurn

betreffend die schweizerische Gebietskulisse am Oberrhein vom 30. Oktober 2000
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2.2 Organe des Vereins REGIO BASILIENSIS

Organe des Vereins sind gemäss seinen Statuten3
:

• Generalversammlung
• Vorstand
• Begleitgruppe
• KontrollsteIle
• Projektgruppen
• Geschäftsführer

Der Vorstand ist das oberste geschäftsführende Organ der REGIO BASILIENSIS.
Jedem der Vertragskantone steht mindestens ein Sitz im Vorstand zu. Wird diese
Option nicht wahrgenommen, so werden die entsprechenden Kantone über die
Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands informiert. Der Vorstand genehmigt
zuhanden der Generalversammlung das jährliche Budget, Jahresrechnung und
Jahresbericht. Zudem ernennt er den/die Geschäftsführer/in. Die Begleitgruppe ist
konsultativ tätig, um der Geschäftsführung Impulse zu geben, sie aktiv zu
unterstützen und zu beraten. Die KontrollsteIle überprüft jährlich die
Rechnungsführung der REGIO BASILIENSIS. Das Geschäftsjahr dauert vom 1.
Januar bis 31. Dezember.

6

Die REGIO BASILIENSIS entlöhnt ihre fest angestellten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Anlehnung an den Einreihungsplan für das Basler Staatspersonal. Der
Einstufungsplan für die Mitarbeiterinnen der REGIO BASILIENSIS sowie dessen
mögliche spätere Änderungen unterliegen der Genehmigung durch die Delegations­
leitung. Die Entlöhnung darf insgesamt nicht höher sein als bei vergleichbaren
Funktionen innerhalb der kantonalen Verwaltung. Entsprechend gelten auch die
allgemeinen Anstellungsbedingungen des Basler Staatspersonal (Ferien, Arbeitszeit,
etc.). Neu eintretendes Personal wird ausserhalb der Pensionskassen der
Vertragskantone versichert.

2.3 Leistungsauftrag

Die Leistungen der REGIO BASILIENSIS (Interkantonale Koordinationsstelle und
Verein) werden für die Periode 2011 bis 2014 in einem Leistungsauftrag erfasst, der
integraler Bestandteil dieses Rahmenvertrages ist (s. Anhang 4). Die REGIO
BASILIENSIS berichtet nach Massgabe der Indikatoren den Vertragskantonen
einmal jährlich über die erbrachten Leistungen.

Der Leistungsauftrag wird einmal jährlich durch die Delegationsleitung dem
Arbeitsausschuss der Nordwestschweizer Regierungskonferenz zur Überprüfung
vorgelegt. Grundlegende Änderungen des Leistungsauftrags müssen kostenneutral

3 Vgl. Statuten der REGIO BASILIENSIS, Stand 27. November 2004
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erfolgen und bedürfen der Zustimmung aller Vertragskantone. Alle nicht wesentlichen
Änderungen des Leistungsauftrags unterliegen der Genehmigung durch die
Delegationsleitung und müssen allen Vertragskantonen zur Kenntnis gebracht
werden. Die REGIO BASILIENSIS berichtet ferner unverzüglich den
Vertragskantonen, wenn sich Rahmenbedingungen ändern oder Zwischenfälle
ereignen, die die vorgesehene Leistung gefährden oder als weniger sinnvoll und
berechtigt erscheinen lassen.
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3. Finanzielles

3.1 Kostenrahmen 2011-2014

Die REGIO BASILIENSIS bzw. die projektverantwortliche Stelle für das Gemeinsame
Sekretariat der Oberrheinkonferenz erhalten von den Vertragskantonen in den
Jahren 2011 bis 2014 die folgenden jährlichen Subventionsbeiträge (alle Beträge in
CHF)4:

BS BL AG JU SO Gesamt

Interkantonal 335'000 335'000 210'000 49'500 49'500 979'000
e K.stelle CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Verein RB 8'000 8'000 2'000 200 200 18'400
CHF CHF CHF CHF CHF CHF

343'000 212'000
CHF CHF

ORK- 22'941 € 22'941 € 5'883 € 1'177 € 1'177€ 54'119 €

Sekretariat max.39'OOO max.39'OOO max.10'OOO max.2'OOO max.2'OOO max.92'OOO

CHF CHF CHF CHF CHF CHF

ORK-CH- 34'118 € 34'118 € 11'765 € 1'177€ 1'177 € 82'355 €

Personal max.58'OOO max.58'OOO max.20'OOO max.2'OOO max.2'OOO max. 140'000

CHF CHF CHF CHF CHF CHF

ORK- 14'000 € 14'000 € 4'000 € 667€ 667€ 33'334 €

Koopera- max.22'400 max.22'400 max. 6'400 CHF max.1'067 max.1'067 max.53'334

tionsfonds CHF CHF CHF CHF CHF

71'059€ 7.1'059€ 21'648€

max.119'400 max.119'400 max.36'400

CHF CHF CHF

TOTAL max, 462'400 462'400 248'400 54'767 54'767 1'282'734
CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Die beantragte Subvention 2011-2014 entspricht unter Berücksichtigung der zu
erwartenden Teuerung und eines zusätzlichen Arbeitgeber-Pflichtbeitrag an die
Baselstädtische Pensionskasse dem Beitrag der Kantone 2007-2010.5

4 Vorbehältlich der Genehmigungen der entsprechenden Vorlagen durch die kantonalen Regierungen

und Parlamente

5 Der 2007 ins Leben gerufene und bisher separat finanzierte trinationale ORK-Kooperationsfonds

wird neu in den vorliegenden Rahmenvertrag übernommen.

Im Vergleich zum Rahmenvertrag 2007-2010 wird angesichts des effektiven Aufgabenvolumens eine

kostenneutrale Verlagerung von Kantonsmitteln vom Verein RB zur Interkantonalen

Koordinationsstelle vorgenommen.
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Die Schweizer ORK-Beiträge sind Gegenstand trinationaler Beschlüsse und
Vereinbarungen, welche direkt durch die Kantonsregierungen mit den ausländischen
Partnern vereinbart bzw. abgeschlossen werden.

Die REGIO BASILIENSIS fungiert als Zahlstelle für die Beiträge an das Gemeinsame
Sekretariat der D-F-CH-Oberrheinkonferenz und leitet die kantonalen Beiträge an
den projektverantwortlichen Partner weiter.

Die unterschiedliche Beitragshöhe der Nordwestschweizer Kantone an die
Interkantonale Koordinationsstelle korrespondiert mit einem unterschiedlich starken
Engagement der Kantone in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am
Oberrhein. Entsprechend ist auch von einem unterschiedlich intensiven
Leistungsbezug durch die Kantone auszugehen.

3.2 Finanzielle Abwicklung

Die Überweisung der jährlichen Beiträge ist von der REGIO BASILIENSIS schriftlich
anzufordern. Der Staatsbeitrag wird jeweils quartalsweise, in gleichen Raten
ausbezahlt.

Die REGIO BASILIENSIS stellt während der Dauer des Rahmenvertrags den
zuständigen Departementen und Direktionen der Vertragskantone Budget, Rechnung
und Bilanz mit Revisionsbericht im zweiten Quartal des darauf folgenden Jahres zu.
Den kantonalen Finanzkontrollen sind jederzeit alle erforderlichen Auskünfte und
Einsicht in die finanziellen Verhältnisse zu gewähren.

Die REGIO BASILIENSIS ist gehalten, die Subventionen gemäss den Grundsätzen
der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkeit einzusetzen. Falls die
REGIO BASILIENSIS die Beiträge missbräuchlich oder zweckfremd verwendet
und/oder die vereinbarten Leistungen nicht mehr oder nur noch teilweise erbracht
werden, entscheiden die Regierungen der Vertragskantone über die Weiterführung
des Subventionsverhältnisses. Allfällige Überschüsse oder Defizite werden auf die
neue Rechnung übertragen. Defizite werden nicht durch die Fachdepartemente
getragen.

Der Gerichtsstand ist Basel.
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4. Gültigkeit

Der Vertrag wird wirksam ab dem 1. Januar 2011 und gilt bis zum 31. Dezember
2014.

Änderungen und Erneuerung des Rahmenvertrags bedürfen der Genehmigung der
Regierungen der Vertragskantone und der REGIO BASILIENSIS.

10

Beantragt die REGIO BASILIENSIS die Verlängerung des Subventionsverhältnisses,
hat sie den Antrag bis spätestens 30. Juni 2013 den zuständigen Departementen
und Direktionen der Vertragskantone einzureichen.

Anhang
Der Anhang ist Bestandteil der Vereinbarung und umfasst:

- Anhang 1: Statuten der REGIO BASILIENSIS
- Anhang 2: Organigramm
- Anhang 3: Strategisches Positionspapier NWRK 2009-2014
- Anhang 4: Leistungsauftrag für die Periode 2011-2014
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Basel,

Liestal,
Landschaft

Aarau,

Deh§mont,

cooperation

Solothurn,

Basel,

Für die Regierung des Kantons Basel-Stadt
Präsidialdepartement
Der Vorsteher:

Für die Regierung des Kantons Basel-

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion
Der Vorsteher:

Für die Regierung des Kantons Aargau
Departements Volkswirtschaft und Inneres
Der Vorsteher:

Für die Regierung des Kantons Jura
Departement de I'economie et de la

Le Ministre :

Für die Regierung des Kantons Solothurn
Volkswirtschaftsdepartement
Die Vorsteherin:

REGIO BASILIENSIS
Der Präsident:

Der Geschäftsführer:



Beilage 2

Leistungsauftrag REGIO BASILIENSIS 2011-2014
(Verein und Interkantonale Koordinationsstelle)

Die Produkte und Teilprodukte der REGIO BASILIENSIS

Die Leistungen der REGIO BASILIENSIS sind wie folgt gegliedert:

1 Schweizer Beteiligung an Kooperationsgremien (Interkantonale Koordinationsstelle)

11 Interessensvertretung
12 Schriftliche Beiträge für Schweizer Delegation
13 Projektberatung und -begleitung
14 Dokumentation
15 Sekretariat und Finanzmonitoring

2 Information, Promotion und Lobbying (Interkantonale Koordinationsstelle und Verein)

21 PR-Massnahmen
22 Beiträge zur Meinungsbildung und Lobbying
23 Beratung für Dritte
24 Überprüfung bestehender Initiativen

3 Vereinstätigkeiten der REGIO BASILIENSIS (Verein)

31 Betreuung der Vereinsorgane: Generalversammlung, Vorstand, Begleitgruppe
32 Mitgliederwesen
33 Spezielle Veranstaltungen für Mitglieder

4 Querschnittsfelder (Interkantonale Koordinationsstelle und Verein)

41 Leitung
42 Sekretariat
43 Interne Kommunikation und Koordination
44 Informatik
45 Personalwesen
46 Rechnungswesen und Controlling
47 Diverses

Produkterechnung: Übersicht

Saldo Interkantonale Saldo Verein
Koordinationsstelle

Produkt 1 CHF 685'300 CHF 0

Produkt 2 CHF 146'850 CHF 6'133

Produkt 3 CHF 0 CHF 6'133

Produkt 4 CHF 146'850 CHF 6'133

TOTAL CHF 979'000 CHF 18'400
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Produkt:

Umschreibung:

Leistungsempfänger:

1 Schweizer Beteiligung an
Kooperationsgremien (Interkantonale
Koordinationsstelle)

Schweizer Beteiligung an den folgenden regional­
staatlichen Kooperationsgremien im Auftrag der Kantone
als Interkantonale Koordinationsstelle:

a) Mitgliederversammlung und Präsidium der
rbeitsgemeinschaft Europäischer zregionen

( )
b) Ausschuss für Institutionelle Angelegenheite

Versammlung der R . nen Euro s (VRE)
c) Plenum, Präsidiu Koordina usschuss der

ch-französisch-schweizerisc en Oberr
konferenz (ORK) sowie (bedarfsweise) them e
Arbeitsgruppen und Expertenausschüsse

d) Deutsch-französisch-schweizerische Regierungs­
kommission

e) Ausschuss und Koordinationsgruppe "Trinationale
Metropolregion Oberrhein"

f) Organisationskomitees für Dreiländer-Kongresse,
sowie fachliche Arbeitsgruppen zur Vor- und
Nachbereitung

g) Begleitausschuss und technische Arbeitsgruppe
INTERREG IVA "Oberrhein" sowie (bedarfsweise)
Projektgruppen

h) Monitoring Committee INTERREG IVC und National
Contact Point Schweiz (Bundesauftrag) sowie
(bedarfsweise) Projektgruppen

i) Fachstellenkonferenz zur Neuen Regionalpolitik des
Bundes (NRP)

j) Projektgruppen im Rahmen von weiteren EU- und
Bundes-Programmen (z.B. INTERREG IVB, INTERACT,
ESPON, URBACT)

k) Lenkungsausschuss EURES-T Oberrhein zur
Vernetzung der Arbeitsverwaltungen und
Sozialpartner sowie (bedarfsweise) Projektgruppen

I) Mitgliederversammlung, Vorstand sowie Fachliche
Koordinationsgruppe des Trinationalen Eurodistricts
Basel (TEB) sowie (bedarfsweise) thematische
Arbeitsgruppen inkl. IBA Basel 2020

m) Aufsichtsgremium und Projektgruppe INFOBEST
PALMRAIN

n) Mitgliederversammlung und Vorstand des
RegioTriRhena e.V.

0) Arbeitsgruppe Nordwestschweizer
Regierungskonferenz NWRK

Kantonale Regierungen und Verwaltungsstellen und
weitere beteili te Kreise
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Ziel: Gewährleistung einer wirksamen Schweizer Beteiligung
an den Gremien der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit

Indikator zum Ziel: Jährliche Kontrollgespräche mit Schweizer
Delegationsleitern und Delegation~;;'-it~iiedern

Standard zum Indikator: Positive Beurteiluna

Teilprodukte: 11 Interessensvertretung (Aufbereitung von
Entscheidungsgrundlagen. Inhaltliche Beiträge in G
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Hi
auf' renzüberschreitende I . es 0 rens
unt ücksichtigun I Ischen ressen
der ordwestschweiz, ngs- und schäfts-
führungsfunktionen für bestimmte Gremie

12 Schriftliche Beiträge für Schweizer D
(Interkantonal bzw. zwischen den Sch
koordinierte Entscheidungsgrundlagen u umente:
Triage, Briefings, Berichte, Beschlussvorsc läge,
Stellungnahmen, Konzepte, Reden, Statements, u.a.)

13 Projektberatung und -begleitung (Vermittlung von
Kenntnissen über Beteiligungsmöglichkeiten und
erfolgreiche Beteiligungen von Schweizer Partnern an
grenzüberschreitenden Initiativen und Programmen,
insbesondere INTERREG- und NRP-Projektberatung)

14 Dokumentation (Funktionen als Informations- und
Dokumentationsstelle für die Gremien)

15 Sekretariat und Finanzmonitoring (Übernahme von
Sekretariatsfunktionen sowie Bereitstellung von
Finanzübersichten für die Schweizer Beteiligung an
grenzüberschreitenden Vorhaben, Personalmanagement
für Schweizer Mitarbeiter/in INFOBEST PALMRAIN und
ORK-Sekretariat)

I..:...P..:...ro=..;d::..:u:.:..:kt.:.;,.re=..;c:..:.h:.:..:n..::;.un:..;.,giL- I...;::S:.:..A.:.=L:.::D:...;:O:..:.1.:.....- ==-C.:..:H:.:..F 6:...:8:...;:5....:'3:...;:O~O..:...* _____

I_V_e_ra_n_t_w_o_rt_lic_h_e_P_e_r_s_o_n: I_G_e;...,;s;...,;c_h;.;.ä;...,;fts;..:..;;.;fu;;;.:·h,;;..r;.;.u;...,;n....9__'-"'-" '-"'-" _

* 70% der beantragten Subvention für die Interkantonale Koordinationsstelle
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Produkt: 2 Information, Promotion und Lobbying
Interkantonale Koordinationsstelle und Verein

Umschreibung:

Leistungsempfänger:

Informations-, Promotions- und Lobbying-M snahmen
zur grenzüberschreitenden Zusammenarb' m Oberrhein
im Interesse der Bürger (Bürgerplattform) und zur
Verbreitung der Kenntnisse über das Verhältnis Schweiz­
Europa (Europaplattform) sowie Beratung für Dritte
Dienstleistun s lattform

Breite Öffentlichkeit, kan~~~ale Regierungen und
Verwaltungen der Vertragskantone, Wirtschaft,
Wissenschaft

Ziel: Bessere Kenntnisse und UmS;gSbedingungen für
reaionale und europäische Vo en und Proiekte

Indikator zum Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Massnahmen pro Jahr
durch die REGIO BASILIENSIS (Veranstaltungen,
Publikationen, Vorträge und Interviews)

Standard zum Indikator: Mindestens 20 öffentlichkeitswirksame Massnahmen pro
Jahr

Teilprodukte:

Produktrechnung

IVerantwortliche Person:

21 PR-Massnahmen (im Hinblick auf eine bessere
grenzüberschreitende Vernetzung unserer Region im
Interesse von Bevölkerung, Wirtschaft, Politik, Verwaltung
und Wissenschaft, insbesondere mit den Schwerpunkt­
themen "Verkehr" und "EuropaU

)

22 Beiträge zur Meinungsbildung und Lobbying (Beiträge
insbesondere zu den Schwerpunktthemen "Verkehr" und
"Europau

• Lobbying für die Region Basel, die Nordwest­
schweiz und den Oberrhein sowie generell für die Ideen
der Subsidiarität und des Föderalismus)

23 Beratung für Dritte (im Hinblick auf den Zugang zu
grenzüberschreitenden Dienstleistungen und Förder­
programmen sowie auf erfolgreiche Kooperationsprojekte;
Wirtschafts- und Sozialpartner, Verbände, Vereine,
Bildungs- und Forschungseinrichtungen, Kommunen,
Bevölkerung, andere Grenzregionen)

24 Überprüfung bestehender Initativen (im Hinblick auf
Vermeidung von Doppelspurigkeiten bzw. zwecks
optimaler Arbeitsteilung)

SALDO 1 (Interkant. Koordinationsstelle) CHF 146'850 *
SALDO 2 (Verein) CHF 6'133 **
Total CHF 152'983

IGeschäftsführung

* 15% der beantragten Subvention für die Interkantonale Koordinationsstelle
** 1/3 der beantragten Subvention für den Verein
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Produkt:

Umschreibung:

3 Vereinstätigkeiten der REGIO BASILIENSIS
Verein

Betreuung der Vereinsorgane, Mitgliederwesen und
s ezifische Veranstaltun en für Vereinsmit lieder

I--=L::..::e--=is;.:.:tu::..:.n.:.s;g~s.::.;emc.:..:..c.pf:...:.ä:.:..;n:>i!..ge.::.;r~: 1Mitglieder, Vorstand und Begleitgruppe

Ziel: Wirkungsvolle Betreuung der Vereinsorgane und der
Mitglieder gemäss Statuten des Vereins

Indikator zum Ziel: Durchführung der jährlichen Ge Iversammlung, der
Sitzungen des Vorstandes, der itgruppe und weiterer
Mitgliederanlässe

Indikator 2 zum Ziel: Regelmässige Werbung neuer Mitglieder

Indikator 3 zum Ziel: Durchführung spezieller Mitgliederveranstaltungen

Standard zum Indikator 1: Mindestens eine Generalversammlung, drei
Vorstandssitzungen und acht BGR-Sitzungen jährlich

Standard zum Indikator 2: Stabilisierung der Mitgliederbeiträge

Standard zum Indikator 3: 3 Mitgliederaktivitäten (Bsp. Unternehmungsführungen)
jährlich

Teilprodukte: 31 Betreuung der Vereinsorgane: Generalversammlung,
Vorstand, Begleitgruppe

32 Mitgliederwesen (Pflege der bestehenden Mitglieder, v.a.
Kollektivmitglieder, und aktive Werbung für neue EinzeI­
und Kollektivmitglieder)

33 Spezielle Veranstaltungen für Mitglieder

Produktrechnung

IVerantwortliche Person:

SALDO (Verein)

IGeschäftsführung

CHF 6'133 *

* 1/3 des beantragten Subvention für den Verein
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Produkt:

Umschreibung:

Leistungsempfänger:

4 Querschnittsfelder (Interkantonale
Koordinationsstelle und Verein

Die nicht direkt produktebezogenen Leistungen der
Interkantonalen Koordinationsstelle und des Vereins
werden in der Leistungsgruppe "Querschnittsaufgaben"
erfasst

Kantonale Regierungen und Verwaltungsstellen sowie
Mit lieder

Ziel: Gewährleistung optimale administrativer Rahmen-
bedingungen für die Geschäftsstelle und die
Interkantonale Koordinationsstelle

Indikator 1 zum Ziel: Geschäftsverteilungsplan und adäquate interne
Arbeitsorganisation

Indikator 2 zum Ziel: Mitarbeitergespräche und Teambesprechungen

Standard zum Indikator 1: Regelmässige Aktualisierung und Anpassung der internen
Arbeitsaufteilung

Standard zum Indikator 2 Jährlich je 1 Mitarbeitergespräch und mind. 5
Teambesprechungen

Teilprodukte: 41 Leitung
42 Sekretariat
43 Interne Kommunikation und Koordination
44 Informatik
45 Personalwesen
46 Rechnungswesen und Controlling
47 Diverses

Produktrechnung SALDO 1 (Interk. Koordinationsstelle)
SALDO 2 (Verein)
Total

CHF 146'850 *
CHF 6'133 **
CHF 152'983

I_V_e_ra_n....;tw__'o_rt_lic_h_e_P_e_r_s_on_: I....;G;...;e;,.;:s;,.;:c..:.;h..:.;ä..:.;fts:..::.;;.,;fiJ;,.;:·h.;;.;.r..:.;u....;n....g _

* 15% der beantragten Subvention für die Interkantonale Koordinationsstelle
** 1/3 der beantragten Subvention für den Verein



Beilage 3

Basel, 15. Januar 2010 EJ/MF

REGIO~
ßASILIENSIS

Die Schweizer Partnerin für die Oberrhein-Kooperolion
La portenoire Suisse pour 10 cooperolion ou Rhin Superieur

Die Tätigkeitsfelder der REGIO BASILIENSIS
(Interkantonale Koordinationsstelle und Verein)

Die einzelnen Tätigkeitsfelder der REGIO BASILIENSIS lassen sich analog zur
Aufteilung in Rahmenvertrag und Leistungsauftrag 2011-2014 nach den folgenden
Bereichen untergliedern.

1. Zusammenarbeit auf europäischer Ebene
Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG)
Versammlung der Regionen Europas (VRE)

2. Zusammenarbeit auf regionaler Ebene (Oberrhein)
Deutsch-französisch-schweizerische Oberrheinkonferenz (ORK)
Deutsch-französisch-schweizerische Regierungskommission
Trinationale Metropolregion Oberrhein
Dreiländerkongresse

3. Regionale Förderprogramme
Förderprogramme INTERREG
Neue Regionalpolitik des Bundes
EURES-T Oberrhein

4. Zusammenarbeit auf lokaler und Agglomerations-Ebene
Trinationaler Eurodistrict Basel (TEB)
INFOBEST PALMRAIN
RegioTriRhena eV.

5. Zusammenarbeit mit der Legislativen I den Gewählten
Oberrheinrat
Districtsrat

2
2
2

2
2
4
4
5

5
5
6
7

8
8
8
9

9
9
9
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1. Zusammenarbeit auf europäischer Ebene

Die Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) ist die wichtigste
europäische Lobbying-Organisation für Grenzregionen und grenzüberschreitende
Verbünde. Die AGEG hat über 90 Mitglieder, welche nahezu 200 europäische
Grenzregionen innerhalb und ausserhalb der Union repräsentieren. Die AGEG ist für
alle europäischen Grenz- und grenzübergreifenden Regionen tätig, um insbesondere
ihre speziellen Probleme, Chancen, Aufgaben und Arbeiten transparent zu machen
und um ihre Gesamtinteressen gegenüber nationalen und internationalen Parlamenten
Organen, Behörden und Institutionen wahrzunehmen. Die AGEG war und ist mass­
geblich beteiligt an der Schaffung und Weiterentwicklung der EU-Förderprogramme
INTERREG. Der Verein REGIO BASILIENSIS hat die AGEG 1971 mitgegründet und
wirkt seit diesem Zeitpunkt im Präsidium mit. Durch diese Tätigkeit ist der Zugang zu
wichtigen, für europäische Grenzregionen relevante Informationen sowie die
Partizipation an entsprechenden Entscheidungsprozessen sichergestellt - dies auch
im Interesse der Nordwestschweizer Kantone.

Anfangs der achtziger Jahre wurde die Versammlung der Regionen Europas (VRE)
gegründet, die im Gegensatz zur AGEG nicht auf die Grenz- und grenzüberschreiten­
den Regionen beschränkt, sondern auch Binnenregionen miteinschliesst. Die VRE ist
eine politische Organisation der Regionen in Europa und Sprachrohr ihrer Interessen
auf europäischer und internationaler Ebene. Derzeit sind mehr als 270 Regionen aus
33 Ländern und 16 interregionalen Organisationen Mitglieder der VRE. Die REGIO
BASILIENSIS nimmt derzeit für die Kantone der Nordwestschweiz eine Triage­
Funktion bezüglich VRE-Informationen und allgemeine Koordinationsaufgaben wahr.

2. Zusammenarbeit auf regionaler Ebene (Oberrhein)

Der Oberrhein bildet mit Jurabogen im Süden, dem Schwarzwald im Osten und den
Vogesen im Westen eine naturräumliche Einheit. Seit 1975 tagt hier die "Conference
Tripartite" - heute als Deutsch-französisch-schweizerische Oberrheinkonferenz (ORK)
- aufgrund eines Notenaustausches zwischen Bonn, Bern und Paris unter aktiver
Beteiligung der Regierungen der Nordwestschweizer Kantone und der REGIO
BASILIENSIS. Das "Bonner Abkommen" wurde zum 25-jährigen Jubiläum im Jahr
2000 überarbeitet und stellt seitdem als "Basler Vereinbarung" die rechtliche Grund­
lage der Deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz dar. Beteiligt sind
die Regierungs- und Verwaltungsstellen der Bundesländer Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz, des französischen Staates, der Region Alsace, der Departements
Bas-Rhin und Haut-Rhin sowie der fünf Nordwestschweizer Kantone. Mehrere hundert
Personen aus den Verwaltungen, Verbänden, Interessensvereinigungen und anderer
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Stellen der drei Länder arbeiten in zehn trinational zusammengesetzten Arbeits­
gruppen und über 30 Expertenausschüssen zusammen.

Die REGIO BASILIENSIS (IRKB) arbeitet im Auftrag der Kantone in allen Arbeits­
gruppen und mehreren Expertenausschüssen der Oberrheinkonferenz mit und nimmt
dabei eine Klammerfunktion für die beteiligten Partner der Nordwestschweiz wahr. Für
einzelne Arbeitsgruppen übernimmt sie zudem auch Leitungs- und/oder Sekretariats­
Aufgaben (2005: Vorsitz AG Erziehung und Bildung, 2006: Vorsitz AG Kultur). Sie
berät zudem die Schweizer Delegationsleitung und die Regierungen der Kantone. Das
1996 gegründete und trinational zusammengesetzte ORK-Sekretariat in Kehl a.Rh.
organisiert die jährlichen Plenar- und Präsidiums-Sitzungen sowie weitere ORK­
Veranstaltungen, ist zuständig für die Umsetzung der betroffenen Beschlüsse, die
Öffentlichkeitsarbeit und verschiedene Dienstleistungen für die Arbeitsgruppen und
Expertenausschüsse. Der Schweizer Mitarbeiter beim ORK-Sekretariat ist personal­
rechtlich und -technisch bei der REGIO BASILIENSIS (Verein) angebunden.

Die Deutsch-französisch-schweizerische Oberrheinkonferenz ist heute zentrales
Kooperationsgremium der regionalen Exekutiven und befasst sich beispielsweise mit
folgenden Themen, welche auch für die Nordwestschweizer Kantone von zentraler
Bedeutung sind:
- Verkehr: Vierspuriger Ausbau der Oberrhein-Bahnstrecke, "Bypass Basel" für den

Schienengüterverkehr, Wisenberg-Tunnel, Anbindung der Nordwestschweiz an
TGV und europäische Hochgeschwindigkeitsnetze, Realisierung des Schienen­
anschluss EuroAirport, Multimodale Verkehrsstudie mit Prognosen bis 2020,
Datenbank der grossen Infrastrukturprojekte, Kooperation der Rheinhäfen,
Tarifkooperationen am Oberrhein, usw.
Umwelt: Erdbebenvorsorge, Leitfaden "Gegenseitige Information bei umwelt­
relevanten Massnahmen am Oberrhein", Nitratbelastung des Grundwassers am
Oberrhein, Kupferbelastung der Weinböden am Oberrhein, Massnahmen im
Bereich des Schutzes der Luftqualität, usw.
Gesundheit: Vereinbarung für das grenzüberschreitende Rettungswesen, grenz­
überschreitende Patientenmobilität, Verzeichnis der medizinischen Spezialein­
richtungen und Grossgeräte am Oberrhein, Pandemie und Grenzgänger, Binnen­
schifffahrtshygiene, usw.
Erziehung und Bildung: Förderung der Mehrsprachigkeit, trinationale Lehrerbildung,
grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Schulen, Schüleraustausch, usw.
Jugend: Jugendbegegnungen, Zusammenarbeit der Verwaltungen, Fach­
institutionen und Verbände im ausserschulischen Bereich, usw.
Kultur: Förderung des grenzüberschreitenden Kulturaustauschs und Kultur­
koordination, Zusammenarbeit der Museen und Bibliotheken, Oberrheinischer
Theateraustausch (OTA), Durchführung von Kulturforen (Symposien), usw.
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Raumordnung: Konzept einer europäischen Metropolitanregion Oberrhein,
Auswirkung der Schienenverkehrsentwicklung am Oberrhein, Bericht "Demografie
und Raumordnung", Vergleich der Planungsverfahren, usw.
Katastrophenhilfe: Informationspolitik AKW Fessenheim, Überprüfung der Möglich­
keit gemeinsamer Funkfrequenzen, Verbesserung des Alarmierungsschemas
TRINAT, Aktualisierung Wörterbuch, usw.

- WirtschafULebensalltag: Erarbeitung von Lösungen für Probleme deutscher und
französischer Grenzgänger in der Nordwestschweiz (Krankenversicherung,
Invalidenrente) sowie von Schweizer KMUs bei vorübergehender Tätigkeit in
Deutschland oder Frankreich (Arbeitsbewilligung, Fiskalvertretung, Urlaubskassen
im Baugewerbe, obligatorische Bauversicherung), Clusterstudie Oberrhein, Grenz­
kontrollen, Zollfragen, Umsetzung der Personenfreizügigkeit, usw.

- Sport: interaktive Sportkarte für Sportvereine, Sportpreis Oberrhein, usw.
Landwirtschaft: Vergleich der Strukturen der berufsständischen Organisationen und
der Landwirtschaftsverwaltungen, Produktlabel am Oberrhein, gegenseitige
Information über die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und der Flora-Fauna­
Habitat-Richtlinie, Schnell-Informationsstruktur bei grenzüberschreitenden
Vorkommnissen, usw.
Klimaschutz Aufbau eines trinationalen Energie Netzwerkes Metropolregion
Oberrhein, Erschliessung des Marktpotentials für Unternehmen im Bereich
energetische Gebäudesanierung, Erfahrungsaustausch durch Workshops, usw.

Die Deutsch-französisch-schweizerische Regierungskommission als nationalstaat­
liches Dach der Oberrheinkonferenz tagt in der Regel einmal jährlich und behandelt
Fragen, die auf regionaler Ebene keiner Lösung zugeführt werden können. Auch hier
nimmt die REGIO BASILIENSIS koordinierende und begleitende Aufgaben wahr.

Die Oberrheinkonferenz hat im Jahr 2006 die Initiative für eine Trinationale
Metropolregion Oberrhein lanciert. Anlässlich des 11. Dreiländerkongresses im Januar
2008 in Strasbourg haben Akteure aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivil­
gesellschaft das Vorhaben durch die Unterzeichnung einer Gemeinsamen Erklärung in
aller Form verankert und die Grundlagen zur Schaffung einer Metropolregion gelegt.
Diese ist dazu berufen, den Rahmen für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen
öffentlichen und privaten Partnern, Kompetenz- und Ressourcenzentren, Unter­
nehmen, Wirtschaftsmotoren, Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie den
Bürgern und Bürgerinnen des Oberrheins zu bieten. Unter dem Titel "Trinationale
Metropolregion Oberrhein" wird keine neue Struktur geschaffen. Vielmehr werden die
bestehenden trinationalen Strukturen in den Bereichen Politik, Wirtschaft,
Wissenschaft und Zivilgesellschaft auf der Oberrhein-Ebene vernetzt. Ziele des
Projekts Metropolregion sind:

die Entwicklung und Vertiefung der bestehenden Zusammenarbeit, um eine
«endogene» Entwicklung, den Austausch in jeder Form sowie eine konzertierte
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Raumplanung am Oberrhein zu fördern =verbesserte Governance der trinationalen
Strukturen auf Oberrhein-Ebene;
die Positionierung des Oberrheinraums auf internationaler Ebene, um seine
Anziehungskraft zwecks wirtschaftlicher und touristischer Entwicklung sowie
zwecks kultureller und wissenschaftlicher Ausstrahlungskraft zu verstärken;

- die Umsetzung von europäischen und nationalen Lobbying-Strategien.

Dreiländerkongresse finden seit 1988 im zwei- bis Drei-Jahres-Rhythmus statt und
erweitern den Kreis der Kooperation von der offiziellen Verwaltungs- und Politikebene
auf die Wissenschaft (Universitäten und Fachhochschulen) sowie die Wirtschaft.
Während rund zweier Jahre werden jeweils ein Schwerpunktthema und entsprechende
Massnahmen und Projekte vorbereitet. Die REGIO BASILIENSIS (IRKB) organisiert im
Turnus der drei Länder und im Auftrag der Nordwestschweizer Kantone jeweils die
Dreiländer-Kongresse auf Schweizer Territorium (2004: Medien und Kommunikation;
1997: Handwerk und Gewerbe; 1991: Umwelt). Sie beteiligt sich zudem aktiv an den
Vorbereitungsarbeiten der Dreiländer-Kongresse der deutschen und französischen
Partner (z.B. Leitung der Arbeitsgruppe "Wissenschaft, Innovation und Bildung" für den
10. Dreiländer-Kongress "Zukunft Oberrhein im erweiterten Europa" im Februar 2006
in Freiburg LBr.). Der 12. Dreiländerkongress wird unter Schweizer Verantwortung am
2. Dezember 2010 in Basel zum Thema "Bildung, Forschung und Innovation" durch­
geführt. Ziel ist es die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft (Excellenzraum Oberrhein)
zu fördern. Zudem sollen Anstösse für einen grenzüberschreitenden wissensbasierten
Wirtschaftsraum im Sinne der EU-Ziele von Lissabon und für grenzüberschreitende
Schlüsselprojekte gegeben werden.

3. Regionale Förderprogramme

Das auf die gemeinsame Willenserklärung der Oberrhein-Partner im Jahre 1989
zurückzuführende Entwicklungskonzept bildete die Grundlage für eine Beteiligung
unserer Region am EU-Förderprogramm INTERREG. Im Rahmen von INTERREG I
(1991-1993), INTERREG 11 (1994-1999) und INTERREG 111 (2000-2006) und
INTERREG IV (2007-2013) wurden bisher am Oberrhein rund 390 Projekte, mehr als
die Hälfte davon mit Schweizer Beteiligung, mit einem Gesamt-Ausgabenvolumen von
über 420 Mio. Franken bewilligt und durchgeführt. Die initiierten Projekte betreffen alle
möglichen thematischen Bereiche von Wirtschaft, Bildung, Gesundheit, Verkehr und
Raumordnung bis zu Kultur, Tourismus und Bürgerbegegnungen. Viele dieser Projekte
werden auch über die INTERREG-Förderung hinaus weitergeführt. Die Schwei­
zerische Eidgenossenschaft beteiligt sich seit 1995 an INTERREG und hat in diesem
Zeitraum den Projektpartnern der Nordwestschweiz, d.h. vor allem den fünf Nord­
westschweizer Kantonen, über 17 Mio. Franken an Kofinanzierungsmitteln
zugesprochen. Im Rahmen von INTERREG IV werden neben der klassischen
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (Ausrichtung A) auch die transnational
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länderübergreifende Kooperation (Ausrichtung B) und die Zusammenarbeit nicht
benachbarter Regionen (Ausrichtung C) gefördert.

Anfang 2008 ist die die Neue Regionalpolitik (NRP) des Bundes in Kraft getreten und
beinhaltet neu die Beteiligung an der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit. Die
INTERREG IV-Projekte müssen für den Fall einer Schweizer Beteiligung den
regionalpolitischen Zielen des Bundes (Stärkung von Innovation, Unternehmertum,
Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit) bzw. der Kantone entsprechen.

Die REGIO BASILIENSIS nimmt für INTERREG sowohl im Auftrag der Kantone wie
auch im Auftrag des Bundes die Funktion als regionale Koordinationsstelle wahr.
Neben der Mitwirkung in den trinationalen und europäischen Programmgremien berät
und begleitet sie die Schweizer Antragsteller und verwaltet die Bundesmittel für die
Nordwestschweiz. Zudem wickelt sie die Umsetzungsprogramme zur Neuen
Regionalpolitik ab und prüft die Anträge auf Bundes- und/oder kantonale Förderung.
Seit 2007 ist die REGIO BASILIENSIS vom Bund mit der Funktion als "National
Contact Point INTERREG IVC" für die ganze Schweiz beauftragt.

Im Rahmen von INTERREG wurden in den vergangenen Jahren beispielsweise
folgende Projekte mit Beteiligung der Nordwestschweizer Kantone initiiert:

BioValley: grenzüberschreitendes Kooperationsnetzwerk im Bereich der Life
Sciences (www.biovalley.com)
Beratungsnetz für KMU und Handwerk: Kooperationsprojekt der Gewerbeverbände
aus den drei Ländern (www.transinfonet.de)

- Trinationale Studiengänge der Fachhochschulen: in den Bereichen Trinationale
Ingenieurausbildung/Mechatronik, Bauingenieurausbildung, International Business
Management, Studiengang Elektro- und Informationstechnik (www.fhnw.ch)
EUCOR virtuale: E-Iearning-Angebot der Oberrheinischen Universitäten
(http://eucor-uni.u-strasbg.fr)
Euregio-Zertifikat: grenzüberschreitender Lehrlingsaustausch (www.euregio­
zertifikat.de)
Oberrheinisches Schulbuch: Lehrwerk über den Oberrhein, das für 300'000
Lernende sowie 40'000 Lehrkräfte an den Schulen in den drei Ländern konzipiert
wurde (www.oberrheinschulbuch.org)
Oberrheinischer Museumspass: Jahres- oder Kurzzeit-Pass, der den freien Eintritt
in alle Dauer- und Sonderausstellungen von über 170 Museen am Oberrhein
ermöglicht (www.museumspass.com)
Tourismuskooperation "Upper Rhine Valley": Erhöhung der Sichtbarkeit der Region
und Steigerung des Bekanntheitsgrades in Europa und den Auslandsmärkten
sowie Nutzung grenzüberschreitender Potenziale für Innovation und Marketing
(www.upperrhinevalley.com)
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Gemeinsames Informations- und Bewertungssystem über die Luftqualität am
Oberrhein: kontinuierliche Bereitstellung gemeinsamer Informationen zur
Luftqualität im Oberrheinraum (www.luft-am-oberrhein.net)
Trinationales Netzwerk im Bereich der Neurowissenschaften NEUREX+:
(www.neurex.org)
Zusammenarbeit im Bereich der Ernährungswissenschaften (www.nutrhLnet)
Phaenovum - Trinationales Schülerforschungsnetzwerk Dreiländereck Aufbau
eines Netzwerks von Akteuren aus Lehre und Forschung, Vorschulen und Schulen,
Hochschulen und Unternehmen (www.phaenovum.de)

- TRlnationale-PROfessionnelle-COMmunikation (TRI-PRO-COM): Erweiterung des
Fremdsprachenunterrichts fächerübergreifend um die Inhalte der
Berufsorientierung sowie Aufbau eines Netzwerks "Schule und Wirtschaft"
(www.triprocom.org)

- Austausch-Zentrum Oberrhein (AZOR): verfolgt das Ziel die bereits bestehenden
Schulpartnerschaften zwischen französischen, deutschen und schweizerischen
Schulen auf die Familien zu erweitern (www.austauschzentrum.com)
Erschliessung der südlichen Industriezonen des Flughafens Basel-Mulhouse
Geopotenziale des tieferen Untergrundes im Oberrheingraben Erarbeitung von
Grundlageninformationen; Zentraler Baustein des Vorhabens ist ein
dreidimensionales Computermodell des Oberrheingrabens zwischen Basel und
Worms bis in mehrere Kilometer Tiefe (www.geopotenziale.org)

Seit dem 1. April 2004 ist die Schweiz Vollmitglied beim Netzwerk EURES-T Oberrhein
(vorher assoziierter Status), welches die grenzüberschreitende Vernetzung der
Arbeitsverwaltungen sowie der Wirtschafts- und Sozialpartner zur Verbesserung der
Arbeitsmarkt-Situation in den Grenzregionen bezweckt. Dabei werden Fördermittel für
Projekte wie zum Beispiel Sprechtage, Seminare und Broschüren im Hinblick auf eine
grenzüberschreitende Integration des Arbeitsmarktes zur Verfügung gestellt. Die
REGIO BASILIENSIS koordiniert die Schweizer Seite, informiert die interessierten
Nordwestschweizer Partner und arbeitet in den trinationalen EURES-T-Gremien mit.



8

4. Zusammenarbeit auf lokaler und Agglomerations-Ebene

Aus dem Planungsverband "Trinationale Agglomeration Basel" (TAB) und der
"Nachbarschaftskonferenz" entstand im Jahr 2007 der Trinationale Eurodistrict Basel
(rEB). Der TEB vereinigt exekutive (Vereinsvorstand) und legislative (Districtsrat)
Elemente und hat zum Ziel, verbindlichere Formen der Zusammenarbeit auf
kommunaler Ebene zu verwirklichen. Der Eurodistrict verfolgt gemäss Statuten
folgende generellen Ziele:

Stärkung des gemeinsamen Lebens- und Wirtschaftsraumes
Förderung der Identifikation der Menschen mit diesem Raum

- Ausbau der demokratischen Beteiligung der Bevölkerung
- Verbesserung und effektivere Ausgestaltung der Zusammenarbeit im Interesse der

Bürger und Bürgerinnen

Bisher wurden im Rahmen des Trinationalen Eurodistricts Basel folgende Projekte
realisiert:

Stärkung des öffentlichen Verkehrs und der Park&Ride-Standorte: Massnahmeplan
zur Optimierung des Angebots im öffentlichen Verkehr (ÖV) sowie in der
kombinierten Mobilität (Park&Ride / Bike&Ride) für den TEB-Raum
Verlängerung der Tramlinie 8 von Kleinhüningen (eH) nach Weil am Rhein(D)

- Weiterer Ausbau der grenzüberschreitenden Tarifkooperation im Dreiländereck:
verbesserte Nutzung des öffentlichen Verkehrs im Raum des Trinationalen
Eurodistrict Basel sowie Stärkung der Infrastrukturen des öffentlichen Verkehrs und
die Sichtbarkeit des grenzüberschreitenden Tarif- und Fahrkartenangebots.
Auf dem Weg zu IBA Basel 2020: Innovation und Exzellenzsicherung: Beteiligung
von Stadt- und Landschaftsplanern, Architekten, Unternehmern mit Projekten im
Rahmen einer Internationalen Bauausstellung die Impulse für den städtebaulichen
Wandel der jeweiligen Region geben. Übergeordnetes Ziel ist es, raumplanerische
und städtebauliche Projekte erstmals konsequent trinational zu planen, um das
Wachstum und das Zusammenwachsen der Stadtregion Basel grenzüber­
schreitend und langfristig zu gestalten.
Neue grenzüberschreitende Buslinie: Die neue Linie 38 verbindet seit Dezember
2008 Wyhlen und Grenzach mit Basel und Allschwil.

Die REGIO BASILIENSIS nimmt im Auftrag der Nordwestschweizer Kantone Einsitz in
der Fachlichen Koordinationsgruppe und nimmt an den Sitzungen des Vorstands und
des Districtsrats des TEB teil. Sie nimmt koordinative Funktionen für die Schweizer
Delegation wahr und geWährleistet im Bereich der Schnittstellen den Informationsfluss
zu den weiteren Gremien am Oberrhein.

Das Netzwerk der INFOBESTen garantiert bürgernahe Information und Beratung zu
grenzüberschreitenden Fragen am Oberrhein. Massgebende Stelle für die Schweizer
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Seite ist die trinationale INFOBEST PALMRAIN mit Sitz in Village-Neuf, die 1993
gegründet wurde. Vier Mitarbeiter, davon ein Schweizer Mitarbeiter, der bei der REGIO
BASILIENSIS angestellt ist, stehen für Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern,
Unternehmen, Verbänden und Verwaltungen am südlichen Oberrhein zur Verfügung
(seit 1993 Beantwortung von insgesamt mehr als 55'000 Anfragen). Seit der Gründung
der Einrichtung nimmt die REGIO BASILIENSIS im Auftrag der Kantone
ununterbrochen die Kassenführung und wiederkehrend die Projektverantwortung wahr
(zuletzt 2002-2004). In den letzten Jahre wurde die Zusammenführung der INFOBEST
PALMRAIN mit dem Trinationalen Eurodistrict Basel schrittweise weiterentwickelt.

Im Jahr 1995 wurde der "RegioTriRhena-Rat" auf dem Gebiet der "klassischen Regio"
(Basel-Mulhouse-Colmar-Freiburg) unter Mitwirkung des Vereins REGIO
BASILIENSIS gegründet und 2003 als Verein nach deutschem Recht neu konstituiert.
Der Rat versteht sich als grenzüberschreitende politische Plattform der Städte,
Gebietskörperschaften, Kommunen, Wirtschaftsverbände, Hochschulen und Vereine
am südlichen Oberrhein. Angesichts der Neuorganisation der kommunalen Ebene in
den Eurodistricts wurde Ende 2007 das Sekretariat des RegioTriRhena-Rats aufgelöst
und der Rat 2008 zum Dachverein "RegioTriRhena eV." redimensioniert. Projekte sind
die jährliche thematische Konferenz (bisher: Arbeitsmarkt, Berufsbildung,
Kulturtourismus, Sport), das jährliche RegioTriRhena-Kindertreffen sowie trinationale
Unternehmensbesichtigungen. Die REGIO BASILIENSIS nimmt die Ko­
Geschäftsführung zusammen mit den Regio-Gesellschaften in Mulhouse und Freiburg
wahr und trägt die finanzielle Verantwortung.

5. Zusammenarbeit mit der Legislativen I den Gewählten

Der Erfolg der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein hat im Verlauf
der Jahre auch das Interesse weiterer Kreise auf sich gezogen. Die regionalen
Legislativen und Gewählten haben sich auf Oberrhein-Ebene im Oberrheinrat (seit
1998) und auf Ebene des Trinationalen Eurodistricts Basel im Districtsrat (seit 2007)
organisiert. Aus Gründen der Gewaltentrennung nimmt die REGIO BASILIENSIS hier
keine Aufgaben wahr, sondern beschränkt sich auf die Beobachtung, Begleitung und ­
falls nötig - Beratung der entsprechenden Akteure.
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Beilage 5

TRINATIONALER EURODISTRICT BASEL

FINANZ- UND LEISTUNGSVEREINBARUNG

FÜR DIE DEUTSCHEN UND SCHWEIZER UND FRANZÖSISCHEN
KOFINANZIERER DER EINRICHTUNG

Entwurf 11. Mai 2010

§ 1 Ausgangslage und Zielsetzungen
Der Trinationale Eurodistrict Basel (TEB) wurde am 26. Januar 2007 als Verein nach
dem lokalen Vereinsrecht der Departements Haut-Rhin, Bas-Rhin und Moselle
gegründet. Der Eurodistrict gab sich in Ergänzung der Geschäftsordnung für die
Jahre 2008-2010 eine gemeinsame Leistungsvereinbarung mit den deutschen und
Schweizer Kofinanzierern. In der Weiterführung dieser Vereinbarung wird diese nun
für die Jahre 2011-2013 auf die französischen Partner ausgeweitet.

Die Ziele dieser Leistungsvereinbarung liegen in der nachhaltigen Weiterentwicklung
der Aktivitäten des Trinationalen Eurodistricts Basel. Diese Leistungsvereinbarung
gilt ab dem Zeitpunkt ihrer Genehmigung bis zum Ende der Kofinanzierungsphase
2011-2013.

§ 2 Gegenstand der Leistungsvereinbarung
Diese Leistungsvereinbarung regelt Art und Umfang der Leistungen, welche der
Verein Trinationaler Eurodistrict Basel im Auftrag der Kofinanzierer der Einrichtung
erbringt.

§ 3 Grundlagen
Grundlagen der Leistungsvereinbarung bilden

Statuten des Vereins Trinationaler Eurodistrict Basel
Geschäftsordnung
Budget 2011-2013 gemäss Beschluss des Vorstands vom 30. April 2010 in
der Höhe von 315'000 Euro jährlich

EUROS
EUROS
EUROS

77'625
77'625
17'250

§ 4 Höhe und Ausrichtung der Subventionen
Die Höhe der Beiträge beträgt für die Schweizer Seite für die Jahre 2011-2013
jährlich:
- Kanton Basel Stadt:
- Kanton Basel Landschaft:
- Kanton Aargau

Die Höhe der Beiträge beträgt für die deutsche Seite für die Jahre 2011-2013 jährlich
(zu ergänzen durch die deutschen Partner):
- Landkreis Lörrach EUROS

EUROS
EUROS
EUROS
EUROS



Die Höhe der Beiträge beträgt für die französische Seite für die Jahre 2011-2013
jährlich (zu ergänzen durch die französischen Partner):
- Region Alsace EUROS
- Departement du Haut-Rhin EUROS

EUROS
EUROS

Die Beiträge der Partner werden nach Genehmigung des Jahresberichts und der
beglaubigten Finanzrechnung des jeweiligen Vorjahres fällig und sind durch die
Geschäftsstelle einzufordern.
Die kassenführende Stelle und die Geschäftsstelle sind gegenüber den Mitgliedern
zur Auskunft über alle die Finanzverwaltung betreffenden Fragen verpflichtet. Für
den Fall, das Ende 2013 das Gesamtbudget nicht ausgeschöpft wurde, entscheiden
die Kofinanzierer über die weitere Verwendung dieser Mittel.

§ 5 Leistungsauftrag - Themenfelder
Der Trinationale Eurodistrict Basel engagiert sich in der Weiterentwicklung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit insbesondere in folgenden Themenfeldern:

Raumplanung und Stadt- sowie Siedlungsentwicklung
Internationale Bauausstellung IBA Basel 2020
Umwelt und Nachhaltigkeit

- Verkehr und Mobilität
Infrastruktur und Logistik
Bürgerbeziehungen
Kultur und Bildung

- Gesundheit
- Arbeitsmarkt
- Soziales

Medien IKommunikation

§ 6 Leistungsauftrag - Leistungsbereiche
Der Trinationale Eurodistrict Basel übernimmt die Verantwortung für das Erbringen
folgender Leistungen:

1. Leistungsbereich "Operative Umsetzung der Ziele des TEB"

Unterstützung der Experten- und Projektgruppen in Ihrer Arbeit
Entwicklung und Begleitung von INTERREG-Projekten des Eurodistricts
Einbinden des TEB in strategisch bedeutsame Netzwerke
Fortlaufende Analyse des Handlungsbedarfs und -möglichkeiten und
Entwicklung geeigneter Massnahmen

- Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit der INFOBEST PALMRAIN

2. Leistungsbereich "Administration und Organisation"

- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Mitgliederversammlung, des
Vorstands und der Fachlichen Koordinationsgruppe
Unterstützung und Zuarbeit für den TEB-Präsidenten

- Administrativer Betrieb der Geschäftsstelle inkl. Personaladministration
gemäss Artikel 6 der Geschäftsordnung
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3. Leistungsbereich "Information, Beratung und Koordination"

Erteilung von Auskünften: Telefonische Auskünfte erteilen, Antwortschreiben
verfassen, Lösungsvorschläge erarbeiten
Öffentlichkeitsarbeit: Medienmitteilungen, Betreuung der Website,
Publikationen, Veranstaltungen, Referate, Ausstellungen, Informationsblätter
Koordination der Tätigkeiten mit weiteren grenzüberschreitenden Institutionen
und Gremien am Oberrhein

4. Leistungsbereich "Berichterstattung"

Erarbeitung von Jahresberichten
Erarbeitung von Finanzplanungen
Publikationen zu den Projekten und der Strategie des TEB
Berichterstattung im Vorstand, der Fachlichen Koordinationsgruppe und
gegenüber dem Präsidenten sowie Information gegenüber den Mitgliedern.

Für den Trinationalen Eurodistrict Basel Für die französische Delegation des
Trinationalen Eurodistricts Basel

Der Präsident

Jean Ueberschlag
Depute-Maire, Ville de Saint-Louis

Für die deutsche Delegation
Trinationalen Eurodistricts Basel

Walter Schneider
Landrat Lörrach

Charles Buttner
President du Conseil General du Haut­
Rhin, Colmar

des Für die Schweizer Delegation des
Trinationalen Eurodistricts Basel

Dr. Guy Morin
Regierungspräsident Basel-Stadt

Diese Leistungsvereinbarung tritt mit Beschluss des Vorstandsund anschliessender
Unterzeichnung in Kraft. Änderungen bedürfen eines Beschlusses des Vorstands.

3



EUROOISTRICT
TRINATIONAL OE
8ÄLE (ETB)

STATUTS DE L'ASSOCIATION

PREAMBULE

Dans I'objectif
- de poursuivre le renforcement de

I'espace de vie et economique commun et
europeen de l'Agglomeration Trinationale
de Bäle,
- de promouvoir I'identification des per­

sonnes ä ce territoire commun,
- de favoriser la cooperation democratique

des citoyens aux affaires transfrontalieres
et,
- dans I'interet des citoyens, d'ameliorer et

gerer plus efficacement une cooperation
transfrontaliere fructueuse depuis des de­
cennies,

I'association pour le developpement dura­
ble du territoire de I'Agglomeration Trina­
tionale de Bäle (ATB), la Conference
d'Agglomeration, et I'instance d'information
et de conseillNFOBEST PALMRAIN, se re­
groupent dans un EURODISTRICT trinatio­
nal.

1) OBJET ET COMPOSITION

Article 1

(1)11 est cree une association denommee:

« Eurodistrict Trinational de Bäle »

(2)Cette association est constituee selon le
regime du droit local des associations du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle
regi par les articles 21 et suivants du Code
Civillocal.

(3)Le siege de I'association est ala Maison
Trirhena Palmrain -F- 68128 Village Neuf a

Beilage 6

TRINATIONALER
EUROOISTRICT
BASEL (TEB)

VEREINSSATZUNG

PRÄAMBEL

Mit dem Ziel
- den gemeinsamen europäischen Lebens­

und Wirtschaftsraum in der Trinationalen
Agglomeration Basel weiter zu stärken

- die Identifikation der Menschen mit diesem
gemeinsamen Lebensraum zu fördern

- die demokratische Beteiligung der
Bevölkerung in grenzüberschreitenden
Angelegenheiten auszubauen und

- die seit Jahrzehnten erfolgreiche
grenzüberschreitende Zusammenarbeit im
Interesse der Bürgerinnen und Bürger zu
verbessern und effektiver zu gestalten,

schließen sich der "Verein zur nachhaltigen
Entwicklung des Raumes der Trinationalen
Agglomeration Basel (TAB)", die
Nachbarschaftskonferenz und die
Informations- und Beratungsstelle (INFOBEST)
PALMRAIN zu einem Trinationalen Eurodistrict
zusammen.

1) ZWECK UND MITGLIEDSCHAFT

Artikel 1

(1 )Der Verein führt den Namen:
Jrinationaler Eurodistrict Basel".

(2)Er wird nach den Regelungen des lokalen
Vereinsrechts der Departements Haut-Rhin, Bas­
Rhin und Moselle gegründet (Artikel 21 ff des
Code Civil local - im Folgenden "Iokales
Bürgerliches Gesetzbuch" genannt).

(3)Der Verein hat ab 1. Juli 2007 seinen Sitz im
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partir du 1er juillet 2007. Jusqu'au 30 juin
2007 inclus le siege est aI'Hotel de Ville de
Saint-Louis 21 rue Theo Bachmann -F­
68300 Saint Louis.

Maison TriRhena Palmrain -F- 68128 Village
Neuf. Bis einschließlich 30.06.2007 ist der Sitz im
Rathaus der Stadt St. Louis - 21, rue Theo
Bachmann, F-68300 Saint-Louis.

(4)Der Verein ist in dem Vereinsregister des
(4)L'association est inscrite au registre des Amtsgerichts Huningue unter Volume 22 Folio 88
associations du Tribunal d'instance de eingetragen.
Huningue sous volume 22 folio 88.

Article 2

(1 )L'association a pour objet d'elaborer des
idees directrices d'une strategie commune
pour le developpement et I'approfondisse­
ment de la cooperation entre les villes,
communes, etablissements de cooperation
intercommunale et collectivites territoriales
qui sont situes dans le perimetre de I'ag­
glomeration trinationale de Bäle, en particu­
lier de planifier et de promouvoir des pro­
jets bi- et trinationaux et des initiatives
d'interets communs. Les competences des
membres sont respectees.

(2)Seront prioritaires les projets et initiati­
ves pour lesquels la cooperation entre les
partenaires est une condition d'eligibilite
aux financements europeens, nationaux et
locaux et qui auront une influence positive
pour le developpement de I'ensemble de la
region.

(3)L'association a pour objet d'elaborer des
idees directrices d'une strategie commune
a long terme pour le developpement de
I'ensemble de I'agglomeration trinationale
en valorisant I'effet frontiere.

(4)Elle apporte son aide aux decisions poli­
tiques sur le plan bi- et trinational et permet
d'aborder dans une aire geographiquement
adaptee, des questions majeures teiles que
I'amenagement et le developpement dura­
ble du territoire, les developpements ur­
bains, le transport et la mobilite, la logisti­
que, le developpement econom ique,
I'emploi, la sante, l'environnement,les re­
seaux et les dechets, les relations avec les
citoyens, le social, les relations publiques

Artikel 2

(1)Zweck des Vereins ist die Entwicklung und
Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den
Städten, Gemeinden, Gemeindeverbänden und
Gebietskörperschaften sowie kommunalen
Zweckverbänden der trinationalen Agglomeration
Basel, insbesondere bi- und trinationale Projekte
und Initiativen von gemeinsamen Interesse zu
planen und zu voranzutreiben. Die Kompetenzen
der Mitglieder werden respektiert.

(2)Bevorzugt werden dabei solche Projekte und
Initiativen aufgegriffen, bei denen die
Zusammenarbeit der Partner Voraussetzung für
eine europäische, nationale oder lokale finanzielle
Förderung ist und die sich positiv auf die
Entwicklung des gesamten Raumes auswirken
werden.

(3)Der Verein hat das Ziel, allgemeine,
strategische Leitideen für die langfristige
Entwicklung der gesamten trinationalen
Agglomeration zu entwickeln und den Grenzeffekt
zu überwinden.
(4)Er leistet einen Beitrag zu einer gemeinsamen
politischen Steuerung auf bi- und trinationaler
Ebene und erlaubt es, wichtige Fragestellungen
insbesondere im Bereich Raumplanung und
nachhaltige Entwicklung, Siedlung, Beförderung
und Mobilität, Logistik, Wirtschaftsentwicklung,
Arbeitsmarkt, Gesundheit, Umwelt, Ver- und
Entsorgung, Bürgerbeziehungen, Soziales,
Medien /Kommunikation, Kultur und Ausbildung,
und Großveranstaltungen von internationaler
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et la communication, la culture et
I'education, et toutes grandes manifesta­
tions qui renforcent le rayonnement intern a­
tional de I'agglomeration..

(5)A cette fin elle met en place un centre de
competences transfrontalier dans lequel
sera egalement integree I'instance INFO­
BEST avec I'ensemble de ses missions.

Article 3

Bedeutung auf der geeigneten geographischen
Ebene anzusprechen.

(5)Zu diesem Zweck richtet er ein
grenzüberschreitendes Kompetenzzentrum ein, in
welches auch die INFOBEST PALMRAIN mit
ihren Kernaufgaben integriert wird.

Artikel 3

Les langues officielles de I'association sont Die Amtssprache ist Deutsch und Französisch.:.
le fran<;ais et I'allemand.

Article 4

L'association est constituee pour une duree
illimitee.

Article 5

Artikel 4

Der Verein wird auf unbeschränkte Zeit
gegründet.

Artikel 5

(1 )Les ressources de I'association sont (1 )Der Verein finanziert sich durch:
constituees par:
_ les cotisations annuelles acquittees par - die durch die Versammlung festgesetzten

ses membres et fixees par l'Assemblee jährlichen Mitgliederbeiträge

- les aides et subventions pUbliques, 10- - die lokalen, nationalen oder europäischen
cales, nationales ou europeennes ac- öffentlichen Förderungen und Zuschüsse
cordees aI'association ;

_ les dons et legs ; - Spenden und Zuwendungen von Todes wegen

- teus autres cofinancements et contribu- _jede andere Art von Kofinanzierungen und
tions. Beiträgen

(2)La cotisation annuelle est due pour toute (2)Der Beitrag ist für jedes angefangene Jahr zu
entrichten, auch wenn das betreffende Mitglied

annee engagee, meme en cas de demis- aus dem Verein ausscheidet.
sion du membre concerne.

Article 6

(1 )L'Association Eurodistrict Trinational de
Bäle est une association a but non lucratif
et a caractere desinteresse.

(2)En cas d'excedents budgetaires, ceux-ci
sont reportes sur I'exercice suivant.

Artikel 6

(1 )Der Verein "Trinationaler Eurodistrict Basel" ist
gemeinnützig und verfolgt keinen Erwerbszweck.

(2)Überschüsse werden auf das folgende
Haushaltsjahr übertragen.
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Article 7

(1)Peuvent devenir membres les villes,
communes, regroupements communaux et
collectivites territoriales qui sont situes
dans le perimetre de I'agglomeration trin a­
tionale de Bäle et le cas echeant d'autres
partenaires publics concernes.

(2)La qualite de membre est acquise sur
demande ecrite adressee au Comite de
direction. En cas de rejet de la demande, le
postulant pourra s'adresser a l'Assemblee
des Membres.

(3)Les institutions qui ne remplissent pas
les conditions du premier paragraphe ou
qui ne peuvent adherer pour des motifs
plausibles, ont la possibilite d'adherer
comme membres associes. Cette adhesion
peut EHre Iimitee dans le temps.

(4)Les membres associes peuvent etre au­
torises a participer aux reunions de
l'Assemblee des membres et du Comite de
Direction avec voix consultative. Toute de­
cision en la matiere releve de I'autorite du
Comite de Direction.

Article 8

(1)La qualite de membre se perd par:

- demission;

- radiation de la liste des membres ;

exclusion.

(2)La demission doit etre faite par ecrit et
remise au Comite de Direction Q.l a I'un de
ses membres. Elle prend effet apres un
preavis de 6 mois.

(3)La radiation et I'exclusion d'un membre
sont de la competence de l'Assemblee.

Artikel 7

(1)Mitglieder des Vereins können Städte,
Gemeinden, Gemeindeverbände sowie
kommunale Zweckverbände und
Gebietskörperschaften im Perimeter der
trinationalen Agglomeration Basel sowie
gegebenenfalls andere betroffene öffentlich­
rechtliche Partner werden.
(2)Die Mitgliedschaft muss schriftlich beim
Vorstand beantragt werden. Im Falle einer
Ablehnung kann der Bewerber seinen Antrag an
die Mitgliederversammlung richten.

(3)lnstitutionen, welche die Voraussetzungen des
Absatz 1 nicht erfüllen oder aus
nachvollziehbaren Gründen dem Verein nicht
beitreten können, haben die Möglichkeit, eine
assoziierte Mitgliedschaft zu erwerben. Die
assoziierte Mitgliedschaft kann auch befristet
erteilt werden.

(4)Assoziierte Mitglieder können mit beratender
Stimme zu der Mitgliederversammlung und zu
den Sitzungen des Vorstandes zugelassen
werden. Die Entscheidung hierüber obliegt dem
Vorstand.

Artikel 8

(1)Die Mitgliedschaft geht verloren durch:
- freiwilligen Austritt
- Streichung aus der Mitgliederliste
- Ausschluss.

(2)Ein Austritt ist dem Vereinsvorstand oder
einem Vorstandsmitglied schriftlich und unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten
zu erklären.

(3)Über Streichungen und Ausschlüsse
entscheidet die Mitgliederversammlung.

4



Article 9

(1 )Aucun membre n'est personnellement
responsable des engagements contractes
par I'association.

(2)Seul le patrimoine de cette derniere re­
pond de ses engagements

(3)Ainsi que prevu a I'article 31 du Code
Civil local, I'association est responsable du
dommage que la direction, un membre de
la direction ou un autre representant insti­
tue conformement aux statuts a cause aun
tiers par un fait generateur de responsabili­
te, accompli dans I'execution de ses fonc­
tions.

Artikel 9

(1)Kein Mitglied haftet persönlich für die
Verpflichtungen des Vereins.

(2)Der Verein haftet nur mit seinem Vermögen.

(3)Der Verein haftet für den Schaden, den der
Vorstand, ein Vorstandsmitglied oder ein anderer
satzungsgemäß berufener Vertreter in seiner/ihrer
Amtsausübung einem Dritten zufügt und der zu
Schadensersatz verpflichtet (Artikel 31 des
lokalen Bürgerlichen Gesetzbuches).

2) ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 2) ORGANISATION UND TATIGKEIT

Article 10 Artikel 10

(1)L'association est composee des organes (1)Organe des Vereins sind:
suivants:

- une Assemblee ;

- un Comite de Direction

- un Conseil Consultatif

(2)L'association est autorisee a recruter du
personnel et a constituer une Administra­
tion

- die Mitgliederversammlung
- der Vorstand
- der Districtsrat

(2)Der Verein ist ermächtigt, Personal
einzustellen und eine Geschäftsstelle
einzurichten.

(3)L'association se dote d'un reglement
interieur. 3)Der Verein gibt sich eine Geschäftsordnung.

Al L'Assemblee

Article 11

(1 )L'Assemblee reunit les representants de
tous les membres de I'association. Elle
constitue I'assemblee des membres au
sens de I'article 32 du Code civil local.

(2)Chaque membre est represente par un
delegue.

(3)Les delegues sont designes par chaque
collectivite territoriale conformement aux
regles qui lui sont propres. Une meme per-

Al Die Mitgliederversammlung

Artikel 11

(1)Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den
VertreternNertreterinnen aller Mitglieder des
Vereins zusammen. Sie bildet die
Mitgliederversammlung im Sinne von Artikel 32
des lokalen Bürgerlichen Gesetzbuches.

(2)Jedes Mitglied wird durch eine(n) Delegierte(n)
vertreten.

(3)Die Delegierten werden von jeder
Gebietskörperschaft gemäss den für sie
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orientations generales, les
les programmes de

sonne ne peut etre delegue simultanement
de deux membres sauf dans le cas prevu a
I'article 14 paragraphe(3).

(4)Chaque delegue dispose d'une voix.
Seuls les delegues representant un mem­
bre ajour de sa cotisation peuvent partici­
per au vote

Article 12

(1 )L'Assemblee se reunit en session ordi­
naire une fois par a1 et, comme le prevoit
I'article 36 du Code Civil local, chaque fois
que I'interet de I'association I'exige, sur
convocation du President aux dates deter­
minees par ce dernier, accompagnee de
I'ordre du jour.

(2)Le President procede egalement a la
convocation de l'Assemblee reunie en ses­
sion extraordinaire :

- dans les cas prevus par les articles 20
et 21 des presents statuts ;

- sur demande ecrite d'un tiers des mem­
bres de I'association, accompagnee
d'une proposition d'ordre du jour.

(3)La convocation doit etre faite dans un
delai maximum de deux mois a compter
d'une teile demande.

i4)Une Assemblee ordinaire des Membres
ainsi qu'une Assemblee extraordinaire des
Membres doit etre annoncee par ecrit au
moins quinze jours avant la date envisagee
et contenir I'ordre du jour. Le president est
tenu au respect de cet ordre du jour. Les
details sont regles dans le reglement inte­
rieur.

Article 13

L'Assemblee:

- definit les
objectifs et
I'association;

- delibere sur les questions mises aI'ordre
du jour et les perspectives d'avenir

geltenden Gesetzen bestimmt. Ein und dieselbe
Person kann nicht gleichzeitig zwei Mitglieder
vertreten. Art. 14 Absatz 3 bleibt unberührt.

(4)Jede(r) Delegierte(r) hat eine Stimme, es sei
denn, die Körperschaft, die er/sie vertritt, ist mit
ihren Beitragszahlungen im Rückstand.

Artikel 12

(1)Die ordentliche Sitzung der Mitgliederver­
sammlung findet einmal im Jahr statt, sowie,
gemäss Artikel 36 des lokalen Bürgerlichen
Gesetzbuches, immer dann, wenn das Interesse
des Vereins es erfordert. Sie wird durch den
Präsidenten/die Präsidentin zu einem von ihm/ihr
bestimmten Termin einberufen.

(2)Außerordentliche Sitzungen der
Mitgliederversammlung werden ebenfalls durch
den Präsident/die Präsidentin einberufen:
- in den in Artikeln 21 und 22 der Satzung
genannten Fällen
- auf schriftlichen Antrag eines Drittels der
Vereinsmitglieder unter Angabe eines
Tagesordnungsvorschlags.

(3)Die Einberufung muss spätestens zwei Monate
nach der Beantragung erfolgen.

(4)Die Einberufung von ordentlichen und
außerordentlichen Sitzungen muss den
Mitgliedern mindestens 15 Tage vor dem
Sitzungstermin schriftlich zugesandt werden und
die Tagesordnung enthalten. Der Präsident/die
Präsid entin ist an die vorgeschlagene
Tagesordnung gebunden. Einzelheiten werden in
der Geschäftsordnung geregelt.

Artikel 13

Die Mitgliederversammlung :

- beschließt die generelle Ausrichtung... die Ziele
und Programme des Vereins.
- berät über die Tagesordnungspunkte_und die
gemeinsamen Zukunftsperspektiven
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communes;

- vote le rapport moral, le rapport
financier et le budget;

- decide de I'exclusion ou de la radiation
d'un membre;

- elit les membres du comite de direction

- fixe les cotisations

- decide des modifications statutaires

- decide de la dissolution de I'association
et designe le beneficiaire de la devolution
de son actif;

Article 14

(1 )Les resolutions de l'Assemblee sont pri­
ses a la majorite des membres presents ou
representes.

(2)L'Assemblee ne peut deliberer valable­
ment que si la moitie des membres sont
presents. Si ce quorum n'est pas atteint,
une nouvelle assemblee generale sera
convoquee a quinze jours d'intervalle, avec
le meme ordre du jour. Elle pourra alors
deliberer quel que soit le nombre de repre­
sentants presents. La con\Qcation devra
preciser que l'Assemblee deliberera quel
que soit le nombre de representants pre­
sents.

(3)Un membre peut donner pouvoir a un
autre membre, chaque membre ne pouvant
disposer que d'un pouvoir.

(4)Les deliberations de l'Assemblee ne sont
valablement prises que sur les questions
mises au prealable aI'ordre du jour.

(5)11 est tenu un registre des resolutions de
l'Assemblee authentifie et signe par le Pre­
sident.

- verabschiedet den Jahresbericht, die
Jahresabrechnung und dass Budget
- entscheidet über die Streichung oder den
Ausschluss eines Mitglieds
- wählt die Vorstandsmitglied er
- setzt die Mitgliederbeiträge fest
- beschließt Satzungsänderungen
- beschließt die Auflösung des Vereins und
bestimmt den Nutznießer des Vereinsvermögens.

Artikel 14

(1)Die Beschlussfassung erfolgt durch
Stimmenmehrheit der anwesenden oder
vertretenen Mitglieder.

(2)Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig,
wenn mindestens die Hälfte der Delegierten
anwesend ist. Bleibt die einberufene
Versammlung beschlussunfähig, so ist eine neue
Mitgliederversammlung mit derselben
Tagesordnung 2 Wochen später einzuberufen, die
ohne Rücksicht auf die Zahl der erscheinenden
Mitglieder beschlussfähig ist. Bei der Einberufung
ist darauf hinzuweisen, dass die Versammlung
ohne Rücksicht auf die Zahl der erscheinenden
Mitglieder beschlussfähig sein wird.

(3)Jedes Mitglied kann sein Stimmrecht zur
Vertretung an ein anderes Mitglied übergeben,
wobei nur ein einziges Stimmrecht übernommen
werden kann.

(4)Die Mitgliederversammlung kann nur
Beschlüsse fassen, die in der Tagesordnung
enthalten sind.

(5)Über die Beschlüsse der
Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen,
das vom Präsidenten zu unterzeichnen ist.

(6)Pour preserver les interets nationaux (6)Um nationale Interessen zu wahren, haben die
les delegues unanimes d'un meme pay~ Delegierten einer Nation bei Einstimmig keit ein
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disposent d'un droit de veto. Vetorecht.

B) Le Comite de Direction B) Der Vorstand

Article 15 Artikel 15

(1)Le Comite de Direction assure la direc- (1)Der Vorstand leitet den Verein im Sinne des
tion de I'association au sens du Code Civil lokalen Bürgerlichen Gesetzbuches.
local.

(2)11 est constitue de huit membres alle- (2)Er besteht aus acht deutschen, achtSchweizer

mands, huit membres suisses et de huit und acht französischen Mitgliedern.

membres franyais.
(3)Die Mitglieder des Vorstandes werden von der

(3)Les membres du Comite de Direction Mitgliederversammlung auf Vorschlag der
sont elus par l'Assemblee sur proposition nationalen Partner für eine Amtszeit von zwei
des partenaires nationaux pour un mandat Jahren gewählt.
de deux ans.

(4)En cas de deces, demission! ou perte (4) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes durch
de son mandat electif au sein de sa collec- Tod oder Rücktritt aus dem Vorstand aus, oder
tivite d'origine d'un membre du Comite de verliert ein Vorstandsmitglied sein durch Wahl
Direction, et sur proposition de celle-ci. il erlangtes Mandat innerhalb einer
est pourvu provisoirement a son rempla- Gebietskörperschaft, wird der Vorstand, auf
cement par decision du Comite de Direc- Vorschlag der betreffenden Gebietskörperschaft,
tion jusqu'a la prochaine Assemblee des bis zur Wahl eines neuen Mitgliedes dieses
Membres qui procedera a une nouvelle Mitglied vorübergehend durch Benennung eines
election pour pou rvoir le poste vacant. Nachfolgers ersetzen.

(5)Le Comite de Direction elit en son sein
le Bureau compose d'un President et de

(5)Der Vorstand wählt ein Präsidium, bestehenddeux Vice-Presidents.
aus Präsident/Präsidentin und zwei

(6)Le President et les Vice-Presidents, de VizepräsidentenNizepräsidentinnen.
nationalites differentes, sont elus pour deux
ans dans le cadre d'une presidence tour- (6)Die Amtszeit des Präsidenten/der Präsidentin,
nante qui confie de maniere alternative la der VizepräsidentenNizepräsidentinnen
presidence a un representant de chaque unterschiedlicher Nationalität beträgt zwei Jahre,
pays. im Rahmen einer alternierenden Präsidentschaft

zwischen den deutschen, Schweizer und
(7)Le Comite de Direction peut etre revo- französischen Mitgliedern.
que par l'Assemblee.

(7)Der Vorstand kann von der
Mitgliederversammlung abberufen werden.
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Article 16

(1)Le Comite de Direction se reunit autant
de fois qu'il en decide seion les modalites
qu'il determine. II ne peut prendre valable­
ment de decisions que si dix de ses mem­
bres au moins sont presents. II prend ses
decisions a la majorite simple, la voix du
President etant preponderante en cas
d'egalite.

(2)Le Comite de Direction prend toutes les
decisions necessaires a la direction et a la
gestion courante de I'association qui ne
sont pas devolues au President par les sta­
tuts ou le reglement interieur.

(3)Pour preserver les interets nationaux,
les Presidents et Vice-Presidents disposent
d'un droit de veto.

(4)Le Comite de Direction est assiste dans
ses travaux par l'Administration prevue a
I'article 9 dont il etablit le cahier des char­
ges.

Article 17

f1)Le Comite de Direction fixe le reglement
interieur de I'association. Les modifications
du reglement interieur sont a communiquer
sans deiai aux membres.

(2)Le reglement interieur:
-attribue les missions conformement a
I'objet de I'association,
-regle la collaboration avec le Conseil
Consultatif,
-prevoit les delegations aattribuer au pre­
sident ou au Bureau.

Article 18

(1)Le President veille au respect des sta­
tuts et a la sauvegarde des interets moraux
de I'association. II assume la conduite quo-

Artikel 16

(1 )Der Vorstand tritt so oft zusammen, wie er es
bestimmt und nach den von ihm festgelegten
Modalitäten. Er ist beschlussfähig, wenn
mindestens zehn seiner Mitglieder anwesend
sind. Er entscheidet mit einfacher
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit ist die
Stimme des Präsidenten/der Präsidentin aus­
schlaggebend.
(2)Der Vorstand trifft alle die Leitung und
laufenden Geschäfte des Vereins betreffenden
Entscheidungen, die laut Satzung nicht in die
Zuständigkeit des Präsidenten/der Präsidentin
fallen.

(3)Um nationale Interessen zu wahren, haben der
Präsident/die Präsidentin und die
Vizepräsidenten/ Vizepräsidentinnen ein
Vetorecht.

(4)Der Vorstand wird bei seinen Aufgaben durch
die in Art. 10 vorgesehene Geschäftsstelle
unterstützt und legt deren Pflichtenheft fest

Artikel 17

(1)Der Vorstand setzt die Geschäftsordnung des
Vereins fest. Änderungen der Geschäftsordnung
sind den Mitgliedern unverzüglich mitzuteilen.

(2)ln der Geschäftsordnung
- wird die zweckgerichtete Aufgabenerfüllung des
Vereins geregelt
- wird die Zusammenarbeit mit dem Districtsrat
geregelt
- können dem Präsidenten/der Präsidentin sowie
dem Präsidium Kompetenzen des Vorstandes
übertragen werden.

Artikel 18

(1 )Der Präsident/die Präsidentin wacht über die
Einhaltung der Satzung und den Schutz der
Interessen des Vereins. Er/Sie führt die Geschäfte
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tidienne des affaires de I'association der laufenden Verwaltung des Vereins gemäss
conformement aux decisions du Comite de den Beschlüssen des Vorstands und der
Direction et de l'Assemblee. Mitgliederversammlung.

(2)En cas d'urgence, qui ne peut etre regle
par une reunion informelle et sans delai du
Comite de Direction, le president prend
toutes les decisions apres consultation du
Bureau, en lieu et place du Comite de Di­
rection.Les raisons de cette urgence et la
maniere de la regler sont ä communiquer
sans delai aux membres du Comite de Di­
rection.

(3)Les fonctions de representation legale
judiciaire et extra-judiciaire de I'association
dans tous les actes de la vie civile lui sont
devolues au sein du Comite de Direction. 11
peut exercer seul I'ensemble de ces actes
ainsi que ceux prevus par les articles 59,
64, 67, 71, 72, 73, 74 et 76 du Code civil
local. 11 peut aussi donner delegation ä
d'autres membres du Comite de Direction
pour I'exercice de ses fonctions de repre­
sentation legale.

(4)Le President assure la presidence des
sessions de l'Assemblee et du Comite de
Direction. En cas d'empechement il peut en
charger un membre du bureau.

(5)11 est assiste dans sa tache par
I'Administration de I'association.

Article 19

(1)L'Administration est chargee par le
Comite de Direction de tous les travaux de
I'association conformement au cahier des
charges et au reglement interieur.

(2)L'Administration execute les decisions
du Comite de Direction et du Bureau selon
les directives du President et rend
regulierement compte de ses activites.

(3)Un graupe de coordination technique
prepare les decisions du Comite de
Direction.

(2)ln dringenden Fällen, deren Erledigung auch
nicht bis zu einer ohne Frist und formlos
einberufenen Vorstandssitzung aufgeschoben
werden kann, entscheidet der Präsident/die
Präsidentin nach Rücksprache mit dem Präsidium
an Stelle des Vorstandes. Die Gründe für die
Eilentscheidung und die Art der Erledigung sind
den Vorstandsmitgliedern unverzüglich
mitzuteilen.

(3)Die gerichtliche und außergerichtliche
Vertretung in allen Zivilangelegenheiten wird
ihm/ihr vom Vorstand übertragen. Er/Sie kann alle
diese Handlungen sowie die in Artikel 59, 64, 67,
71,72,73,74 und 76 des lokalen Bürgerlichen
Gesetzbuches aufgeführten selbst wahrnehmen.
Er/Sie kann auch andere Vorstandsmitglieder mit
der Ausübung seiner/ihrer gesetzlichen
Vertretungsbefugnis beau ftragen.

(4)Der Präsident/die Präsidentin führt den Vorsitz
während der Sitzungen der
Mitgliederversammlung und des Vorstandes. Im
Falle seiner Verhinderung kann er hierzu auch ein
Mitglied des Präsidiums beauftragen.

(5)Er/Sie wird bei seinen/ihren Aufgaben durch
die Geschäftsstelle unterstützt.

Artikel 19

(1)Die Geschäftsstelle wird vom Vorstand mit der
Erfüllung aller Vereinsaufgaben gemäss
Pflichtenheft und Geschäftsordnung betraut.

(2)Die Geschäftsstelle führt die Beschlüsse des
Vorstandes und des Präsidiums gemäß den
Anweisungen des Präsidenten aus und erstattet
regelmäßig Bericht über ihre Tätigkeit.

(3)Zur fachlichen Vorbereitung der Beschlüsse
des Vorstandes wird eine fachliche
Koordinationsgruppe eingesetzt.
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C) Le Conseil Consultatif C) Der Districtsrat

Article 20

(1)L'association dispose d'un Conseil
Consultatif constitue de 15 membres
allemands, 20 membres suisses et 15
membres frangais. Ne peuvent devenir
membres du Conseil Consultatif que des
personnes detentrices d'un mandat electif
public.

(2)Les membres du Conseil Consultatif
sont designes dans chaque nation selon
des regles qui leur sont propres. Les mem­
bres du Comite de Direction qui ne sont
pas par ailleurs membres du Conseil
Consultatif peuvent assister aux reunions
du Conseil Consultatif avec voix consulta­
tive.

(3)Le Conseil Consultatif est informe
regulierement sur toutes les activites de
I'association et consulte sur les dossiers
importants.

Le Conseil Consultatif peut formuler:

- des mot ions

-des prises de positions

-des resolutions

Artikel 20

(1)Der Verein verfügt über einen Districtsrat, der
aus 20 schweizerischen und 15 französischen
und 15 deutschen Mitgliedern besteht. Mitglieder
des Districtsrates können nur Personen sein, die
bereits Inhaber eines allgemeinen politischen
Mandats sind.

(2)Die Mitglieder des Districtsrates werden nach
den jeweiligen Bestimmungen in jeder Nation
benannt. Mitglieder des Vorstandes, die nicht
zugleich Mitglieder des Districtsrates sind, können
an den Sitzungen des Districtsrates mit
beratender Stimme teilnehmen.

(3)Der Districtsrat wird regelmäßig über alle
Vereinstätigkeiten informiert und bei wichtigen
Geschäften zur Stellungnahme eingeladen.
Der Districtsrat kann
- Anträge einbringen,
- Stellungnahmen einbringen,
- Resolutionen verfassen.

(4)Der Districtsrat richtet Anliegen an den
Vorstand des Vereins. Die Geschäftsordnung des
Vereins regelt die Einzelheiten sowie die Nutzung
von Dienstleistungen der Geschäftsstelle durch
den Districtsrat.

d'un
son (5)Der Districtsrat gibt sich seinerseits eine

Geschäftsordnung, um seine interne Arbeitsweise
zu regeln.

(4)Le Conseil Consultatif adresse ses re­
quetes au Comite de Direction. Les details
comme I'usage de prestations de
l'Administration de I'association par le
Conseil Consultatif sont regles par le re­
glement interieur de I'association.

(5)Le Conseil Consultatif se dote
reglement interieur afin de regler
fonctionnement interne.

3) MODIFICATION DES STATUTS 3) SATZUNGSANDERUNGEN

Article 21 Artikel 21

La modification des statuts de I'association Satzungsänderungen können mit
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pourra etre decidee par une Assemblee
reunie en session extraordinaire a la majo­
rite des trois quarts des membres presents
ou representes

Dreiviertelmehrheit der beschlussfähigen
anwesenden oder vertretenen Mitglieder an einer
außerordentlichen Mitgliederversammlung
beschlossen werden.

4) DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION 4) AUFLÖSUNG DES VEREINS

(2)Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn
mindestens zwei Drittel der Vertreter/
Vertreterinnen anwesend sind. Bleibt die
einberufene Mitgliederversam mlung
beschlussunfähig, so wird eine neue
Versammlung mit derselben Tagesordnung 2
Wochen später einberufen, die ohne Rücksicht
auf die Zahl der erscheinenden Mitglieder
beschlussfähig ist. Bei der Einberufung ist darauf
hinzuweisen, dass die Versammlung ohne
Rücksicht auf die Zahl der erscheinenden
Mitglieder beschlussfähig sein wird.

Artikel 22

(1 )Die Auflösung des Vereins wird von der
Mitgliederversammlung beschlossen, die eigens
zu diesem Zweck zu einer außerordentlichen
Sitzung gemäss Artikel 12 der Satzung
zusammentreten muss.

(3)Pour etre valable, la decision de dissolu­
tion requiert I'accord des trois quarts des
representants presents. (3)Der Beschluss der Auflösung erfolgt mit

Dreiviertelmehrheit der Stimmen der anwesenden
VertreterNertreterinnen.

Article 22

(1 )La dissolution de I'association est pro­
noncee par l'Assemblee, convoquee spe­
cialement a cet effet en session extraord i­
naire, seion les regles prevues a I'article
12.

(2)Pour la validite des decisions, l'Assem­
blee doit comprendre au moins deux tiers
des representants. Si cette proportion n'est
pas atteinte, I'assemblee est convoquee a
nouveau, mais a quinze jours d'intervalle.
Elle peut alors deliberer quel que soit le
nombre de representants presents. La
convocation devra preciser que l'Assem­
blee deliberera quel que soit le nombre de
representants presents.

(4)En cas de dissolution, I'assemblee
extraordinaire designe un ou plusieurs
commissaires charges de la liquidation des
biens de I'association.

(4)lm Falle der Auflösung benennt die
außerordentliche Versammlung einen/eine oder
mehrere Kommissare/Kommissarinnen, die mit
der Liquidation des Vereinsvermögens beauftragt
werden.

Article 23

(1 )En cas de dissolution, I'actif restant sera
transfere:

- aun organisme poursuivant les memes
buts que I'association, agissant dans la
meme zone geographique, et designe
par I'assemblee generale avant la disso­
lution de I'association.

Artikel 23

(1)Bei Auflösung des Vereins fällt das
Vereinsvermögen :
- an eine von der Mitgliederversammlung vor der
Auflösung bestimmte Einrichtung, die die gleichen
Zwecke wie der Verein verfolgt, und auf dem
gleichen geographischen Gebiet tätig ist.
- oder in Ermangelung dessen an eine von der
Mitgliederversammlung vor der Auflösung
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ou a detaut a un organisme poursuivant bestimmte Einrichtung, die einen dem
un but d'utilite publique similaire a ceux Vereinszweck vergleichbaren gemeinnützigen
de I'association et designe par I'assem- Zweck verfolgt.
blee generale avant la dissolution de
I'association.

(2)En aucun cas I'actif restant ne pourra
etre reparti entre les membres. (2)Das Vermögen darf auf keinen Fall unter den

Mitgliedern aufgeteilt werden.

++++++++++++++++
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Beilage 7

ETB Eurodistrict Trinational de Bäle
TEB Trinationaler Eurodistrict Basel

Pon! du Palmrain
Maison TRIRHENA Palmrain
F-68128 Village-Neuf

T +33 (0)3 89 67 06 75
F +33 (0)3 89 67 01 95
M info@eurodis!ric!basel.eu
I www.eurodis!rictbasel.eu

7 mars 2008

PREAMBULE

L'Eurodistrict Trinational de Bäle (ETB) a
ete cree le 26 Janvier 2007 selon le droit
local applicable aux associations dans les
depaltements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et
Moselle. Conformement aux articles 10 et 17
des statuts l'Eurodistrict se dote d'un
reglement interieur.

Art. 1 Reunions de l'Eurodistrict

(1) Les convocations de I' Assemblee des
membres, du Comite de Direction et du
Bureau se font conformement aux statuts de
I' association.

(2) Les projets de deliberations des reunions
sont adresses en deux langues (F/D) aux
participants dix (10) jours avant la seance.
Les documents distribues en seance sont a
envoyer aux absents apres la seance.
11 est tenu proces-verbal des reunions qui
rendront compte du contenu des debats et des
resolutions prises. La tenue des proces­
verbaux incombe a I' Administration.

REGLEMENT

GESCHÄFTSORDNUNG

7. März 2008

PRÄAMBEL

Der Trinationale Eurodistrict Basel (TEB)
wurde am 26. Januar 2007 nach dem lokalen
Vereinsrecht der Departements Haut-Rhin,
Bas-Rhin und Moselle gegründet. Der
Eurodistrict gibt sich nach Artikel 10 und 17
der Vereinssatzung eine Geschäftsordnung.

Art. 1 Sitzungen des Eurodistricts

(1) Die Einberufung von Sitzungen der
Mitgliederversammlung, des Vorstands und
des Präsidiums richten sich nach der
Vereinssatzung.

(2) Die Sitzungsunterlagen werden den
Teilnehmern/innen zweisprachig (D/F)
spätestens 10 Tage vor der betreffenden
Sitzung zugestellt. Tischvorlagen sind auf
der Traktandenliste anzuzeigen und nach der
Sitzung allen nicht anwesenden Mitgliedern
zuzustellen. Über die Sitzungen wird ein
Protokoll geführt, welches sich auf die
Wiedergabe der Verhandlungsgegenstände
und der entsprechenden Beschlüsse
beschränkt. Die Protokollführung obliegt der
Geschäftsstelle.



Art. 2 Presidence

(1) Le president detient le pouvoir executif
au sein de I'Association, il la represente, a ce
titre, dans tous les actes de la vie civile et
professionnelle dans le cadre de I' art. 18 des
statuts de I' association.

(2) Le President dispose d'une delegation de
signature generale permanente sans limite de
montant pour la signature des conventions et
les engagements financiers dans les cadres
budgetaires approuves par le Comite de
Direction et I'Assemblee des Membres.

Du Ier janvier jusqu' au jour du vote du
budget de I'annee en cours, le President
engage les depenses courantes dans la limite
des credits inscrits au budget precedent, dans
la mesure ou le financement en est assure.

(3) Il reste toutefois soumis aux decisions de
la Commission d' Appels d'Offres designee
par le Comite de Direction au-dela des
limites financieres fixees par la loi franr;aise
et la reglementation europeenne dans le
cadre des procedures de publicite et de mises
en concurrence obligatoires.

(4) En cas d' absence il est remplace par les
Vice-Presidents dans I' ordre de nomination
etabli pour les presidences tournantes, a
savoir D - F - CH .

Art. 2 Präsidentschaft

(I) Gemäss Art. 18 der Satzungen ist der
Präsident Vorsitzender des Vereins und
vertritt diesen in diesem Sinne bei allen
rechtsverbindlichen Geschäften.

(2) Der Präsident ist im Rahmen des vom
Vorstand und der Mitgliederversammlung
genehmigten Budgets für den Verein
zeichnungsberechtigt.

Vom 1. Januar bis zur Genehmigung des
Haushaltsplans, tätigt der Präsident die
laufenden Ausgaben im Limit des im
Vorjahr verabschiedeten Kostenrahmens,
sofern die Finanzierung gemäss Beschluss
des Vorstands für das entsprechende
Haushaltsjahr gesichert ist.

(3) Er ist dabei, für den Fall emer
öffentlichen Auftragsvergabe und
Ausschreibung bei Überschreitung des
Schwellenwerts gemäss den Kriterien des
französischen und europäischen Rechts, den
Entscheidungen der vom Vorstand einge­
setzten Submisionskommission verpflichtet.

(4) Im Fall der Abwesenheit wird er durch
die Vizepräsidenten vertreten und zwar in
der Reihenfolge der rotierenden
Präsidentschaft (D-F-CH).

(5) Le president peut sub-deleguer :
- au Directeur de l'Administration, les (5) Der Präsident kann delegieren:
signatures pour les conventions et les - an den Geschäftsführer die Unterzeichnung
engagements financiers quotidiens de für Vereinbarungen und finanzielle
I' Association jusqu'a 3000 € maximum par Verpflichtungen bis zu einer Höhe 1m
operation. Einzelfall von 3'000 €.
- a I'agent comptable charge de la tenue des - an den Rechnungsführer die
comptes, la signature des mandats mensuels Unterzeichnung von monatlichen Aufträgen
pour la paye du personnel de zur Zahlung der Löhne des Personals der
I' Administration. Geschäftsstelle.

2



Art. 3 Bureau

(I) Le Bureau est competent pour la
preparation et la coordination des questions
fondamentales et les litiges pour le compte
du Comite de Direction. Il etablit I' echelle
des salaires.

(2) Ses decisions en la matiere sont prises de
maniere unanime.

Art. 4 Commission d'Appel d'Offres

La Commission d'Appel d'Offres est
composee du President, des deux Vice­
Presidents et de trois membres elus par le
Comite de Direction.

Art. 5 Realisation des taches et missions
de l'association: groupes d'experts
et de projets

(l) Les groupes d'experts et de projets
planifient, suivent et evaluent, pour le
compte du Comite de Direction et de
I'Assemblee des membres, la mise en oeuvre
des divers projets sur la base des missions
attribuees dans leur domaine de competence.
Les groupes rendent regulierement compte
de leurs travaux au Comite Directeur et
presentent selon les besoins des projets de
decisions.

(2) Les groupes d'experts et de projets de
l'Eurodistrict peuvent, dans le cadre de leur
mission, soumettre des propositions de
decisions directement au Comite de
Direction.

Art. 3 Präsidium

(l) Das Präsidium ist zuständig für die
Vorbereitung und Koordinierung von
Grundsatzfragen und von strittigen
Angelegenheiten zu Handen des Vorstands.
Es beschliesst zudem in Fragen der
Lohneinreihung.

(2) Beschlüsse des Präsidiums werden
einvernehmlich gefasst.

Art. 4 Submissionskommission

Die Submissionskommission setzt sich
zusammen aus dem Präsidium und drei
Mitgliedern des Vorstands.

Art. 5 Zweckgerichtete Aufgabener­
füllung des Vereins: Experten- und
Projektgruppen

(l) Experten- und Projektgruppen planen,
überwachen und evaluieren auf der Basis
von Projekt- bzw. Arbeitsaufträgen die
Umsetzung der diversen Projekte in ihrem
Zuständigkeitsbereich zuhanden des
Vorstands und der Mitgliederversammlung.
Die Arbeitsgruppen erstatten regelmässig
Bericht an den Vorstand und erarbeiten bei
Bedarf Beschlussvorschläge.

(2) Expelien- und Projektgruppen des
Eurodistricts können im Rahmen ihres
Mandats dem Vorstand direkt
Beschlussanträge unterbreiten.
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Art. 6 Administration

a) Organisation

(1) L'Administration est dirigee par un
Directeur qui est designe par le Comite de
Direction sur proposition du President.
Les autres collaborateurs sont nommes par le
President sur proposition du Directeur.

(2) Dans la mesure du possible il y a lieu de
nommer un collaborateur de langue
maternelle allemande pour un autre de
langue fran9aise.

(3) La gestion du personnel (planning des
conges, decompte des frais, contröle du
temps de travail, etc ... ) releve de la
responsabilite du Directeur.

(4) La decision de creer ou supprimer des
postes budgetaires au niveau du personnel
appartient au Comite Directeur.

(5) Conformement cl l'article 19 des statuts,
le Directeur assurne sa fonction sous
l'autorite du President et reste soumis cl ses
directives. Le Personnel assurne ses fonctions
sous I' autorite du Directeur et reste soumis cl
ses directives.

b) Missions

(6) L'Administration prend en compte, en
conformite avec les statuts, et sur la base
d'un cahier des charges (conformement cl
l'article 16, paragraphe 4, des statuts), les
missions operationnelles et administratives
de 1'Eurodistrict. Elle assiste et coordonne
les groupes d'experts et de projets dans leurs
domaines de competences.

(7) L'Administration assure en accord avec
le Bureau une fonction permanente de
relations publiques et la publication des
informations de I'Eurodistrict.

Art. 6 Geschäftsstelle

a) Organisation

(1) Die Geschäftsstelle wird vom (von der)
Geschäftsführer(in) geleitet der/die auf
Vorschlag des/der Präsidenten/in vom
Vorstand gewählt wird. Die weiteren
Mitarbeiter/innen werden auf Vorschlag des
Geschäftsführers durch den Präsidenten
ernannt.

(2) Nach Möglichkeit sollte mindestens je
ein/e Mitarbeiter/in deutscher und.
französischer Muttersprache sein.

(3) Die Personaladministration (Genehmi­
gung von Urlaub, Spesenabrechnungen,
Arbeitszeitkontrolle, etc.) liegt in der
Verantwortung des Geschäftsführers.

(4) Die Entscheid PersonalsteIlen zu
schaffen oder aufzuheben, fällt in die
Zuständigkeit des Vorstands.

(5) Gemäss Art 19 der Vereinssatzung übt
der/die Präsident/in die Dienstaufsicht über
den/die Geschäftsführer/in aus und ist
ihm/ihr gegenüber weisungsberechtigt.
Der/die Geschäftsführer/in übt die
Dienstaufsicht über die Mitarbeiter/innen der
Geschäftsstelle aus und ist diesen gegenüber
weisungsberechtigt.

b) Aufgaben

(6) Die Geschäftsstelle nimmt auf der Basis
eines Pflichtenhefts (gernäss Art. 16 Abs. 4
der Vereinsstatuten) und in
Übereinstimmung mit der Vereinssatzung
die verwaltungsmäßigen und operativen
Aufgaben des Eurodistricts wahr. Sie
unterstützt und koordiniert die Experten- und
Projektgruppen bei ihrer Tätigkeit.

(7) Die Geschäftsstelle übernimmt die
Aufgaben einer Pressestelle der
Eurodistricts. Sie gewährleistet in Absprache
mit dem Präsidium eine kontinuierliche
Öffentlichkeitsarbeit und die Verbreitung
der Publikationen des Eurodistricts.
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(8) L'Administration entretient des contacts
etroits avec d'autres acteurs de la cooperation
transfrontaliere, en particuliere avec le
secretariat INTERREG IV A Rhin Superieur,
afin de permettre une action conjuguee et
coordonnee. Elle mene avec INFOBEST
PALMRAIN une collaboration intense dans
le cadre de l'accord de cooperation et en vue
de l'integration future de la structure de
conseil.

.Art. 7 Groupe de coordination technique

(l) Le groupe de coordination technique se
reunit regulierement avant les reunions du
Comite de Direction pour preparer ses
deliberations conformement aI' art 19 des
statuts ainsi que pour accompagner les
activites de l'administration.

(2) Il soutient I'Administration dans la
gestion des taches qui lui sont confiees et
assure un röle de coordination prealable des
decisions du Comite de Direction.

(3) La presidence des reunions du groupe est
assuree par le Directeur de I'Administration
ou, adefaut, par la personne designee par le
President de l'Eurodistrict.

Art. 8 Gestion financiere

(l) La gestion des finances et la comptabilite
sont assurees par l'Administration ou/et par
un Expert-Comptable agree. L'annee
comptable court du 1er janvier au 31
decembre.

(2) La revision et le contröle des comptes se
fait conformement aux statuts (art13) et a la
loi franyaise.

(8) Die Geschäftsstelle pflegt intensive
Kontakte mit anderen Akteuren der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit,
insbesondere dem Sekretariat INTERREG
IV A Oberrhein, um ein abgestimmtes und
koordiniertes Vorgehen zu ermöglichen. Sie
pflegt im Rahmen der Kooperations­
vereinbarung und im Hinblick auf eine
zukünftige Integration der Beratungsstelle
eine intensive Zusammenarbeit mit der
INFOBEST PALMRAIN.

Art. 7 Fachliche Koordinationsgruppe

(1) Die fachliche Koordinationsgruppe trifft
sich gemäss Artikel 19 der Vereinsstatuten
regelmässig vor den Sitzungen des
Vorstands, um dessen Beschlüsse
vorzubereiten sowie um die Aktivitäten der
Geschäftsstelle zu begleiten.

(2) Die Fachliche Koordinationsgruppe
unterstützt die Geschäftsstelle bei der
Umsetzung ihrer Aufgaben und koordiniert
die Abstimmung der Beschlussvorschläge
des Vorstands.

(3) Den Vorsitz der Fachlichen
Koordinationsgruppe übernimmt der/die
Geschäftsflihrer oder durch eine vom
Präsidenten des Eurodistricts benannte
Person.

Art. 8 Finanzverwaltung

(l) Die Verwaltung der Finanzen und die
Rechnungsflihrung erfolgt durch die
Geschäftsstelle und durch einen autorisierten
Buchhalter. Das Geschäftsjahr dauert vom 1.
Januar bis 31. Dezember.

(2) Die Revision und Kontrolle der
Buchhaltung erfolgt gemäss Art. 13 der
Statuten und gemäss den Bestimmungen des
französischen Rechts.
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Art. 9 Relation entre Comite de Direction
et Conseil Consultatif

(l) Le Bureau du Conseil Consultatif est
invite ponctuellement aux reunions du
Comite de Direction sur la proposition de
celui-ci, sans voix deliberative. Les proces­
verbaux du Comite de Direction sont dans
tous les cas transmis au Conseil Consultatif.

(2) Le Comite Directeur se prononce dans
l'annee sur les propositions du Conseil
Consultatif. Les resolutions doivent recevoir
reponse dans les trois mois.

Le present reglement interieur est applicable des son
approbation par le Comite de Direction comphent
pour en modi/ier les termes.

Art. 9 Verhältnis von Vorstand und
Districtsrat

(l )Das Präsidium des Districtrats wird auf
Anfrage des Vorstands punktuell ohne
Stimmrecht zu dessen Sitzungen eingeladen
und die Protokolle des Vorstands werden auf
jeden Fall an den Districtsrat versendet.

(2) Der Vorstand nimmt innert Jahresfrist
Stellung zu Anträgen des Districtsrats.
Resolutionen sind innert dreier Monate nach
deren Verabschiedung zu beantworten.

Diese Geschäftsordnung tritt mit seiner Verabschie­
dung durch den Vorstand in Kraft. Anderungen
bedülfen eines Beschlusses des Vorstands.
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VEREINSMITGUEOER I MEMBRES OE L'ASSOCIATION 2009

Kanton Aargau (AG)

Gemeinderat Aesch (BL)

Gemeinde Alischwil (BL)

Gemeinderat ArIesheim (BL)

Gemeinderat Augst (BL)

Kantons Basel-Stadt

Kanton Basel-Landschaft

Gemeinderat Bettingen (BS)

Gemeinderat Biel-Benken (BL)

Gemeinde Binningen (BL)

Gemeinderat Birsfelden

Gemeinderat Bottmingen

Gemeinderat Ettingen (BL)

Gemeinderat Kaiseraugst (AG)

Stadt Liestal (BL)

Gemeinde Möhlin (AG)

Gemeinderat Münchenstein (BL)

Gemeinderat Muttenz (BL)

Gemeinderat Oberwil (BL)

Gemeinderat Pratteln (BL)

Gemeinderat Reinach (BL)

Stadt Rheinfelden

Gemeinde Riehen (BS)

Gemeinderat Schönenbuch (BL)

Gemeinderat Stein (AG)

Gemeinderat Therwil

Gemeinderat Witterswil

Fricktal Region Planungsverband

Beilage 3 Mitglieder 2009 _TEB.xls

Conseil General du Haut-Rhin

Commune de Bartenheim, Mairie

Commune de Hesingue, Mairie

Commune de Kembs, Mairie

Commune de Rosenau, Mairie

Ville de Blotzheim, Mairie

Region Alsace

Commune de Hegenheim, Mairie

Commune de Village-Neuf, Mairie

Commune de Ranspach-Ie-Bas, Mairie

Pays de Saint-Louis et des Trois Frontieres

Ville de Saint-Louis

Communaute de Communes de la Porte du Sundgau

Commune de Buschwiller, Mairie

07.05.2010

Gemeinde Schwörstadt

Gemeinde Efringen-Kirchen

Stadt Lörrach

Gemeinde Bad Bellingen

Gemeinde Grenzach-Wyhlen

Gemeinde Binzen

Gemeinde Inzlingen

Stadt Rheinfelden

Landratsamt Lörrach

Prefecture du Haut-Rhin

Gemeinde GVV Schönau

Stadt Wehr

Gemeinde Bad Säckingen

Regionalverband Hochrhein-Bodensee

Beilage 8
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INFOBEST I

zwischen:

• dem Land Baden-Württemberg

• dem Regionalverband Hochrhein-Bodensee

• dem Landkreis Lörrach

• der Stadt Weil am Rhein

• der RegioGesellschaft Schwarzwald-Oberrhein

• dem französischen Staat

• der Region Alsace

• dem Departement du Haut-Rhin,
vertreten durch den Generalratspräsidenten,
ermächtigt durch Beschluss des Generalrats
vom 19. Januar 2007

• der Communaute de Communes
des Trois Frontieres

• der Communaute de Communes
du Jura Alsacien

• der Communaute de Communes
de la Porte du Sundgau

• der Communaute de Communes III et Gersbach

• der Communaute de Communes Porte de France
Rhin Sud

• der Communaute de Communes du Pays de
Sierentz

• dem Kanton Basel-Landschaft (*)

• dem Kanton Basel-Stadt (*)

• der REGIO BASILIENSIS
(als kassenverantwortlicher Stelle)

(*) zugleich auch in Vertretung der weiteren
Schweizer Partner

wird folgendes vereinbart:

PALMRAIN

entre:

• le Land du Bade-Wurtemberg

• le Regionalverband Hochrhein-Bodensee

• le Landkreis de Lörrach

• la Ville de Weil am Rhein

• la RegioGesellschaft Schwarzwald-Oberrhein

• l'Etat Franc;:ais

• la Region Alsace

• le Departement du Haut-Rhin,
represente par le President du Conseil General
dGment habilite par la deliberation du
Conseil General en date du 19 janvier 2007

• la Communaute de Communes
des Trois Frontieres

• la Communaute de Communes
du Jura Alsacien

• la Communaute de Communes
de la Porte du Sundgau

• la Communaute de Communes III et Gersbach

• la Communaute de Communes Porte de France
Rhin Sud

• la Communaute de Communes du Pays de
Sierentz

• le canton de Bale-Campagne (*)

• le canton de Bale-Ville (*)

• la REGIO BASILIENSIS
(collectivite responsable de la comptabilite)

(*) representant egalement les autres partenaires
cofinanceurs suisses,

il est convenu ce qui suit :

Vereinbarung 2011-2013 - zu vervollständigen (Art. 9) - S. /p.2 - ci completer (art. 9)- Convention 2011-2013



INFOBESTI

Artikel 1: Zweck

Zur weiteren Verbesserung und Intensivierung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am
südlichen Oberrhein wird die Weiterführung der
Informations- und Beratungsstelle für
grenzüberschreitende Fragen INFOBEST PALMRAIN
als Gemeinschaftseinrichtung der schweizerischen,
französischen und deutschen Vertragspartner für die
Laufzeit 2011-2013 vereinbart.

Die INFOBEST PALMRAIN soll weiterhin dazu
beitragen, das gemeinschaftliche Bewusstsein in
dieser europäischen Grenzregion zu fördern.

Sie nimmt ihre Aufgaben für die Bevölkerung im
deutsch-französisch-schweizerischen Grenzraum,
insbesondere für den Perimeter des Trinationalen
Eurodistricts Basel, wahr:

• auf französischer Seite
insbesondere für den Bereich der Arrondissements
Mulhouse, Guebwiller, Thann und Altkirch

• auf deutscher Seite
insbesondere für den Bereich des Landkreises
Lörrach

• auf Schweizer Seite
insbesondere für den Bereich der Kantone
Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau, Jura
und Solothurn

Standort ist die ehemalige Zollanlage "Palmrain" auf
der Gemarkung Village-Neuf.

Artikel 2: INFOBEST-Netzwerk

INFOBEST PALMRAIN ist als geographischer Partner
zu den Informations- und Beratungsstellen für
grenzüberschreitende Fragen in Kehl, Lauterbourg
und Vogelgrun, mit denen sie das INFOBEST­
Netzwerk bildet, sowie weiterer derartiger
Einrichtungen zu verstehen.

Sie soll vorrangig - in Abstimmung mit den
vorgenannten binationalen Einrichtungen - die
Anfragen im trinationalen Kontext behandeln.

- PALMRAlN

""
Article 1er : Objectif

Dans le but d'ameliorer et d'intensifier davantage la
cooperation transfrontaliere dans la region sud du
Rhin Superieur, les partenaires franc;:ais, allemands
et suisses signataires de la presente convention
decident la poursuite des activites de leur instance
commune d'information et de conseil sur les
questions transfrontalieres, INFOBEST PALMRAIN,
pour la periode 2011-2013.

INFOBEST PALMRAIN a pour vocation de continuer a
promouvoir une identite commune dans cette region
frontaliere europeenne.

Elle accomplit ses missions pour la population de
I' espace frontalier franco-germano-suisse, en
particulier pour le perimetre de I'Eurodistrict
Trinational de Bäle :

• pour la partie franc;:aise
en particulier pour les arrondissements de
Mulhouse, Guebwiller, Thann et Altkirch.

• pour la partie allemande
en particulier pour le Landkreis Lörrach

• pour la partie helvetique
en particulier pour les cantons de Bäle-Ville,
Bäle-Campagne, Argovie, Jura et Soleure.

Son siege est situe sur l'ancienne plate-forme
douaniere du Palmrain, sur le ban de Village-Neuf.

Article 2 : Reseau des INFOBESTs

INFOBEST PALMRAIN est aconsiderer comme
partenaire geographique des instances d'information
et de conseil sur les questions transfrontalieres de
Kehl, Lauterbourg et Vogelgrun - avec qui elle forme
le reseau des INFOBESTs - ainsi que, le cas echeant,
d'autres instances similaires.

Son objectif prioritaire est de repondre - en
concertation avec les instances binationales
mentionnees ci-dessus - aux demandes dans un
contexte trinational.
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INFOBEST I

Artikel 3: Aufgaben

Die INFOBEST PALMRAIN ist Anlaufstelle für alle
grenzüberschreitenden Fragen und Projekte
innerhalb ihres Mandatsgebietes.

• Die Wahrnehmung der Aufgaben erfolgt unter der
Aufsicht des Präsidenten des Aufsichtsgremiums
und des Vorsitzenden der Projektgruppe in
Zusammenarbeit und im Netzwerk mit den
zuständigen Fachstellen und den anderen drei
Informations- und Beratungsstellen am Oberrhein,
sowie in enger Abstimmung mit dem Trinationalen
Eurodistrict Basel.

a) Informationsvermittlung

• über Lebens- und Arbeitsbedingungen in der
Grenzregion:

- durch die Erfassung der jeweils geltenden
rechtlichen Bestimmungen in Zusammen­
arbeit mit den zuständigen Stellen und mit
Unterstützung der INFOBEST-Träger;

durch die Erstellung von
Informationsblättern zu bestehenden
Problemen und Abgabe dieser
Informationsblätter an die Öffentlichkeit;

• über Strukturen und Aufbau der öffentlichen
Verwaltung im Mandatsgebiet für die
INFOBEST-Träger und die Öffentlichkeit;

• über Europäische Instanzen; insbesondere
über deren Organisation und Zuständigkeit,
sowie auch über die für das Mandatsgebiet
massgeblichen grenzüberschreitenden
Förderprogramme,

b) Beratung

• über Lebens- und Arbeitsbedingungen in der
Grenzregion:

für Privatpersonen sowie öffentliche und
private Stellen im Mandatsgebiet durch die
INFOBEST-Mitarbeiter linnen und loder in
Verbindung mit Fachstellen, speziell im
Rahmen der von INFOBEST regelmässig
durchgeführten Fachberatungen (Sprechtage);

• über die Teilnahmemöglichkeiten an
grenzüberschreitenden Förderprogrammen
der EU, speziell INTERREG;

• über die rechtlichen Voraussetzungen und
Formen der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit;

• bei der Realisierung bi- und trinationaler
Projekte im Rahmen des INTERREG-Programms,
insbesondere durch Unterstützung bei der
Erstellung der Antragsunterlagen in Abstimmung
mit dem Programm-Sekretariat und in enger
Zusammenarbeit mit den Projektleitern.

PALMRAIN

Article 3 : Missions

INFOBEST PALMRAIN est une structure d'information
et de conseil pour toutes les questions et projets a
caractere transfrontalier de sa zone de competence.

• Ces missions sont exercees sous l'autorite du
President du Comite Directeur et du President du
Groupe de projet de l'instance. Elles s'effectuent
en collaboration et en reseau avec les organismes
competents et les trois autres instances
d'information et de conseil du Rhin Superieur
ainsi qu'en concertation etroite avec
L'Eurodistrict Trinational de Bäle.

a) Relais de l'information

• sur les conditions de vie et de travail dans la
zone frontaliere

- par la constitution d'une documentation
juridique, en collaboration avec les
organismes competents et avec l'appui des
partenaires de l'instance ;

- par l'elaboration de fiches d'information
sur les problemes recurrents identifies et
leur mise adisposition du public ;

• sur les structures et l'organisation
administrative des organismes publics de la
zone de competence a l'attention des
partenaires de l'instance et du public ;

• sur les instances europeennes, en particulier
sur leur organisation et leurs competences
ainsi que sur les programmes transfrontaliers
susceptibles d'etre mis en reuvre dans la zone
concernee,

b) Conseil

• sur les conditions de vie et de travail dans la
zone frontaliere :

al'attention des particuliers et des organismes
publics et prives de la zone de competence,
assure par les charges de mission de l'instance
etlou en liaison avec les organismes competents
dans le cadre notamment de permanences
specifiques organisees par l'instance ;

• sur les conditions d'acces aux programmes
communautaires transfrontaliers, en
particulier INTERREG ;

• sur les conditions juridiques et formes de la
cooperation transfrontaliere ;

• sur la realisation de projets bi/trinationaux,
dans le cadre des programmes INTERREG en
particulier aide a la constitution des dossiers
de demande en liaison avec le Secretariat du
programme et en etroite collaboration avec
les maltres d'ouvrage des projets.
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c) Sekretariatsfunktionen

• Das Team bereitet die Sitzungen des
Aufsichtsgremiums, des Ausschusses sowie der
Projektgruppe vor und setzt die gefassten
Beschlüsse um.

• Erfüllung von Sekretariatsfunktionen und
Auftragsarbeiten für weitere
grenzüberschreitende Kooperationsgremien,
sofern diese einen entsprechenden Antrag
stellen und ggf. gegen Entgelt. In einem
solchen Fall beschliesst das Aufsichtsgremium
über eine entsprechende Mandatierung, ggf.
in Abstimmung mit den Stellen in Kehl,
Lauterbourg und Vogelgrun.

d) Sonstige Aufgaben

Die INFOBEST kann auf Beschluss des
Aufsichtsgremiums mit neuen Aufgaben betraut
werden.

Die Aufgaben und Funktionen der INFOBEST­
Mitarbeiter sind in einem Pflichtenheft beschrieben
(s. Beilage 1). Dieses ist Bestandteil der
vorliegenden Vereinbarung.

Artikel 4: Das Aufsichtsgremium

Weisungsbefugnis und Kontrolle

Die Weisungsbefugnis und Kontrolle der INFOBEST
PALMRAIN obliegt dem Aufsichtsgremium unter der
Leitung seines Präsidenten.

Mitglieder des Aufsichtsgremiums sind:

• für die deutsche Seite:

- der Regierungspräsident des
Regierungsbezirks Freiburg

der Landrat des Landkreises Lörrach und fünf
Kreisräte

der Vorsitzende des Regionalverbandes
Hochrhein-Bodensee

der Oberbürgermeister der Stadt Weil am Rhein

der Präsident der RegioGesellschaft
Schwarzwald-Oberrhein

PALMRAIN

c) Fonctions de secretariat

• L'equipe prepare les reunions du Comite
Directeur, du Bureau et du Groupe de projet
et met en CEuvre leurs decisions.

• Des fonctions de secretariat et autres taches
specifiques pourront etre assurees au profit
d'organismes de cooperation transfrontalil~re

tiers, eventuellement moyennant
participation financiere et toujours ala
demande de ces derniers et sur mandat
expres du Comite Directeur. Un tel mandat
devra, si necessaire, etre defini en
concertation avec les instances de Kehl,
Lauterbourg et Vogelgrun.

d) Autres missions

L'instance pourra se voir confier de nouvelles
attributions par deliberation du Comite
Directeur.

Les missions et fonctions du personnel affecte a
INFOBEST sont definies dans le cahier des charges
(cf. annexe 1). Celui-ci fait partie integrante de la
presente convention.

Article 4 : Le Comite Directeur

La direction et le contröle

La direction et le contröle d'INFOBEST PALMRAIN
reviennent au Comite directeur, sous l'autorite de
son president.

Il est compose comme suit :

• pour la partie allemande:

le Regierungspräsident de la circonscription
administrative de Freiburg
le Landrat du Landkreis Lörrach
et cinq Kreisräte
le President du Regionalverband
Hochrhein-Bodensee

le Maire de la ville de Weil am Rhein
le President de la RegioGesellschaft
Schwarzwald-Oberrhein
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• für die französische Seite:

- der französische Staat,
vertreten durch den Präfekten der Region
Alsace und den Präfekten des Haut-Rhin

- der Präsident des Regionalrates des Elsass

- der Präsident des Generalrates des Haut-Rhin

- der Präsident der Communaute de Communes
des Trois Frontieres

- der Präsident der Communaute de Communes
du Jura Alsacien

- der Präsident der Communaute de Communes
de la Porte du Sundgau

- der Präsident der Communaute de Communes
III et Gersbach

- der Präsident der Communaute de Communes
Porte de France Rhin Sud

- der Präsident der Communaute de Communes
du Pays de Sierentz

• für die Schweizer Seite:

- ein Regierungsrat des Kantons
Basel-Landschaft

- ein Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

- ein Regierungsrat des Kantons Aargau

- ein Regierungsrat des Kantons Solothurn

- ein Regierungsrat des Kantons Jura

- der Gemeindepräsident von Allschwil

der Gemeindepräsident von Bettingen

der Gemeindepräsident von Binningen

die Gemeindepräsidentin von Reinach

der Gemeindepräsident von Riehen

der Gemeindeammann von Rheinfelden

der Präsident der REGIO BASILIENSIS

der Direktor des Basler Arbeitgeberverbandes

der Direktor des Gewerbeverbandes Basel-Stadt

der Direktor der Wirtschaftskammer Baselland

· ..oder ihre Repräsentanten.

Eine punktuelle oder ständige Vertretung zwischen
den einzelnen Mitgliedern der Delegationen ist
möglich.

PALMRAIN

""
• pour la partie franc;:aise :

- l'Etat franc;:ais,
represente par le Prefet de la Region Alsace
et le Prefet du Haut-Rhin

- le President du Conseil Regional d'Alsace

- le President du Conseil General du Haut-Rhin

- le President de la Communaute de Communes
des Trois Frontieres

- le President de la Communaute de Communes
du Jura Alsacien

- le President de la Communaute de Communes
de la Porte du Sundgau

- le President de la Communaute de Communes
III et Gersbach

- le President de la Communaute de Communes
Porte de France Rhin Sud

- le President de la Communaute de Communes
du Pays de Sierentz

• pour la partie helvetique :

- un Conseiller d'Etat du Canton de
Bäle-Campagne

- un Conseiller d'Etat du Canton de Bäle-Ville

- un Conseiller d'Etat du Canton d'Argovie

- un Conseiller d'Etat du Canton de Soleure

- un Conseiller d'Etat de la Republique et
Canton du Jura

- le Gemeindepräsident de Allschwil

- le Gemeindepräsident de Bettingen

- le Gemeindepräsident de Binningen

- la Gemeindepräsidentin de Reinach

- le Gemeindepräsident de Riehen

- le maire de Rheinfelden

- le President de la REGIO BASILIENSIS

- le Directeur du Basler Arbeitgeberverband

- le Directeur du Gewerbeverband Basel-Stadt

- le Directeur de la Wirtschaftskammer Baselland

. .. ou leurs representants respectifs.

Une representation ponctuelle ou permanente entre
les membres des delegations est possible.
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Präsidentschaft im Aufsichtsgremium

Das Aufsichtsgremium steht für die Dauer dieser
Vereinbarung unter Schweizer Präsidentschaft, der je
eine französische und eine deutsche
Kopräsidentschaft zur Seite gestellt wird.

Nach Ablauf der Vereinbarung und im Falle der
Weiterführung der INFOBEST PALMRAIN wechselt die
Präsidentschaft im Turnus.

Zuständigkeit des Aufsichtsgremiums

Das Aufsichtsgremium ist das Beschlussorgan der
INFOBEST PALMRAIN. Es ist generell zuständig für
alle die INFOBEST PALMRAIN betreffenden
Beschlüsse.

In diesem Rahmen obliegen ihm insbesondere
folgende Befugnisse:

• jährliche Genehmigung des Arbeitsprogramms
und eventueller Änderungen,

• jährliche Genehmigung des Jahresberichts,

• Genehmigung des Budgets und dessen
Modifikationen,

• jährliche Genehmigung des Kassenberichtes,

• Änderung der Aufgaben und Zuständigkeiten von
INFOBEST,

• Änderung der Kofinanzierungspartner,

• Benennung des Kassenverantwortlichen.

Das Aufsichtsgremium fasst seine Beschlüsse nach
dem Konsensprinzip.

Sitzungen des Aufsichtsgremiums

Das Aufsichtsgremium tritt mindestens einmal
jährlich zusammen. Es wird von seinem Präsidenten
einberufen. Die (erste) Sitzung soll jeweils im Laufe
des ersten Jahresquartals stattfinden.

Der Präsident des Aufsichtsgremiums legt die
Tagesordnung unter Berücksichtigung der Vorschläge
der Mitglieder, der Projektgruppe sowie des
INFOBEST·Teams fest.

Die Sitzungsunterlagen werden vom Team in
Absprache mit der Projektgruppe zusammengestellt
und den Mitgliedern des Aufsichtsgremiums in
deutscher und französischer Sprache, in der Regel 15
Tage vor der Sitzung, zugestellt.

Gegebenenfalls kann das Aufsichtsgremium, auf
Verlangen eines seiner Mitglieder und mit
Zustimmung der anderen Mitglieder, zu allen Fragen
seines Kompetenzbereiches auf dem Weg der
schriftlichen Umfrage beschliessen, sofern aus
terminlichen Gründen eine Einberufung des
Aufsichtsgremiums nicht möglich ist.

PALMRAIN

Presidence du Comite Directeur

Pour la duree de la presente convention le Comite
Directeur d'INFOBEST PALMRAIN est place sous
presidence suisse. Les parties franyaise et
allemande assurent une double co-presidence.

A l'echeance de la convention, et en cas de
reconduction d'INFOBEST PALMRAIN, la presidence
sera tournante.

Competences du Comite Directeur

Le Comite Directeur constitue l'organe deliberant
d'INFOBEST PALMRAIN. 11 dispose d'une competence
generale pour toutes les decisions concernant
INFOBEST PALMRAIN.

Dans ce cadre, illui incombe, notamment, les
competences suivantes :

• approbation annuelle du programme de travail et
de ses modifications eventuelles,

• approbation annuelle du rapport d'activite,

• approbation du budget de l'instance et de ses
modifications,

• approbation annuelle du rapport d'execution du
budget,

• modification des competences de l'instance,

• modification des partenaires financiers,

• designation du responsable de la caisse.

Le Comite Directeur adopte ses decisions sur la base
du consensus.

Reunions du Comite Directeur

Le Comite Directeur se reunit au moins une fois par
an sur convocation de son President. La (premiere)
reunion devrait se tenir au cours du premier
trimestre.

L'ordre du jour de ces reunions est arrete par le
President du Comite Directeur sur proposition de ses
membres, du Groupe de projet et de l'equipe
INFOBEST.

Les dossiers de seance, prepares par les
collaborateurs apres approbation en groupe de
projet, sont transmis aux membres du Comite
Directeur, en langue franc;:aise et allemande, en
general 15 jours avant la reunion.

Le cas echeant, les membres du Comite Directeur
peuvent etre consultes par ecrit sur toute question
relevant de sa competence. Cette demarche
s'effectue sur proposition de l'un de ses membres et
avec l'accord du Comite Directeur si les delais du
reglement ne permettent pas d'organiser une
reunion.
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Die den Mitgliedern in diesem Zusammenhang
zugestellten Unterlagen müssen den oben genannten
Anforderungen für Sitzungsunterlagen entsprechen.
Den Mitgliedern ist in der Regel eine Frist von 3
Wochen zur Abgabe ihrer Stellungnahmen/Voten an
den Präsidenten einzuräumen.

Der Ausschuss

Zur Unterstützung bei der Abwicklung der genannten
formalen Geschäfte setzt das Aufsichtsgremium
einen "Ausschuss" ein. Dieser wird gebildet aus dem
Präsidenten (Sitzungsleitung) und den Kopräsidenten
sowie zusätzlich maximal 3 Vertretern der deutschen,
französischen und Schweizer Partner. Die Benennung
der Ausschussmitglieder erfolgt jeweils durch die
deutschen, französischen und Schweizer Partner.

Sofern im Aufsichtsgremium ein Konsens nicht
erreicht wird, aktiviert das Aufsichtsgremium den
Ausschuss und kann diesem die Beschlussfassung
übertragen.

Artikel 5: Die Projektgruppe

Die Vorbereitung der Beschlüsse des Aufsichts­
gremiums und die Begleitung der Aktivitäten der
INFOBEST obliegen der Projektgruppe.

Diese trifft sich, wann immer Fragen zu den
Aufgaben und zum Betrieb von INFOBEST es
erfordern - mindestens aber dreimal pro Jahr ­
insbesondere zur Vorbereitung der Sitzungen und
Beschlussfassungen des Aufsichtsgremiums.

Die Tagesordnung dieser Sitzungen wird anhand von
Vorschlägen der Mitglieder und des INFOBEST-Teams
durch den Vorsitzenden der Projektgruppe festgelegt.

Die Zusammensetzung der Projektgruppe wird vom
Aufsichtsgremium bestimmt.

Das Sekretariat der Projektgruppe wird von den
Mitarbeitern der INFOBEST unter Leitung des
Vorsitzenden der Projektgruppe wahrgenommen.

Der Vorsitz der Projektgruppe wechselt im Turnus.
Er wird von der Delegation übernommen, welche das
Präsidium des Aufsichtsgremiums wahrnimmt. Für
die Dauer der vorliegenden Vereinbarung wird der
Vorsitz in der Projektgruppe von einem hierzu
ernannten Vertreter der schweizerischen Delegation
übernommen.

- PALMRAIN

Les dossiers adresses aux membres acet effet sont
constitues dans les memes conditions que les
dossiers de seance du Comite Directeur. Les
membres disposent en general d'un delai de trois
semaines pour faire connaltre leur reponse ou leur
decision au President du Comite Directeur.

Le bureau

Pour assurer la mise en reuvre des competences
precitees, le Comite Directeur constitue un
"bureau". Celui-ci est forme du president (direction
de seance), des co-presidents et de trois
representants supplementaires maximum des
partenaires allemands, franc;:ais et suisses designes
par les delegations respectives.

Dans la mesure ou un consensus n'est pas atteint, le
Comite Directeur peut, le cas echeant, charger le
bureau d'elaborer une solution et lui deleguer la
prise de decision. Le bureau adopte egalement ses
decisions sur la base du consensus.

Article 5 : Le Groupe de projet

La preparation des decisions du Comite Directeur et
le suivi des activites de l'instance incombent au
Groupe de projet.

Celui-ci se reunit aussi souvent que necessaire - au
moins trois fois par an - sur toutes les questions
relatives aux missions et au fonctionnement de
l'instance, notamment pour examiner les
propositions soumises au Comite Directeur.

L'ordre du jour de ces reunions est arrete par le
President du Groupe de projet sur proposition de ses
membres et de l'equipe INFOBEST.

La composition du Graupe de projet est fixee par le
Comite Directeur.

Le Secretariat du Graupe de projet est assure par les
collaborateurs d'INFOBEST, places, acet effet, sous
l'autorite du President du Groupe de projet.

La presidence du Graupe de projet d'lNFOBEST est
tournante. Elle est assuree par la delegation qui
prend en charge la presidence du Comite Directeur.
Pour la duree de la presente convention, elle sera
assuree par un representant de la delegation suisse
designe a cet effet.
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Artikel 6: Technische Gruppe des INFOBEST­
Netzwerks

Es wird eine technische Gruppe des INFOBEST­
Netzwerks gebildet, um den Informationsfluss
zwischen allen INFOBESTen und ihren Trägern zu
verbessern und um gewisse Aktivitäten
zusammenzulegen.

Sie setzt sich zusammen aus jeweils einem Vertreter
jeder INFOBEST sowie den Vertretern der
wesentlichen Träger aller INFOBESTen. Die übrigen
Mitglieder der verschiedenen Projektgruppen haben
das Recht, an den Sitzungen der technischen Gruppe
des Netzwerkes teilzunehmen.

Der Vorsitz wechselt zwischen den verschiedenen
Mitgliedern .

Ihre Aufgabe ist Abstimmung und die Begleitung des
Netzwerkes, insbesondere die Vorbereitung der
Beschlüsse der verschiedenen Aufsichtsgremien,
welche die Informations- und Beratungsaufgaben
betreffen und keinen lokalen Charakter haben.

Die technische Gruppe des Netzwerkes trifft sich
nach Bedarf, mindestens jedoch einmal pro Jahr
entweder auf Veranlassung einer INFOBEST oder
einem ihrer Mitglieder. Vor den Sitzungen der
Projektgruppen, welche Sitzungen der
Aufsichtsgremien vorbereiten, ist eine Sitzung der
technischen Gruppe des Netzwerkes vorzusehen.

Die Entscheidungen werden im Konsens getroffen

Artikel 7: Finanzverwaltung

Die Verwaltung der finanziellen Mittel der INFOBEST
wird von einem durch das Aufsichtsgremium
ernannten Kassenverantwortlichen geführt.

Für die Dauer der vorliegenden Vereinbarung wird mit
deren Unterzeichnung die REGIO BASILIENSIS als
kassenverantwortliche Stelle ernannt.

Der Kassenverantwortliche ist verpflichtet, die
Bestimmungen der vorliegenden Vereinbarung und
die Beschlüsse des Aufsichtsgremiums einzuhalten.
In diesem Rahmen erstellt er das Budget von
INFOBEST unter Beachtung der massgeblichen
rechtlichen Bestimmungen und legt mindestens
einmal jährlich sowie nach Ablauf der Vereinbarung
für die gesamte zurückliegende Betriebsperiode
gegenüber dem Aufsichtsgremium Rechenschaft über
die Kassenführung ab. Er legt dazu eine detaillierte
und beglaubigte Zusammenstellung aller Ausgaben
vor. Überdies ist er gegenüber dem Präsidenten des
Aufsichtsgremiums, der Projektgruppe sowie den
einzelnen Kofinanzierungspartnern zur Auskunft über
alle die Kassenführung betreffenden Fragen verpflichtet.

PALMRAIN

Article 6 : Graupe technigue "reseau des
INFOBESTs"

Il est institue un "Groupe technique reseau" en vue
d'assurer une meilleure circulation des informations
entre toutes les INFOBESTs et leurs cofinanceurs
ainsi que pour permettre La mutualisation de
certaines actions.

Il est compose d'un representant de chaque
INFOBEST ainsi que des representants des principaux
cofinanceurs de toutes les INFOBEST. Les autres
membres des differents groupes de projet peuvent
assister de plein droit aux reunions du Groupe
technique.

Sa presidence est assuree 11 tour de röle par les
differents partenaires qui le composent.

Sa mission est la concertation et le suivi du reseau
et notamment la preparation des decisions des
differents Comites directeurs concernant les
missions d'information et de conseil qui n'ont pas de
caractere local.

Le Groupe technique reseau se reunit aussi souvent
que necessaire, au minimum une fois par an 11
l'initiative d'une INFOBEST ou d'un de ses membres.
Une reunion en groupe technique du reseau est
imperativement 11 prevoir en amont des reunions
techniques prealables aux reunions des differents
Comites directeurs.

Ces decisions sont prises sur La base du consensus.

Article 7 : La gestion financiere

La gestion financiere d'INFOBEST est assuree par un
responsable de la caisse designe 11 cet effet par le
Comite Directeur.

Pour la duree de La presente convention La REGIO
BASILIENSIS est nommee par la signature de cette
derniere, responsable de la caisse.

Le responsable de la caisse est tenu de se conformer
aux dispositions de La presente convention et aux
decisions du Comite Directeur. Dans ce cadre, illui
appartient d'elaborer le budget de l'instance en
conformite avec le droit applicable. Il rendra
compte au Comite Directeur, au moins une fois par
an, de sa gestion, notamment par La presentation
d'un etat detaille et certifie des depenses realisees.
A l'issue de la convention, un rapport definitif global
devra etre presente. Il repondra egalement 11 toute
demande d'information qui pourra lui etre adressee
par le President du Comite Directeur, le President
du Groupe de projet ou tout partenaire financier de
l'instance.
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Artikel 8: Das Mitarbeiter-Team

Die der INFOBEST PALMRAIN obliegenden Aufgaben
werden von drei untereinander gleichgestellten
Mitarbeiter(innen) und einem/einer Assistent(in)
wahrgenommen. Sie sind an die Weisungen des
Aufsichtsgremiums und der Projektgruppe gebunden.

Für die Dauer der Vereinbarung werden von der
französischen, der deutschen und der schweizeri­
schen Seite je einte) Mitarbeiter(in) angestellt.

Die für die Einstellung und die Abwicklung der
Anstellungsformalitäten zuständigen Stellen sind:

• für den/die deutsche(n) Mitarbeiter(in):
das Regierungspräsidium Freiburg,

• für den/die französische Mitarbeiter(in):
das Departement du Haut-Rhin,

• für den/die Schweizer Mitarbeiter(in):
Die Interkantonale Koordinationsstelle der REGIO
BASILIENSIS (IKRB) im Auftrag der Kantone Basel­
Landschaft, Basel-Stadt, Aargau, Jura und
Solothurn.

Der/die Assistent(in) wird für die Dauer dieser
Vereinbarung von einem französischen Vertrags­
partner (Departement du Haut-Rhin) eingestellt.

Die anfallenden Lohn- und Lohnnebenkosten werden
aus dem Gesamtbudget der INFOBEST PALMRAIN im
Rahmen der im Budget getroffenen Veranschlagung
getragen. Sie werden, mit Ausnahme der in Artikel 9
geregelten Besonderheiten, den jeweiligen
Arbeitgebern aufgrund einer halbjährlichen Vorlage
der Ausgabenstände zurückerstattet.

Bei eventuellen PersonaleinsteIlungen sind vorrangig
die Mitglieder der Projektgruppe im Rahmen einer
Anhörung zu beteiligen.

Die Organisation und Umsetzung der Aufgaben der
INFOBEST PALMRAIN werden vom INFOBEST-Team
unter Leitung des Vorsitzenden der Projektgruppe
wahrgenommen. Darüber hinaus regelt die
Geschäftsordnung (s. Beilage 2) die Details der
internen Organisation. Die Geschäftsordnung ist
Bestandteil dieser Vereinbarung.

PALMRAlN

Article 8 : L'eguipe des collaborateurs

Les fonctions devolues aINFOBEST PALMRAIN sont
assurees par trois charge(e)s de mission de rang
equivalent et une assistante. Ils sont tenus de se
conformer aux instructions du Comite Directeur et
du Groupe de projet.

Pour la duree de validite de la presente convention,
chacune des parties nationales delegue un(e)
charge(e) de mission.

Les organes responsables pour l'embauche et la
gestion du personnel sont :

• pour le/la charge(e) de mission allemand(e) :
le Regierungspräsidium de Fribourg,

• pour le/la charge(e) de mission fran<;:ais(e) :
le Departement du Haut-Rhin,

• pour le/la charge(e) de mission suisse : le service
de coordination intercantonale de la REGIO
BASILIENSIS (IKRB), par delegation des cantons de
Bale-Ville, Bale-Campagne, Argovie, Jura et
Soleure.

Pour la duree de validite de la presente convention,
l'assistant(e) est embauche(e) par un partenaire
fran<;:ais (Departement du Haut-Rhin).

Les salaires et charges du personnel d'INFOBEST sont
couverts par le budget d'INFOBEST PALMRAIN a
concurrence des montants prevus pour les postes
respectifs. Ils font l'objet de remboursements sur
presentation d'etats des depenses semestriels par les
employeurs respectifs, sous reserve des dispositions
specifiques prevues al'article 9.

Les eventuels recrutements doivent faire l'objet
d 'une procedure de consultation prealable des
membres du Groupe de projet.

L'organisation et la mise en reuvre des missions
d'lNFOBEST PALMRAIN sont assurees par ses
collaborateurs, places acet effet, sous l'autorite du
President du Groupe de projet. Elles sont fixees par
le reglement de service (cf. annexe 2), partie
integrante de la presente convention.
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Artikel 9: Finanzielles

Für die INFOBEST PALMRAIN wird über die gesamte
Vereinbarungslaufzeit jährlich ein Budget in Höhe
von 291.000 EURO zur Verfügung gestellt, zu dem
jede nationale Seite in gleicher Höhe (= ein Drittel)
beiträgt (Beilage 3).

Das Budget ist Bestandteil dieser Vereinbarung.

Die Finanzierung des jeweiligen Jahresbudgets wird
wie folgt sichergestellt:

PALMRAIN

Article 9 : Aspects financiers

Pour taute la duree de la presente convention, un
budget (annuel) de 291.000 EURO est allaue a
INFOBEST PALMRAIN, avec une participation apart
egale (= un tiers) de chaque pays (annexe 3).

Le budget fait partie integrante de la presente
convention.

Le financement de ce budget annuel est assure de la
maniere suivante :

• für die deutsche Seite:
- Land Baden-Württemberg:
- Landkreis Lörrach:
- Regionalverband

Hochrhein-Bodensee:
- Stadt Weil am Rhein:
- RegioGesellschaft

Schwarzwald-Oberrhein:

48.500 €
44.000 €

2.500 €
1.000 €

1.000 €

• pour la partie allemande:
- Land de Bade-Wurtemberg :
- Landkreis Lörrach :
- Regionalverband

Hochrhein-Bodensee :
- Ville de Weil am Rhein:
- RegioGesellschaft

Schwarzwald-Oberrhein :

48.500 €
44.000 €

2.500 €
1.000 €

1.000 €

(= deutsche Partner insgesamt: 97.000 €) (= total pour les partenaires D : 97.000 €)

• für die Schweizer Seite:
- Kanton Basel-Landschaft:
- Kanton Basel-Stadt:

48.500 €
48.500 €

• pour la partie helvetique :
- canton de Bale-Campagne :
- canton de Bale-Ville :

48.500 €
48.500 €

Die Beiträge der nachfolgend aufgeführten,
weiteren Schweizer Kofinanzierungspartner zu
den Kosten der INFOBEST PALMRAIN werden im
Schweiz-internen Verhältnis anteilsmässig den
beiden Basler Kantonen angerechnet:

- Kanton Aargau
- Kanton Solothurn
- Kanton Jura
- Gemeinde Allschwil (BL)
- Gemeinde Bettingen (BS)
- Gemeinde Binningen (BL)
- Gemeinde Reinach (BL)
- Gemeinde Riehen (BS)
- Stadt Rheinfelden (AG)
- REGIO BASILIENSIS
- Basler Arbeitgeberverband
- Gewerbeverband Basel-Stadt
- Wirtschaftskammer Baselland

(= Schweizer Partner insgesamt: 97.000 €)

• für die französische Seite:
- französischer Staat:
- Region Alsace:
- Departement du Haut-Rhin:
- CC des Trois Frontieres:
- CC du Jura Alsacien:
- CC de la Porte du Sundgau:
- CC III et Gersbach:
- CC Porte de France Rhin Sud:
- CC du Pays de Sierentz:

(= französische Partner insgesamt: 97.000 €)

Les contributions au financement d'INFOBEST
versees par les partenaires cofinanceurs suisses
enumeres ci-dessous seront remboursees selon
leur participation respective aux deux cantans
de Bale :

- canton d'Argovie
- canton de Soleure
- Republique et Canton du Jura
- commune de Allschwil (BL)
- commune de Bettingen (BS)
- commune de Binningen (BL)
- commune de Reinach (BL)
- commune de Riehen (BS)
- ville de Rheinfelden (AG)
- REGIO BASILIENSIS
- Basler Arbeitgeberverband
- Gewerbeverband Basel-Stadt
- Wirtschaftskammer Baselland

(= total pour les partenaires eH : 97.000 €)

• pour la partie fran<;:aise :
- Etat fran<;:ais :
- Region Alsace :
- Departement du Haut-Rhin :
- CC des Trois Frontieres :
- CC du Jura Alsacien :
- CC de la Porte du Sundgau :
- CC III et Gersbach :
- CC Porte de France Rhin Sud :
- CC du Pays de Sierentz:

(= total pour les partenaires F: 97.000 €)
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INFOBESTI

Die Beiträge der Kofinanzierungspartner werden
jährlich nach Vorlage sowie Gutheissung der
Jahresrechnung des Vorjahres fällig.

Die Auszahlung der Mittel erfolgt für die deutschen
Anteile auf das Konto Nr. 7-191422 (BLZ: 683 518 65)
bei der Sparkasse Weil am Rhein, für die
französischen Anteile auf das Konto
Nr. 00017838545 / 38 bei der Caisse du Credit Mutuel
de Huningue und für die schweizerischen Anteile auf
das Konto Nr. 10610'500.0 bei der UBS in Basel.

Der Kofinanzierungsanteil des Departement du
Haut-Rhin wird direkt durch die Entlöhnung des
französischen Mitarbeiters erbracht, soweit diese
Gebietskörperschaft den Mitarbeiter stellt. Ein even­
tueller Differenzbetrag fliesst dem allgemeinen Budget
der Einrichtung zu, auf der Grundlage einer jährlichen
Aufstellung über die getätigten Personalausgaben.

Der Kofinanzierungsanteil des Departement du
Haut-Rhin steht unter dem Vorbehalt der
Bewilligung der entsprechenden Mittel für die Jahre
2011,2012 und 2013.

Der Entscheid über die Beteiligung des französischen
Staates erfolgt auf der Grundlage eines gesonderten Be­
schlusses nach der Bewilligung der entsprechenden Mittel.

Der Kofinanzierungsanteil der Communaute de
Communes du Jura Alsacien ist für das Jahr 2011
genehmigt worden. Für die Jahre 2012 bis 2013 muss
ein gesonderter jährlicher Entscheid durch das
Conseil de Communaute getroffen werden.

Mobiliar und die übrige Einrichtung inklusive
Bürotechnik und Telekommunikation sind
Bestandteile des gemeinsamen Budgets.

Im Falle, dass das Gesamtbudget am Ende der
Laufzeit nicht ausgeschöpft oder für nicht vereinbarte
Zwecke verwendet worden sein sollte, wird der
Überschuss im Verhältnis der Kofinanzierungsbeiträge
an die einzelnen Partner zurückerstattet.

PALMRAlN

Les contributions des partenaires sont exigibles
chaque annee apres presentation et acceptation des
comptes annuels de l'exercice precedent.

Le versement des fonds se fait pour les participations
allemandes sur le compte n° 7-191422 (BLZ: 683 518 65)
aupres de la Sparkasse Weil am Rhein, pour les
participations franc;:aises sur le compte
n° 00018738545 / 38 aupres de la Caisse du Credit
Mutuel de Huningue et pour les participations suisses
sur le compte n° 10610'500.0 aupres de l'UBS Bäle.

La participation financiere du Departement du
Haut-Rhin sera directement affectee a la
remuneration du charge de mission franc;:ais dans la
mesure ou cette collectivite en assure le
recrutement. Le solde eventuel fera l'objet d'un
versement au budget global de l'instance, sur la base
d'un etat annuel des depenses de personnel engagees.

La contribution financiere annuelle du Departement
du Haut-Rhin est soumise al'inscription des credits
correspondants en Budget Primitif pour les annees
2011,2012,2013.

L'engagement financier de l'Etat ne sera pris par
decision specifique, qu'apres reception de la
delegation de credits correspondante.

L'engagement financier de la Communaute de
Communes du Jura Alsacien a ete renouvele pour
l'annee 2011. Pour les annees 2012 a2013, cette
participation devra faire l'objet d'une decision
specifique annuelle du Conseil de Communautes.

Le mobilier et l'equipement des locaux, y compris le
materiel informatique et de telecommunication,
sont a la charge du budget commun.

Dans le cas ou la totalite de la somme versee par les
partenaires n'aurait pas ete utilisee au terme de la
periode globale d'execution, ou l'aurait ete a
d'autres fins que celles faisant l'objet de la
convention, l'excedant leur sera reverse
proportionnellement al'apport de chacun.
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Artikel 10: Gültigkeit

Diese Vereinbarung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft
und gilt vorerst bis zum 31. Dezember 2013.

Artikel 11: Abänderung der Vereinbarung

Jede Modifizierung der Vereinbarung insbesondere
jedes Ausscheiden eines Kofinanzierungspartners
während der im Artikel 10 stehende Laufzeit der
Vereinbarung unterliegt der Unterzeichnung einer
Zusatzvereinbarung in den gleichen Formen, die für
die vorliegende Vereinbarung gelten.

Jeder Ausfall muss 4 Monate vor Ende des Kalender­
jahres per Einschreiben zu Händen des Präsidenten
angezeigt werden. Dieser Ausfall wird nach
Kenntnisnahme mit der folgenden Haushalt wirksam.

Artikel 12: Übergangsbestimmungen

Die Kooperation mit dem TEB ist in der
Kooperationsvereinbarung beschrieben
(s. Beilage 3). Diese ist integraler Bestandteil der
vorliegenden Vereinbarung.

Weitere Annäherungsschritte und die Frage einer
Zusammenführung der beiden Einrichtungen sind bis
Ende 2012 zu prüfen.

Wird die INFOBEST PALMRAIN mit Beschluss des
Aufsichtsgremiums in den Trinationalen Eurodistrict
Basel (TEB) überführt, so kann diese Vereinbarung
jeweils per Mitte oder Ende eines Kalenderjahres
aufgehoben werden. Die Modalitäten der
Überführung der Einrichtung beschließt das
Aufsichtsgremium .

PALMRAlN

Article 10 : Validite

Cette convention entre en vigueur au 1er janvier 2011
et est applicable jusqu'au 31 decembre 2013.

Article 11 : Modification de la convention

Toute modification de la convention, notamment
tout retrait d'un des cofinanceurs au cours de la
periode fixee 11 l'article 10, est soumise 11 la
signature d'un avenant conclu dans les memes
formes que la presente convention.

Tout retrait devra etre annonce 4 mois avant la fin
de l'annee calendaire par lettre recommandee
adressee au President. Ce retrait une fois acte
prendra effet au debut de l'exercice budgetaire
suivant.

Article 12 : Dispositions transitoires

La cooperation avec l'Eurodistrict Trinational de Bi'lle
est inscrite dans la convention de cooperation
(cf annexe 3). Cette annexe fait partie integrante de
la presente convention.

Des possibilites d'un rapprochement plus etroit,
voire d'une fusion des deux instances doivent etre
examinees d'ici la fin 2012.

Au cas ou le Comite Directeur deciderait d'integrer
INFOBEST PALMRAIN dans l'Eurodistrict Trinational
de Bi'lle (ETB), cette convention pourrait etre
abrogee en milieu ou en fin d'annee civile, selon le
cas. Le Comite Directeur decidera le cas echeant
des modalites d'integration d'INFOBEST PALMRAIN
dans cette association.
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Stadt Weil am Rhein
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Landrat
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Landrat Tilmann BOLLACHER
Vorsitzender des Regionalverbandes
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SCHWEIZER SEITE / PARTIE SUISSE :
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Regierungsrat
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Regierungsrat
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Präsident der
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Vereinbarung 2011-2013 - zu vervollständigen (Art. 9) - S. /p.15 - a completer (art. 9) - Convention 2011-2013



INFOBESTI PALMRAIN

Pierre-Etienne BISCH
Prefet de la Region Alsace
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President de la Communaute de

Communes de la Porte du Sundgau
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FRANZÖSISCHE SEITE / PARTIE FRAN~AISE :

Pierre-Andre PEYVEL
Prefet du Departement
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Roland IGERSHEIM
President de la Communaute de
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President de la Communaute de
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Jean-Marie BELLIARD
President de la Communaute de
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VEREINBARUNG / CONVENTION 2011-2013 ­
ANNEXE 3 / BEILAGE 3 :
KOOPERATIONSVEREINBARUNG /
CONVENTION OE COOPERATION

Beilage 10

INFOBEST 1- ~--,.... PALMRAIN

_ ETB Eurodistrict Trinational de BäleR TEB Trinationaler Eurodistrict Basel

zwischen

~ den Trägern der INFOBEST PALMRAIN

~ und dem Verein Trinationaler Eurodistrict Basel,
vertreten durch seinen Präsidenten Walter
Schneider,

im Folgenden als Kooperationspartner bezeichnet,

wird auf der Grundlage

der Vereinbarung über die Weiterführung der
Informations- und Beratungsstelle für
grenzüberschreitende Fragen Oberrhein-Süd
(INFOBEST PALMRAIN) 2011-2013

der Vereinssatzung des Trinationalen Eurodistrict
Basel (TEB) sowie

der Willenserklärung Maison TRIRHENA Palmrain

folgendes vereinbart:

Artikel 1: Zweck der Vereinbarung

Im Hinblick auf die Zielsetzung des Trinationalen
Eurodistricts Basel beabsichtigen der Verein
Trinationaler Eurodistrict Basel und die Informations­
und Beratungsstelle INFOBEST PALMRAIN ihre Kräfte
auf der Grundlage dieser Vereinbarung zu bündeln.

Diese Vereinbarung hat den Zweck, die Modalitäten für
die verstärkte Zusammenarbeit des Vereins
Trinationaler Eurodistrict Basel und der INFOBEST
PALMRAIN zu regeln.

Artikel 2: Weiterführung der INFOBEST PALMRAIN

Die Kooperationspartner gewährleisten den
Fortbestand der INFOBEST PALMRAIN im Rahmen der
Zusammenarbeit mit dem TEB-Verein durch die
Anwendung nachstehender Grundsätze:

~ Die bestehenden Kernaufgaben der INFOBEST PALMRAIN
• Bürgerinformation und -beratung
• Scharnierfunktion zwischen den Verwaltungen
• Schaufenster für die grenzüberschreitende

Zusammenarbeit
werden uneingeschränkt weitergeführt.

entre

~ les partenaires cofinanceurs d'lNFOBEST PALMRAIN

~ et I'Association Eurodistrict Trinational de Bäle,
representee par son President, Monsieur Walter
Schneider,

ci-apres denommes "partenaires ETB/IP",

sur la base

de la convention portant sur la poursuite de
l'instance d'information et de conseil sur les
questions transfrontaliere pour le sud du Rhin
superieur (INFOBEST PALMRAIN) pour 2011-2013

des statuts de l'association Eurodistrict Trinational
de Bäle (ETB) ainsi que de

la declaration d'intention Maison TRIRHENA Palmrain,

il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

Compte tenu des objectifs de l'Eurodistrict Trinational de
Bäle, l'association Eurodistrict Trinational de Bäle et
l'instance d'information et de conseil sur les questions
transfrontalieres INFOBEST PALMRAIN decident d'unir
leurs efforts sur la base de la presente convention.

La convention a pour objet de detinir les modalites de
la cooperation renforcee entre l'association
Eurodistrict Trinational de Bäle et INFOBEST
PALMRAIN.

Article 2 : Modalites de poursuite d'INFOBEST PALMRAIN

Le maintien de la specificite d'lNFOBEST PALMRAIN, est
assure. Dans le cadre de la cooperation entre I' ETB et
l'INFOBEST PALMRAIN, les partenaires ETB/IP
s'engagent aappliquer les principes suivants :

~ Le creur de metier d'lNFOBEST PALMRAIN, asavoir
• le service d'information et conseil pour les citoyens
• la fonction de charniere entre les administrations
• le röle de vitrine de la cooperation

transfrontaliere
sera maintenu sans restriction.



> Die trinationale Personalstruktur der INFOBEST
PALMRAIN wird erhalten. Ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bleiben personalrechtlich ihrer
jeweiligen Anstellungskörperschaft und im Bezug
auf die Aufgabenwahrnehmung - soweit im
Folgenden keine andere Festlegungen getroffen sind
sowie im Zweifelsfall - allein dem Aufsichtsgremium
unterstellt.

~ Der Außenauftritt der INFOBEST PALMRAIN erfolgt
unter eigenem Namen und Logo.

~ Über die Aufgabenwahrnehmung der INFOBEST
PALMRAIN entscheidet, soweit in dieser Vereinbarung
keine anderweitigen Festlegungen getroffen sind,
sowie im Zweifelsfall allein dessen Aufsichtsgremium.

> Die Finanzierung und Budgetierung der beiden
Einrichtungen erfolgt jeweils unabhängig
voneinander.

Artikel 3: Zusammenarbeit zwischen dem Trinatio­
nalen Eurodistrict Basel und INFOBEST PALMRAIN

Bei der zukünftigen Entwicklung und Durchführung
neuer Aufgaben sollen die Ergebnisse des "Audit über
die zukünftige Ausrichtung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit im Maison TRIRHENA PaLmrain" von
2006 sowie die Willenserklärung Maison TRIRHENA
Palmrain vom 21. Juni 2003 berücksichtigt werden.

Die INFOBEST PALMRAIN stellt in den Themenbereichen
Arbeitsmarkt, Soziales und Steuern insbesondere für
den Perimeter des Trinationalen Eurodistrict Basel die
Vernetzung der zuständigen Fachstellen sicher und
arbeitet insoweit den Organen des TEB-Vereins zu.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins
Trinationaler Eurodistrict Basel und der INFOBEST
PALMRAIN arbeiten im weiteren vor allem in folgenden
Bereichen zusammen, soweit dadurch Synergien im
beiderseitigen Interesse geschaffen werden können:

> Beschaffung von Material und Ausstattung,
insbesondere bei der Anschaffung von Großgeräten,
Mobiliar und Büromaterial, sowie
Abschluss von Wartungsverträgen

> Öffentlichkeitsarbeit, gemeinsame Präsentationen und
Vorbereitung/Organisation bzw. Teilnahme an
Veranstaltungen und Messen, Presseauswertung und
Dokumentation

> Bereitstellung und Nutzung von
Sitzungsräumlichkeiten und Tagungsinfrastruktur

> Vereinheitlichung der Wegweisung

> Verlinkung des beiderseitigen Internetauftritts

> Etappenweise Schaffung eines grenzüberschreitenden
Informations- und Dokumentationszentrums

> La trinationalite de l'equipe des permanents
d'INFOBEST PALMRAIN sera conservee. En matiere
de droit du travail, le personnel d'INFOBEST restera
rattache aux collectivites employeuses respectives.
Sauf precision expresse dans la presente convention,
l'execution des missions restera soumise a la seule
autorite du Comite Directeur ; ce principe prevaut
egalement en cas de litige.

> La communication exterieure d'INFOBEST PALMRAIN
se fera sous son propre nom et logo.

> Sauf precision expresse dans la presente
convention, les missions d'INFOBEST PALMRAIN
seront decidees par son Comite Directeur ; ce
principe prevaut egalement en cas de litige.

> Le financement et le budget de l'Eurodistrict
Trinational de Bale et d'INFOBEST PALMRAIN
resteront independants l'un de l'autre.

Article 3 : Cooperation entre l'Eurodistrict
Trinational de Bäle et INFOBEST PALMRAIN

Le developpement et la prise en charge future d'eventu­
elles nouvelles missions par INFOBEST PALMRAIN devront
prendre en compte les resultats de l'«Audit sur L'avenir de
La cooperation transfrontaliere au sein de La Maison TRI­
RHENA PaLmrain» realise en 2006, ainsi que la declaration
d'intention Maison TRIRHENA Palmrain du 21 juin 2003.

INFOBEST PALMRAIN assure l'interconnexion entre les
institutions competentes dans les domaines du marche du
travail, de l'impöt et du social, specifiquement pour le
perimetre de I'Eurodistrict Trinational de Bale et apporte
ainsi son soutien aux organes de l'association ETB.

De plus, des lors qu'il sera possible de developper des
synergies servant un interet mutuel, les permanents de
l'Eurodistrict Trinational de Bale et ceux d'INFOBEST
PALMRAIN s'engagent a cooperer, en particulier dans
les domaines suivants :

> acquisition de materiel et d'equipement, notamment
d'appareils de bureautique et de communication, de
mobilier et de materiel de bureau, ainsi que la
signature de contrats d'entretien

> relations publiques, presentations conjointes de et
participation ades manifestations et salons, revues
de presse et documentation

> mise a disposition et utilisation de salles de reunion
et d'equipement de ces locaux

> harmonisation de la signalisation exterieure;

> liens reciproques de et vers les sites internet des
deux structures

> Creation progressive d'un centre de documentation
et d'information transfrontaliere

Beilage 3 zur Vereinbarung 2011-2013
Kooperationsvereinbarung IPI TEB
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Die Zusammenarbeit umfasst dabei auch den regelmäßigen
Informationsaustausch zu Fragen im gemeinsamen
Interesse sowie die gegenseitige frühzeitige Unterrichtung
über geplante Anschaffungen, Aktivitäten und Nutzungen.

Der Verein Trinationaler Eurodistrict Basel richtet eine
Geschäftsstelle ein. Dieser obliegt die Verwaltung und
die Erfüllung der laufenden Geschäfte für den Verein.
Das Nähere wird in einer Geschäftsordnung des Vereins
mit zugehörigem Pflichtenheft und Organigramm, in
denen auch die Mitwirkung der INFOBEST PALMRAIN
berücksichtigt wird, geregelt.

Der Vorstand des TEB-Vereins ernennt eine/n
Geschäftsführer/in. Dieser steht mit der/dem Team­
Sprecher der INFOBEST PALMRAIN in regelmässigem
Austausch hinsichtlich der Zusammenarbeit und der
Umsetzung dieser Vereinbarung. Als Grundlage hierfür
sind die beiden Jahresarbeitsprogramme weitmöglichst
aufeinander abzustimmen.

Artikel 4: Gemeinsame Anschaffungen. Nutzung und
Finanzierung

Für gemeinsame Anschaffungen wird ein Inventar
geführt. Die Modalitäten der Nutzung und Verwaltung
der gemeinsamen Anschaffungen sowie die gemeinsame
Nutzung von Räumlichkeiten werden in der Regel durch
schriftliche Absprache zwischen dem INFOBEST-Team
und der Geschäftsstelle des TEB-Vereins festgelegt.

Die Kostentragung für gemeinsame Anschaffungen und
Nutzungen erfolgt in der Regel jeweils hälftig, soweit
der Sache und dem Grund nach eine Abweichung von
dieser Regelung nicht geboten ist.

Artikel 5: Umsetzung und Begleitung

Die Umsetzung dieser Vereinbarung wird begleitet und
überprüft durch die fachliche Koordinationsgruppe
(FKG) des TEB-Vereins.

Bei Zweifelsfällen hinsichtlich der Umsetzung der
Vereinbarung entscheiden das Präsidium des TEB­
Vereins und der Ausschuss der INFOBEST PALMRAIN
gemeinsam.

Artikel 6: Laufzeit der Vereinbarung

Diese Vereinbarung gilt für die Jahre 2011-2013.

Die Vereinbarung kann unter Einhaltung einer Frist von
drei Monaten durch die Träger der INFOBEST PALMRAIN
bzw. den Vorstand des TEB-Vereins gekündigt werden.

La cooperation inclut un echange d'information
regulier sur les questions d'inten?t commun, ainsi
qu'une concertation en amont sur les investissements,
les activites et les utilisations d'equipements prevus.

L'association Eurodistrict Trinational de Bale met en
place un siege operationnel auquel il incombe de gerer
et d'executer les affaires courantes de l'association.
Les details sont regles dans un reglement interieur
incluant un cahier des charges et un organigramme, et
tenant compte de la collaboration avec INFOBEST
PALMRAIN.

Le Comite de Direction de l'association ETB nomme un(e)
Directeur/trice. Cette personne rencontre le responsable
de l'equipe INFOBEST PALMRAIN de maniere reguliere
pour discuter des activites de cooperation entre les deux
structures et de l'application de cette convention. Les
programmes d'actions des deux institutions seront rediges
de maniere concertee. Ces documents fourniront le
document cadre pour la cooperation des deux institutions.

Article 4 : Acguisitions. utilisations et financement
communs

Les acquisitions communes seront repertoriees dans un
inventaire. Les modalites d'utilisation et de gestion de
cet equipement, de meme que des locaux utilises
conjointement, seront en regle generale definies par
ecrit entre les equipes des permanents d'lNFOBEST et
de l'ETB.

Le financement des acquisitions communes, ainsi que
de l'infrastructure utilisee conjointement, est en regle
generale assure par moitie par chacune des structures,
sous reserve qu'aucune raison objective ne s'y oppose.

Article 5 : Mise en ceuvre et accompagnement

La mise en reuvre de cette convention sera suivi par le
Groupe de Coordination Technique (CTC) de
l'association ETB.

En cas de difficultes concernant la mise en reuvre de
cette convention, une solution sera definie en commun
par les bureaux de l'association ETB et d'INFOBEST
PALMRAIN

Article 6 : Dun~e de la convention

Cette convention est valable pour les annees 2011-2013.

Elle peut etre resiliee par les partenaires cofinanceurs
d'lNFOBEST PALMRAIN ou le Comite de Direction de
l'association ETB moyennant un preavis de trois mois.

Beilage 3 zur Vereinbarung 2011-2013
Kooperationsvereinbarung IPITEB

p./S. 3 annexe 3 de la convention 2011-2013
convention de cooperation IPIETB



Beilage 11 30.04.2010

SCENARIO 315 000 € + Optionen I Options

Ausgaben der TEB Verwaltung I Depenses de I'administration ETB

DEPENSES GENERALES HORS PROJETS Prevision 2011 Prevision 2012 Prevision 2013

Installations generalesl Allgem. Instal

Total 300,00 € 300,00 € 300,00 €

Materiel de bureau et informatique I Büromaterial

Total 7613,00 € 7613,00 € 7613,00 €

Achats d'etudes statistiques

Total 770,00 € 770,00 € 770,00 €

Entretien du site internet I Wartung der WebSeite

Total 525,00 € 525,00 € 525,00 €

Fournitures entretien et petits equipementsl Wartungsmat.
Geringwertige Wirtschaftsgüter

Total 100,00 € 100,00 € 100,00 €
Fournitures administratives + KYOCERA IBüromaterial)

Total 3168,00 € 3168,00 € 3168,00 €

Cadeaux a la clientele

Total 100,00 € 100,00 € 100,00 €

Traductions I Übersetzungen

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Maison TRIRHENA location locaux

Total 21 773,00 € 21773,00 € 21773,00 €
Locations mobilieres :photocopieur leasing, entretien

Total 1 940,00 € 1 940,00 € 1940,00 €

Entretien reparation biens mobiliers I Erhaltungsaufwand

Total 500,00 € 500,00 € 500,00 €

Maintenance informatiquel Wartung IT

Total 4417,00 € 4417,00 € 4417,00 €

Assurance locaux: indexation annuelle I
Gebäudeversicherung

Total 490,00 € 490,00 € 490,00 €

Assurance flotte

Total 1740,00 € 1 740,00 € 1740,00 €

Assurance dirigeants: indexation annuelle

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Documentation - Journaux: indexation annuelleI allg. Und
teschnische Litteratur - Zeitungen Zeitschriften

Total 1 500,00 € 1 500,00 € 1500,00 €
Honoraires - Commissaire aux comptesl Honorare
WirtschaftsDrüfer

Total 5380,00 € 5380,00 € 5380,00 €

Honoraires - Expert-comptablel Honrare Rechnungsprüfer
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DEPENSES GENERALES HORS PROJETS Prevision 2011 Prevision 2012 Prevision 2013

Total 13000,00 € 13000,00 € 13000,00 €

Honoraires - Autresl Honorare sonst.

Total 1 000,00 € 1000,00 € 1000,00 €
Frais d'acte et contentieuxl Gebüren Forderungseinz.
+sonst.\

Total 50,00 € 50,00 € 50,00 €

Formation des salaries I Cotisation obligatoire

Total 3000,00 € 3000,00 € 3000,00 €

Salaires, charges (280%)

Total 231750,00 € 231 750,00 € 231750,00 €

Medecine du Travail

Total 365,00 € 365,00 € 365,00 €

Vignette autoroute suisse

Total 99,00 € 99,00 € 99,00 €

Voyages et deplacements

Total 6500,00 € 6500,00 € 6500,00 €

Receptions - Workshops- boissons

Total 1000,00 € 1000,00 € 1 000,00 €

Assemblee- Publicite - Communication - annonce

Total 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Frais postaux

Total 1 360,00 € 1 360,00 € 1360,00 €

Telephone et internet

Total 6000,00 € 6000,00 € 6000,00 €

Frais bancaires comptes association

Total 560,00 € 560,00 € 560,00 €

TOTAL ADMINISTRATION I VERWALTUNG 315000,00 € 315000,00 € 315000,00 €

Cotisations obligatoires MOT 6000,00 € 6000,00 € 6000,00 €

Stagiaires: indexation annuelle 2500,00 € 2500,00 € 2500,00 €

Achats site internet I Neuerstellung der Webseite 1 500,00 € 1500,00 € 1500,00 €

Materiel de communication (stand, panneau, brochure, pave
6000,00 € 6000,00 € 6000,00 €

de recherche manifestations culturelles)

Interpretes comite directeur et assemblee generale 9000,00 € 9000,00 € 9000,00 €

Secretariat conseil consultatif I Sekretariat Districtrat (30%
16000,00 € 16000,00 € 16000,00 €

ETP)

TOTAL ADMINISTRATION + MODULES OPTIONNELS I
356000,00 € 356000,00 € 356000,00 €

TOTAL VERWALTUNG + OPTIONEN

Total Cotisation RMRR 37233,00 € 37233,00 € 37233,00 €

TOTAL ADMINISTRATION + MODULES OPTIONNELS +
393233,00 € 393233,00 € 393233,00 €

RMRR I TOTAL VERWALTUNG + OPTIONEN + RMRR
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INFOBEST PALMRAIN 2011 - 2013 - Budget
(alle Beträge in EURO / tous les montants en EURO)

Beilage 12

VEREINBARUNG / CONVENTION 2011-2013

BEILAGE 3 / ANNEXE 3

Zum Vergleich I comme reference:

JahresbudgetlBudgetannuel2007-2010

Personalkosten / cout de personnel

Löhne/Soziallasten; salaires et charges D

Löhne/Soziallasten; salaires et charges F

Löhne/Soziallasten; salaires et charges CH

Löhne/Soziallasten; salaires et charges Assistentin/assistante
Ubrige Personalkosten/Praktikanten; couts de personnel divers / indemnisations
stagiaires

Total

Raumkosten / locaux et equipements

Miete; loyer

Betriebskosten Büroräume; entretien locaux

Unterhalt Geräte/Einricht. ; entretien materiel et equipement de bureau

Ersatz Geräte/Einrichtungen; remplacement materiel et equipement de bureau
Total

Laufende Kosten Bürobetrieb / depenses courantes pour
le fonctionnement du bureau

Büromaterial; fournitures de bureau

Dokumentation: documentation
Post- und Fernmeldegebühren; poste et telecommunications

ZeitungenIZeitschriften; presse et autre documentation ecrite

Kurse; stages de formation

Bankgebühren; frais bancaires

Sonstiges; divers
Total

Reise- und Repräsentationskosten / frais de deplacement et representation
Veranstaltungen und PR; manifestation et relations publiques

Reisekosten Mitarbeiter; frais de deplacement du personnel
Spesen Aufsichtsgremium/Projektgruppe; frais p. reunions Comite Directeur / Groupe de
Projet

Total

Reserve / reserve

TOTAL

59'000

44'000

67'000
43'000

4'000
217'000

25'000

3'000
2'000

5'000
35'000

4'000

4'000
14'000

1'000

2'000

1'000

1'000
27'000

5'000

4'000

1'000
10'000

2'000

291'000

74.6%

12.0%

9.3%

3.4%

0.7%

100.0%

Innerhalb des Gesamtbudgetrahmens sind die einzelnen Posten deckungsfähig. / Les postes peuvent se recouvrir Ei I'interieur des differents chapitres.

Restmittel am Ende der Finanzierungsphase sind an die Träger zurückzuerstatten / A I'issue de la phase de financement I'excedent budgetaire sera reverse proportionnellement aux cofinanceurs

Beilage 7 IPBudgel1 '·13.xls



Beilage 13

llletr basel
Plattform für die Entwicklung
der Melropolilanregion Basel

STATUTEN

I. Name, Sitz und Zweck

Artike/l
Unter dem Namen Hmetrobasel" besteht mit Sitz in Basel ein Verein im Sinne von Art. 60ff. ZGB auf
unbestimmte Dauer.

Der Zweck von metrobasel besteht in der Schaffung einer Plattform und Stimme sowie eines Akteurs
der Metropolitanregion Basel zur Unterstützung der Bemühungen von Politik, Wirtschaft und Zivilge­
seilschaft in der Umsetzung der Vision «metrobasel 2020ll , in der die Erhaltung und der Ausbau der
internationalen Wettbewerbsfähigkeit sowie eine nachhaltige Entwicklung der Metropolitanregion
Basel eingefordert wird.

metrobasel bearbeitet prioritär folgende Themenfelder:

- Regulatorisches Umfeld der Schlüsselbranchen der Metropolitanregion Basel

- Forschung und Bildung

- Raumentwicklung und metropolitane Lebensqualität

- Kulturangebot

- Verkehr

- Energie und Umwelt.

Für die Bearbeitung dieser Themenfelder setzt metrobasel in erster Linie folgende Instrumente ein:

- Bereitstellung von Daten und Argumenten zur Unterstützung der in der Vision «metrobasel 2020"
verfolgten Ziele und Anliegen sowie Monitoring der Entwicklung von metrobasel in allen
Themenfeldern der Vision «metrobasel 2020", auch im Vergleich zu Konkurrenzregionen
(Benchmarking) im Rahmen der von BAK Basel Economics lancierten und übernommenen Pro­
jekte metrobasel report, monitor und foren;

- Bereitstellung von Plattformen für Debatten über die Zukunft von metrobasel bzw. über die Um­
setzung der Vision Hmetrobasel 2020" in enger Zusammenarbeit mit Medien;

- Bereitstellung von Plattformen für die Integration wenig integrierter Teile der Bevölkerung von
metrobasel, z.B. Hochqualifizierte aus allen Teilen der Welt, etc.;

- kontinuierliches Agenda Setting und Pushing auf allen Ebenen - lokal, regional, national
(Schweiz, sekundär Deutschland und Frankreich) - im Hinblick auf das Vorantreiben der Umset­
zung der Vision «metrobasel 2020,,;

- Erarbeitung von HRoad Mapsll für die Umsetzung spezieller Teile der Vision «metrobasel 2020",
z.B. im öffentlichen Verkehr oder im Bildungssektor;

- Propagierung der Nutzung des Prozessbrands «metrobaselll auch durch Dritte, solange deren
Projekte zur Umsetzung der Vision «metrobasel 2020" positiv beitragen;

- Weitere für die Umsetzung der Vision «metrobasel 2020" als geeignet erachtete Aktivitäten.

Um Doppelspurigkeiten zu vermeiden, wird in allen Aktivitätsfeldern von metrobasel eine enge
Zusammenarbeit mit Organisationen und Institutionen etabliert, die in den seiben Themenfeldern
engagiert sind.
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11. Mitgliedschaft

Artike/2
Mitglieder können natürliche und juristische Personen sein, letztere sowohl solche des Privat- wie des
öffentlichen Rechts, insbesondere Gebietskörperschaften. Zusammenschlüsse ohne eigene Rechts­
persönlIchkeit werden durch ihre/n Repräsentanten vertreten.

Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Direktor/die Direktorin und über den Ausschluss
von Mitgliedern der Vorstand.

Art und Umfang der Mitgliederbeiträge werden vom Vorstand in einem Beitrags- und Leistungsreg­
lement festgelegt. Die Mitglieder haften nicht für die Verbindlichkeiten von metrobasel; eine Nach­
schusspflicht besteht nicht. Ausgeschiedenen Mitgliedern steht kein Anspruch auf das Vereinsver­
mögen zu.

Unter Vorbehalt der in der Beitrittserklärung eingegangenen Verpflichtungen ist der Austritt mit einer
schriftlich an den Vorstand zu richtenden Austrittserklärung unter Beachtung einer Frist von 6
Monaten auf jeden Zeitpunkt möglich. Ein Anspruch auf Rückerstattung bereits geleisteter
Mitgliederbeiträge besteht nicht.

111. Organisation

Artike/3
Organe von metrobasel bilden die Generalversammlung, der Vorstand und die Revisionsstelle.

Es können nach Bedarf Projektsteuerungs- und -begleitgruppen gebildet werden; ihnen kommt keine
Organfunktion zu.

Die Organe fassen ihre Beschlüsse und vollziehen ihre Wahlen in offener Abstimmung mit der Mehr­
heit der Stimmen der Anwesenden, soweit nicht reglementarisch anders geregelt oder von den An­
wesenden anders beschlossen. Bei Wahlen entscheidet im zweiten Wahlgang die Mehrheit der
stimmenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit kommt dem/der Vorsitzenden der Stichentscheid zu.
Zirkularbeschlüsse sind zulässig.

IV. Die Generalversammlung

Artike/4
metrobasel hält eine ordentliche Generalversammlung ab, der folgende Befugnisse zustehen:

1. Festsetzung und Änderung der Statuten, sofern seitens des Vorstandes ein entsprechender
Antrag eingebracht worden ist

2. Wahl der von den Berechtigten verbindlich vorgeschlagenen Vertreter in den Vorstand, Wahl
der RevisionssteIle (gemäss Organisationsreglement)

3. Abnahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung

4. Entlastung des Vorstandes

5. Beschlussfassung über Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder
die Statuten vorbehalten sind oder ihr durch den Vorstand zur Genehmigung vorgelegt wer­
den.
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Die ordentliche Generalversammlung findet im Laufe des dem Geschäftsjahr folgenden Kalenderjah­
res statt. Eine ausserordentliche Generalversammlung kann auf Beschluss des Vorstands jederzeit
einberufen werden. Auch ist der Vorstand verpflichtet, eine solche einzuberufen, wenn wenigstens
ein Fünftel der Mitglieder die Einberufung verlangt. Die Generalversammlungen werden durch
schriftliche Einladung einberufen, welche mindestens zwei Wochen vor dem Versammlungstag zu­
zustellen ist.

Jedes Mitglied hat - vorbehältlich des Vorliegens eines Ausstandsgrundes im Sinne von Art. 68 ZGB ­
eine Stimme.

V. Der Vorstand

Artikel 5
Die Mitglieder des Vorstandes werden im Rahmen der Vorgaben des Organisationsreglements durch
die Generalversammlung gewählt. Zusätzlich gehören dem Vorstand ein delegiertes Mitglied des
Präsidiums desTrinationalen Eurodistricts Basel und der jeweilige Präsident/die jeweilige Präsidentin
der Regio Basiliensis an. Der Vorstand konstituiert sich selbst. Er kann den Direktor/die Direktorin
(vgl. nachstehend) zu einem zusätzlichen Mitglied des Vorstandes (Delegierte/r) berufen. Die
Amtsdauer des Vorstandes beträgt drei Jahre. Im Falle eines vorzeitigen Rücktritts eines
Vorstandsmitglieds kann der Vorstand den Nachfolger im Rahmen der Vorgaben des
Organisationsreglements für den Rest der Amtszeit kooptieren.

Der Vorstand versammelt sich auf Einladung des Präsidenten/der Präsidentin bzw. auf Verlangen
des/der Delegierten oder zweier seiner Mitglieder, so oft es die Geschäfte erfordern. Er ist bei
Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder beschlussfähig. Die Führung des Protokolls kann einer
Person übertragen werden, die nicht Mitglied des Vorstandes sein muss.

Im Rahmen der Vorgaben des Organisationsreglements kann der Vorstand bei vorzeitigem Rücktritt
eines Vorstandsmitglieds den Nachfolger für den Rest der Amtszeit und neue Vorstandsmitglieder für
die statutarisch vorgesehene Amtszeit von 3 Jahren - unter Vorbehalt der Bestätigung durch die
nachfolgende ordentliche Generalversammlung - kooptieren.

Artikel 6
Der Vorstand ist das oberste geschäftsführende Organ und vertritt metrobasel nach aussen. Als sol­
ches trifft er alle im Interesse von metrobaselliegenden Massnahmen, legt das Arbeitsprogramm und
das Budget fest und ist befugt, Beschlüsse über alle Angelegenheiten zu fassen, die nicht durch das
Gesetz oder die Statuten ausdrücklich einem anderen Organ zugewiesen sind. Er erlässt ein
Organisationsregelement.

Der Vorstand ernennt einen Direktor/eine Direktorin, der/die die Geschäfte von metrobasel führt und
die Geschäftsstelle leitet. Der Direktor/die Direktorin sorgt für die Umsetzung des vom Vorstand
beschlossenen Arbeitsprogramms. Der Vorstand bezeichnet die zeichnungsberechtigten Personen
und beschliesst über die Art des Zeichnungsrechtes.

Der Vorstand kann Vertreter von wichtigen Partnern generell oder im Einzelfalle einladen, seinen
Sitzungen als Beobachter beizuwohnen. Ihnen kommt kein Stimmrecht zu.
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Artikel 7
Für die Bearbeitung spezieller Themenbereiche kann der Vorstand oder der Direktor/die Direktorin
Projektsteuerungs- und -begleitgruppen ernennen. Details regelt das Organisationsreglement.

VI. Die Revisionsstelle

Artikel 8
Die Revisionsstelle hat über die erforderlichen fachlichen Qualifikationen zu verfügen. Sie wird von
der Generalversammlung auf die Dauer eines Jahres gewählt.

VII. Finanzielles

Artikel 9
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

VIII. Schlussbestimmungen

Art/kellO
metrobasel wird aUfgelöst durch Beschluss der Generalversammlung, sofern drei Viertel der abge­
gebenen Stimmen dem Beschluss zustimmen.

Bei einer Auflösung des Vereins ist das Vereinsvermögen einer Institution mit gleicher oder ähnlicher
Zwecksetzung zuzuführen. Ein Rückfluss des Vereinsvermögens an die Vereinsmitglieder ist ausge­
schlossen.

Statuten genehmigt anlässlich der Gründungsversammlung vom 7. April 2008. Revision an der 1.
ordentlichen Generalversammlung vom 28. April 2009
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Transparent und offen auf alle Seiten präsentiert sich auch metrobasel

Editorial/Gruss

• Regierungsrat Guy Morin,

Basel-Sladt

• Regierungsrat Peter Zwick,

Basel-Landschaft

Was will metrobasel?

Lesen Sie Statements von:

• Christoph Koellreuter

• Nationalrat Peter Malama

• Stönderat Claude Janiak

Energie-Strategie eH

• Vorstand und Partner von

melrobasel

• Energie Trialog Schweiz:

Peter C. Beyeier, Aargau ,

Christoph Brutschin, Basel

Bruno Bebie, Zürich

Termine/Struktur

• Veranstaltungen im 2010

• Struktur von metrobasel

www.111etrobasel.org



me basel news

Vorwort von
Regierungsrat
Guy Morin,
Vorsteher des

Präsidialdepartements
Basel-Stadt

Der Start der neuen Serie

"metrobasel news" ist

sehr zu begrüssen. Seit

bald einem Jahr stellen wir mit Befriedigung fest,

dass eine neue Dynamik die Kooperationsbezie­

hungen in der Basler Dreiländerecke erfasst hat.

Gleichzeitig wird auch immer mehr der Interessen­

vertretung und -wahrnehmung unserer Region auf

nationaler und internationaler Ebene das nötige

Gewicht zugestanden. Diese Dynamik soll auch

zur Schaffung einer neuen Plattform analog zur

Metropolitankonferenz in Zürich führen, mit der

die Regierungen der nordwestschweizerischen

Kantone im Einvernehmen mit den einschlägigen

Institutionen und Organisationen die Bündelung

der Kräfte vorantreiben können.

Die regionale Wirtschaft prägt mit ihrer starken

Vertretung im Verein metrobasel das Lobbying zu

Gunsten der nordwestschweizerischen und der

trinationalen Volkswirtschaft wesentlich mit. Ander­

seits schafft die Verbindung mit den Vertretungen

von öffentlichen Gemeinwesen im Vorstand von

metrobasel ein gutes Einvernehmen mit der Politik

bei der Wahrnehmung von regionalwirtschaft­

lichen Interessenlagen. Das neue Informationsor­

gan der "metrobasel news" wird mithelfen kön­

nen, die Zusammenführung unserer gemeinsamen

Interessen in der Nordwestschweiz und im tri na­

tionalen Metropolitanraum Basel durch aktuelle

Berichterstattungen zu intensivieren. Das ist ganz

im Sinne der Schwerpunkte, die sich der Basler

Regierungsrat im Legislaturplan gesetzt hat.

Vorwort von
Regierungsrat Peter
Zwick, Vorsteher
Volkswirtschafts- und
Gesundheitsdirektion
Basel-Landschaft

metrobasel ist für den

Kanton Basel-Landschaft

eine vielversprechende

Plattform, um seine politischen und wirtschaft­

lichen Interessen gegenüber anderen Wirtschafts­

regionen und gegenüber Bundesbern zu vertreten.

Baselland teilt die Ziele von metrobasel, dank Ver­

netzung und Partnerschaften die Nordwestschweiz

und das angrenzende Ausland im Standortwettbe­

werb zu stärken.

Wir erhoffen uns vor allem mehr Durchschlags­

kraft in der nationalen Politik. Der Einfluss unserer

Region in der Bundespolitik ist zu gering im Ver­

gleich zur wirtschaftlichen Bedeutung der Nord­

westschweiz. In der Verkehrspolitik mussten wir

das vor wenigen Wochen wieder einmal erfahren,

als der Bundesrat das Projekt für den dringend

nötigen Wisenbergtunnel um Jahre nach hinten

verschob. Das zeigt, dass unsere Region jenseits

des Juras immer noch zuwenig wahrgenommen

wird.

In Bern werden viele bedeutende Entscheide

für unsere Region gefällt. Da ist es wichtig, von

Anfang an in den Chefetagen von Behörden und

Verbänden sowie den entscheidenden politischen

Kommissionen mit konkreten Anliegen präsent

zu sein. metrobasel arbeitet projektbezogen zu

Themen wie Pharmastandort, Raumentwicklung,

Universität oder eben Verkehr. Darum bin ich

überzeugt, dass sich auch der Kanton Basel-Land­

schaft mit seinen Projekten in metrobasel gut wird

einbringen können.
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" e Jr baselnews

Gudrun Heute-Bluhm,
Oberbürgermeisterin
der Stadt Lörrach

Wir sind froh, dass sich metrobasel so wie auch der

Trinationale Eurodistrict Basel (TEB) grenzüberschrei­

tend für die Region einsetzen und wünschen Ihnen

mit den kommenden Newslettern vertiefte Einblicke

in die Themen und Projekte von metrobasel.
3

Jean Ueberschlag,
Depute-Maire St-Louis

In unserer Region ist der

EuroAirport ein wichtiger

Wirtschaftsfaktor. Er bietet

den Firmen beste Voraus­

setzungen für eine erfolg­

reiche Tätigkeit und den

internationalen Kontakt mit

Geschäftspartnern. Zudem bringt er viele Touristen in

die Region und generiert einen intensiven Warenum­

schlag. Ein Flughafen für drei Länder ist ungewöhnlich

und erfordert eine grosse Koordination aller Partner.

Auch in den nächsten Jahren muss unser Ziel sein,

Regio-S-Bahn und Euro-Airport als tri national orientierte

Infrastruktur weiterzuentwickeln und im Eurodistrikt die

Stärken arbeitsteilig auszubauen. metrobasel ist eine

wichtige Säule für Zivilgesellschaft und Wirtschaft!

Die grenzüberschreitende

b Zusammenarbeit ist in un-

serer Region Lebensgrund­

lage und Herausforderung

zugleich! Derzeit leben

mehrere tausend Grenz­

gänger mit ihren Familien in Lörrach. Speziell die

Basler Industrie zieht diese gut ausgebildeten SpeZia­

listen aus ganz Deutschland an.

Familien schätzen unsere in den vergangenen Jahren

stetig ausgebaute Bildungsinfrastruktur. Die Duale

Hochschule, ein Hochbegabtenzug an den beiden

Gymnasien sowie das trinational angelegte Schü­

lerforschungszentrum "phaenovum" sind Lörrachs

Beitrag, die Fachkräfte für morgen auszubilden und

- über die Grenze hinweg - in der Region zu halten.

liebe Leserinnen

und Leser

Dr. Ingrid Duplain
Präsidentin
metrobasel

Wir freuen uns sehr, mit

unseren neuen Newslettern

viermal jährlich gezielt

über die Metropolitanregion Basel berichten und auf

brennende Themen aufmerksam machen zu können.

Zudem möchten wir bei allen Beteiligten ein Be­

wusstsein schaffen, wie wichtig es ist, dass wir uns

für eine dynamische Metroplitanregion Basel anstel­

le der zurzeit politsch fragmentierten trinationalen

Agglomeration einsetzen. metrobasel ist der einzige

Verein der Region Basel, Südbaden und Elsass, weI­

cher für alle Unternehmen, Gebietskörperschaften,

Vereine, Verbände und Einwohnerinnen und Einwoh­

ner aus der ganzen trinalionalen Region offen ist.

metrobasel hat entschieden, im laufenden Jahr das

Schwerpunkt-Thema "Energie" zu setzen. Informa­

tionen dazu und zu weiteren Themen können Sie

in den zukünftigen Newslettern lesen. Ziel von

metrobasel ist, zu den besten Metroplitanregionen

im OECD-Raum zu gehören.

Gerade die Zusammenarbeit über die Landes- und

Kantonsgrenzen hinweg ist wichtig, um die Rahmen­

bedingungen und das Umfeld zu schaffen, damit

das tägliche Leben in der Metroplitanregion Basel

einfacher und angenehmer wird. So ist die Wirt­

schaft der Region ja seit Jahren froh um die Unterstüt­

zung der Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus

dem süddeutschen und elsässischen Raum. Auch bei

der Verkehrs- und Raumenfwicklung sind die einzel­

nen Regionen aufeinander angewiesen.

Ich wünsche Ihnen dabei eine interessante

Lektüre.

www.111etrobasel.org
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Was will metrobasel in diesem Jahr erreichen?

Dr. Christoph
Koellreuter, Direktor
metrobasel

Das melrobasel Jahr 2010

steht im Zeichen der Ener­

gie. Im Rahmen eines me­

lrobasel Projektes werden

eine Standortbestimmung

und Grundlagen für eine

metrobasel Energie-Strategie erarbeitet, die uns näher

an das in der Vision «metrobasel 2020» formulierte

Ziel bringen sollen: metrobasel will bis 2020 zu den

Metropolitanregionen im OECD Raum gehören mit

dem geringsten CO2 - Ausstoss pro Einwohner, der

höchsten Energieeffizienz und dem höchsten Anteil

erneuerbarer Energieträger am Energieverbrauch.

Der Auftakt zu diesem Projekt erfolgte im Rahmen

der Generalversammlung vom 28. April 2010

mit Referaten von Peter Beyeier, Regierungsrat des

Kantons Aargau, Christoph Brutschin, Regierungsrat

des Kantons Basel-Stadt und Bruno Bebie, Energie­

beauftragter der Stadt Zürich zum Thema "Der Ener­

gie Trialog Schweiz nach Kopenhagen: Fortsetzung

in den Metropolitanregionen Basel und Zürich".

Ergebnisse des Projektes werden am 6. metrobasel

forum vom 18. November 2010 vorgestellt und

diskutiert.

Am 18. August 2010 lädt metrobasel zum ersten

metrobasel Gespräch für Bundesparlamentarierinnen

und -parlamentarier ein. Auf der Basis einer metro­

basel studie "Der Innovationsstandort im globalen

Regulierungswettbewerb: Schritt hallen mit den Welt­

besten" wird der Handlungsbedarf identifiziert. Auf

dieser Basis sollen dann im Gespräch die Möglich­

keiten eines abgestimmten politischen Handeins auf

Bundesebene ausgelotet werden.

Die meisten Bundesparlamentarierinnen und -parla­

mentarier aus den Kantonen Basel-Stadt und Basel­

Landschaft haben uns ihre Teilnahme bereits zugesagt

wie auch einige Mitglieder von Kantonsregierungen,

Unternehmensvertreter und Spitzen der regionalen

Wirtschafts- und Arbeitnehmerorganisationen. Die

Ergebnisse dieses Gesprächs sollen ebenfalls am

6. metrobasel forum vom 18. November 2010 prä­

sentiert und diskutiert und zu einem späteren Zeitpunkt

in geeigneter Form auch in Bundesbern eingebracht

werden.

An den regionalen metrobasel foren im Fricklal

(3. Juni 20101, im Schwarzbubenland / Laufental

(1 . September 2010) und im Birstal (September

2010) werden die Chancen und Herausforderungen

diskutiert, die sich durch die Perspektiven 2020 für

die Schlüsselbranchen der Metropolilanregion Basel

in den Teilregionen ergeben.

Auch wenn metrobasel 2010 einen wichtigen

Beitrag zur Unterstützung der Entscheidungsträger

in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in der

Umsetzung der Vision «metrobasel 2020» leisten

wird, dürfen wir nie vergessen: metrobasel ist zwar

eine für alle offene Plattform und Impulsgeber für die

Entwicklung eines gemeinsamen politischen Willens,

rechtlich verbindliche Entscheide können aber nur

auf Gemeinde-, Kantons- und Bundesebene durch

Regierungen, Parlamente sowie Stimmbürgerinnen

und Stimmbürger gefällt werden.
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Peter Malama,
Nationalrat, Direktor
Gewerbeverband
Basel-Stadt

liebe leserin, lieber leser,

Werte Freunde der

Region Basel

Als Parlamentarier werde ich mich weiterhin in mei­

nen Kernthemen Wirtschaft, Bildung, Forschung und

Energie für eine prosperierende Metropolitanregion

einsetzen. Das allein reicht aber nicht: Wir brauchen

eine übergeordnete Plat~orm auf der sich Politik, Wirt­

schaft und Zivilgesellschaft austauschen und Ideen

entwickeln können, wie die erfolgreiche Entwicklung

unserer Region beibehalten und gefördert werden

kann.

In der Region Basel meinen wir immer, unser politi­

sches Gewicht in Bern entspreche automatisch

unserer wirtschaftlichen Stellung in der Schweiz.

Doch leider ist dem nicht so.

Wenn wir jetzt nicht beginnen, zusammen zu stehen,

unsere Region gemeinsam zu vermarkten und an den

richtigen Stellen für Sie zu Iobbyieren, dann kommen

Folgekosten und Folgelasten auf uns zu, dass uns

noch Hören und Sehen vergehen wird.

Claude Janiak, Stände­
rat des Kantons Basel­
Landschaft

Zentrale Politikbereiche, die

für den Wirtschafts- und Ar­

beitsstandorl der Metropolit­

anregion Basel von grösster

Bedeutung sind, werden

weitgehend in Bundesbern

entschieden. Es handelt sich dabei insbesondere um

Bildung, Forschung und Entwicklung, weite Teile des

fiskalisch-regulatorischen Umfelds für Unternehmen

und Arbeitnehmer sowie wichtige Fragen des Verkehrs

(Schiene, Strasse, luft und Wasser).

Gemeinsam mit meiner Kollegin aus Basel-Stadt setze

ich mich in den entsprechenden Kommissionen des

Ständerates für die Anliegen unserer Region ein, die

Kolleginnen und Kollegen im Nationalrat ebenfalls.

Der vorliegende Newsletter ist ein Mittel, die Öffent­

lichkeit künftig über Anliegen und Projekte von

metrobasel zu informieren und so zur Meinungsbil­

dung beizutragen. Alle Politiker und die Behörden der

Region rufe ich auf, sich verstärkt gemeinsam für die

Interessen der ganze Region einzusetzen, sei dies auf

Gemeinde-, Kantons- oder länderebene!

Ich freue mich daher, Ihnen den metrobasel News­

letter zur regelmässigen lektüre empfehlen zu dürfen

und wünsche Ihnen viel Spass beim lesen.

Deshalb begrüsse ich es, dass metrobasel als Think

Tank uns bei dieser Arbeit in Bundesbern unterstützt.

Für uns ist wichtig, dass metrobasel Plattformen be­

reitstellt, im Rahmen derer die verschiedenen Akteure

sich austauschen können, um gemeinsame Positionen

zu entwickeln. Dadurch wird es leichter möglich, mit

einer Stimme für unsere Region zu sprechen.

Obwohl in der Politik viel Geduld gefragt ist, bin ich

überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Bei

der Schifffahrt beispielsweise wurde deren Bedeutung

für die Versorgung des ganzen landes und für die Ver­

kehrsverlagerung erst nach langem Kampf anerkannt.

Noch fehlt die gesamtschweizerische(Gateway-Stra­

tegie, die nicht nur den Metropolitanraum Zürich,

~dern auch den Metropolitanraum Basel mit ein­

beziehen muss. Ähnliches gilt in den Themenfeldern

Bildung, Forschung und Entwicklung sowie im regula­

torischen Umfeld für unsere Schlüsselbranchen. Auch

hier müssen wir entsprechende Allianzen aufbauen.
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metrobasel setzt sich zusammen aus Partnern,
Vorstand, Geschäftsstelle und Generalversammlung

metrobasel Vorstand

Dr. Ingrid Duplain (Präsidentin)
Dr. Christoph Kaellreuter, Direktor und Delegierter des

Vorstandes

Dr. Sibyl Anwander Phan-huy, Leiterin Qualität/Nachhal­

tigkeit Coop, Gruppe Detailhandel
Bernhard B. Fischer, Leiter Nordschweiz Credit Suisse,

Gruppe Finance
Prof. Jacques Herzog, Herzog & de Meuron Architekien,

Gruppe Kreativwirtschaft
Charles Simon, Gemeindepräsident Binningen, Gruppe Ge­
meinden aus dem schweizerischen Teil der Melropolitanregion

Basel

Dr. Georg Krayer, Präsident Regio Basiliensis
Nationalrat Peter Malama, Direklor Gewerbeverband

Basel-Sladt, Gruppe Wirtschaftsstandort metrobasel
Hans Rudolf Ma"er, Direktionspräsident Basler
Kantonalbank
Dr. Guy Morin, Präsident des Regierungsrates des
Kantons Basel-Stadt
Regula Ruetz, Präsidentin Schweiz. PR-Verband, melrobasel

Delegierte für Raumenlwicklung, Gruppe Bauwirtschaft
Alexandre Stotz, Partner PricewaterhouseCoopers, Gruppe

Business Services
Dr. David Thiel, Direktor IWB - Industrielle Werke Basel,

Gruppe Energie
Depute·Maire Jean Ueberschlag, Präsident Trinatio'
naler Eurodistrict Basel
Dr. Lukas Utiger, Head Life Science Ingredienls Lonza Group

Ltd., Gruppe Life Sciences/ Spezialitätenchemie
Rudolf Schiesser, Präsidenl Verwaltungsrat Airport Hotel und

Airport Casino, Gruppe Hotellerie/Tourismus

Konstituierende Partner
Kanton Basellandschafl • Kanton Basel-Stadt • Basler Kantonalbank

• Navartis Internalional AG

Projektpartner I
Airport Casino und Airport Hotel • Amt für Umwelt und Energie des

Kantons Basel-Stadt • Architekten Quadrat Basel • Burckhardt+

Partner AG • EBM Elektro Birseck • Forum Regio Plus (Verein zur

Förderung des Schwarzbubenlandesl • Herzog &de Meuron Archi­

tekten • Hotel Les Trois Rois • Industrielle Werke BasellWB • Vitra

Projektpartner 11
Bank Sorasin • Coop • Credit Suisse. Dolder Group • Ernst &

Young • F. Hoflmann-La Roche AG • Gosverbund Miflelland GVM •

KraHwerk Birsfelden AG • La Roche & Co Banquiers • Manor AG •

MCH Messe Schweiz • PricewaterhouseCoopers • Zwimpfer Partner

Architekten SIA

Basisportner
Actelion Pharmaceuticols Ltd. • Booder Architekten AG BSA SIA •

Böloise-Holding • Bider & Tanner • Blaser Architekten AG • BLT

Baselland Transport AG • BVB Basler Verkehrs-Betriebe • Busch

Holding GmbH • Christ & Gantenbein AG • Datalynx AG • Deloifle

AG • Diener &Diener Architekten • E. Gutzwiller &Cie Banquiers

• EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg • fadeoul - Corporate TV •

Fischer + Partner AG, Rechtsanwälte und Steuerexperten • GSI Bau'

und Wirtschaflsingenieure AG • Hecht Immo Consult AG • Hecht &

Meili Treuhand • Helvetia Versicherungen • Hiag AG • Jean Cron

AG • Konso AG • LGT Bank • Lonza Group AG • Manuel Herz

Architekten • Mercuri Urval Basel· Merian Iselin Spital • Mirabaud

& Oe Bankquiers Prives • Morger + DeHli Architekten AG BSA/SIA

• Piclet &Oe • Rapp Gruppe • Syngenta International AG

Verbands- und Vereinspartner
ARB Angestellienvereinigung Region Basel. Arbeitgeberverband

Basel • Bund Schweizer Architekten • Gewerbeverband Basel·Stadl

• Handelskammer beider Basel • Hochschule für Gestaltung und

Kunst der FHNW • Interphorma • Regia Basiliensis • Trinationaler

Eurodistrict Basel TEB/Eurodistricl Irinotional de Böle ETB • Unia

Nordweslschweiz • Wirtschaflskommer Boselland

Partner der regionalen Foren
Stadt Lörrach • Ville de Saint-Louis • Fricklal: Gemeinden Eiken,

Elzgen, Frick, Gonsingen, Gipf-0berfrick, Hellikon, Herznoch, Hor­

nussen, IIlenlhol, Kaiseraugsl, Kaislen, Laufenburg, Mogden, Meflau,

Möhlin, Mumpf, Münchwilen, Oberhof, Oberhofen, Obermumpf,

Oeschgen, OlsOOrg, Rheinfelden, Schuplarl, Schwaderloch, Sisseln,

SIein, Sulz, Ueken, Wollbach, Wegensteflen, Will, Wiflnau, Wäl­

linswil, Zeihen, Zeiningen, Zuzgen. Schwarzbubenland/Loufen:

Forum Regio Plus und Promotion Laufenlai • Republique et Canton du

Jura • Birstal: Gemeinden Aesch, ArIesheim, Birsfelden, Pfeffingen,

Reinoch • Leimental: Gemeinden Alischwil, Biel·Benken, Binningen,

Boflmingen, Burg, Oberwil, Rodersdorf, Schönenbuch • Therwil

Partner metrobasel perspektiven und monitor
Prognos AG mit BAKBASEL • ETH Sludio Basel - Institut Stadt der

Gegenwart • INFRAS • Palmesino Rönnskog TerritorialAgency •

Polynomics AG • ProgTrons AG • Rapp Trons AG • TRIPLEYE •

ThomonnFischer • VISCHER Anwälte und Notare

Privatpersonen
Bis April 2010 sind dem Verein melrobasel schon über 180

Privatpersonen beigetreten.

Die letzte Generalversammlung fand am 28. April 2010 im Bahnhofsaal in Rheinfelden stall.
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Eine zukunftsfähige Energiestrategie für die Schweiz

Die Regierungsräte Peter C. Beyeier, Kt. Aargau und Christoph Brutschin, Kt. Basel-Stadt
sowie Bruno Bebie, Energiebeauftragter der Stadt Zürich haben an der Generalversamm­
lung den Energie Trialog Schweiz (ETS) thematisiert. Wir bringen einen Auszug aus den
Referaten.

Landamman Peter C.
Beyeier, Präsident
Energie Trialog
Schweiz, Vorsteher
Departement Bau,
Verkehr und Umwelt
Kanton Aargau

Seit Februar 2009 ist

metrobasel Mitglied der

Kerngruppe des Energie Trialog Schweiz (ETS). Diese

aus Vertretern von Wissenschaft, Wirtschoft und Ge­

sellschaft bestehende Gruppe hat eine objektivierte

Strategie für eine langfristige, nachhaltige Energiepo­

litik erstellt. Im Zentrum der Strategie steht die Einhal­

tung der minimalen CO2-Reduktionsziele von IPCC.

Zudem werden die Potenziale der Energieeffizienz

und der erneuerbaren Energien sowie die bis 2035

resp. 2050 entstehende Stromlücke von 11 resp.

18 TWh aufgezeigt. Die Frage, wie diese Lücke

zu decken sei, wird zwar bewusst offen gelassen,

aber es werden sieben Möglichkeiten aufgezeigt.

Entscheidend für die Umsetzung der Energie-Strate­

gie sind der Wille und das Engagement, denn das

Know-how, die Fähigkeiten und die Vernelzung

sind vorhanden.

Regierungsrat
Christoph Brutschin,
Kanton Basel-Stadt

Der Kanton Basel-Stadt

verfolgt seit rund 25

Jahren eine fortschrittliche

Energiepolitik. Im Zentrum

stehl eine Förderabgabe

auf Strom. Dank dieser

Abgabe konnten wichtige Energieprojekte umgesetzt

werden, wie das Fernwärmenetz (das Abwärme der

KVA verwertet), das Geothermieprojekt in Riehen

sowie eines der grössten Holzheizkraftwerke der

Schweiz. Wir haben in Basel aber auch andere

innovative Ideen umgesetzt, z.B. eine Lenkungs­

abgabe auf Strom und eine Solarstrombörse. Das

2009 revidierte Energiegesetz sowie die 2010

in Kraft gesetzte neue Verordnung entsprechen den

aktuellsten Erkenntnissen über den Klimawandel und

dem heutigen Stand der Technik. Ziel ist ein optima­

ler Wärmeschutz von Neubauten, eine optimierte

Haustechnik sowie die Förderung von erneuerbaren

Energien und von Energiesparmassnahmen. Wir

betrachten Klimaschutz nicht als diffuses politisches

Ziel sondern als aktuelle und konkrete Aufgabe.

Bruno Bebie, Energie­
beauftragter der Stadt
Zürich

In der Volksabstimmung

vom 30. November 2008

hat die Stadt Zürich die

Nachhaltigkeit und die

Ziele der 2000-Watt­

Gesellschaft in ihrer Ge­

meindeordnung verankert. Damit hat sich die Stadt

Zürich verpflichtet ...

• langfristig ihren Primärenergieverbrauch von

6000 Watt Dauerleistung auf 2000 Watt Dauerleistung

pro Einwohnerln und Jahr zu reduzieren.

• die Treibhausgas-Emissionen (C02-Äquivalente)

bis ins Jahr 2050 von heute sechs Tonnen pro Person

und Jahr auf eine Tonne zu senken.

• Massnahmen zur Einsparung von Energie beziehungs­

weise zur Effizienz bei Energieverbrauch und Energiever­

sorgung zu fördern.

• den Einsatz und die Produktion erneuerbarer Energien

zu fördern.

Unabhöngig von der Stossrichtung der 2000-Watt­

Gesellschaft lässt die Stadt Zürich die Beteiligungen

und Lieferverträge bei Kernkraftwerken auslaufen.
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Die nächsten Anlässe von metrobasel

1. Sitzung der metrobasel Partner I 2010 am 2. Juni 2010

metrobasel fricktal forum am 3. Juni 2010

metrobasel Gespräch mit Bundesparlamentarierinnen und -parlamentariern am 18. August 2010

metrobasel schwarzbubenland/laufental forum am 1. September 2010

metrobasel birstal forum im September 2010

metrobasel forum 2010 am 18. November 2010

Veröffentlichung metrobasel studie am 18. November 2010

Veröffentlichung metrobasel report Anfang Dezember 2010

Organisationsstruktur metrobasel und Proiekte 2009/2013

Vorprojekt : Perspektiven SchIU...lbronchen metrobasel 2020
melroboselstudle/ foruml9.11.09 und metrobasel repart 4.12.09

Geschäftsstelle
Assislenlin
SekJelörin
Praktikanl

Delegielle für Kommunikalion

metrobasel
perspektiven und

manitor (inter- und
intrametropolItan)

Prognas mir BAK Basel,
ETH Sludia Basel. Infras

TerrrilariolAgency,
Palynamics, PragTrans,

Rapp Trans,
Tripleye,

Viseher Anwölte und
"laiere ete.

Direktor

j
Steuerungsgruppe

~
Masterprojekt "metrobasel 2020/35/50"

Löngerlrislige Perspekliven der

,'v\eltopolilonregioll Bosei und

Stossrichtungen der Entwicklung der
Raumnutzung und nötiger neuer

Infrastrukturen. 2010·2013

~

Laulende Projekle

in Enlwicklung

Kreolivwirlschoft

,.----!---,+
I

Steuerung,gruppe

~

Regulierung
Schlüssel·
branchen

(I. Studie 091

I
Steuerungsgruppe

~

Verkehr

(I. Studie 09)

Sleuerungsgruppe

+
Energiestrategie

Schweiz 2050
(9.10.09)

Energie metrobasel
Schwerpunkt 2010
(GV/forum/report)

I
Steuerungsgruppe

~
Regulierungen

und
Innovation:

ProJekt
2010·2013

metrobasel
comlc

metrobDsel
expo und

forum

metrobasel
velopass

Geschäftsstelle
metrobasel

Aeschenvorsladt 4

4051 Basel
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Direktor: Dr. Christoph Koellreuler

E-Mail: christoph.koellreuler@melrobasel.org

Administration: Maura von Heydebrand

E-Mail: maura.vonheydebrand@metrobasel.org
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Beilage 15

ORGANISATIONSREGLEMENT

Gestützt auf Artikel 3 ff. der Vereinsstatuten, insbesondere Artikel 4 Ziffer 2, Artikel 5 Absatz 1

und Artikel 7, erlässt der Vorstand bezüglich Wahl und Kompetenz der Vereinsorgane (und

weiteren Organisationseinheiten) folgendes Reglement:

1. Generalversammlung

1.1. Jedes Mitglied hat das Recht, an der Generalversammlung teilzunehmen und die ihm

gemäss Gesetz und/oder Statuten zustehenden mitgliedschaftlichen Rechte wahrzunehmen.

Jedes Mitglied juristischer Personalität bzw. körperschaftlicher Natur entsendet - begründete und

durch den Vorstand bewilligte Ausnahmen vorbehalten - eine Person in die Generalversammlung.

1.2. Sämtlichen Mitgliedern steht eine Stimme zu, vorbehältlich des Vorliegens von Aus­

standsgründen gemäss Art. 68 ZGB.

1.3. Die Generalversammlung bestätigt - wichtige Gründe vorbehalten - die von den ver­

schiedenen Mitgliederkategorien gemäss nachstehender Ziffer 2.1 und 2.2 delegierten Mitglieder

des Vorstandes.

2. Vorstand

2.1. Die Vorstandsmitglieder werden mehrheitlich von denjenigen Vereinsmitgliedern oder

Gruppen von Vereinsmitgliedern gestellt, die sicl1 einzeln bzw. zusammen für mindestens drei

Jahre verpflichten, einen Jahresbeitrag von minimal CHF 200'000.- (Geld- und Naturalleistungen)

zu leisten.

In begründeten, vom Vorstand befürworteten Fällen werden Vorstandsmitglieder aus dem Kreis

von Vereinsmitgliedern gestellt, die sich einzeln bzw. zusammen für mindestens drei Jahre

verpflichten, einen Jahresbeitrag von minimal CHF 75'000.- (Geldleistung) zu leisten. Die von



diesen Vereinsmitgliedern delegierten Personen sind von der Generalversammlung - wichtige

Gründe vorbehalten - zu wählen.

2.2. Je ein Vorstandssitz steht einem Mitglied des Präsidiums des Trinationalen Eurodistricts

Basel und dem Präsidenten/der Präsidentin der Regio Basiliensis zu.

2.3. Bei der Besetzung des Vorstands ist darauf zu achten, dass weder der Bereich globale

Unternehmungen noch der Bereich Politik/Behörden eine Mehrheit bilden.

2.4. Der Vorstand konstituiert sich selbst. Er wählt aus seiner Mitte den Präsidenten/die

Präsidentin. Der Vorstand kann den/die die Geschäftsstelle leitende(n) Direktor/Direktorin zu

einem zusätzlichen Vorstandsmitglied (Delegierte/r) berufen.

2.5 Der Vorstand kann Vertreter von wichtigen Partnern generell oder im Einzelfalle einladen,

seinen Sitzungen als Beobachter beizuwohnen. Ihnen kommt kein Stimmrecht zu.

2.6 Die Revisionsstelle hat dem Vorstand über das Resultat ihrer Prüfhandlungen persönlich zu

berichten, so dass der Vorstand in die Lage versetzt ist, die Prüfungsresultate mit der

Revisionsstelle zu erörtern.

3. Projektsteuerungs- und -begleitgruppen

3.1. Projektsteuerungs- und -begleitgruppen werden durch den Vorstand oder den Direktor/die

Direktorin projektbezogen eingesetzt. Mitglieder von Projektsteuerungsgruppen besitzen ein

Mitentscheidungsrecht, während die Mitglieder von Projektbegleitgruppen über ein

Anhörungsrecht verfügen.

4. Aktualisierung/ Self-Assessment

4.1. Der Vorstand überprüft dieses Reglement mindestens in einem 2-Jahresrhythmus auf

Aktualität und Vollständigkeit, mithin auf Anpassungsbedarf. Parallel dazu überprüft und bewertet

er Inhalt und Qualität seiner Leistungen in der vergangenen Periode.

Basel, 7. April 2008/ Teil-Revision vom 12. Februar 2009 (Ziffern 2.2, 2.6 und 4)

Seite 2
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etr basel
Plattform für die Entwicklung
der MetropolItanregion Basel

BEITRAGS- UND LEISTUNGSREGLEMENT

1. Mitgliederbeiträge

Gestützt auf Artikel 2 der Vereinsstatuten haben die Mitglieder zwecks Finanzierung des
Vereinszwecks die nachfolgenden, jährlichen Beiträge zu leisten:

Natürliche Personen

Jahresbeitrag von CHF 100 (CHF 50 für in Ausbildung befindliche Personen, Arbeitslose und
Rentner/innen), CHF 500 oder CHF 1'000 und mehr

Juristische Personen und Einzelfirmen

GebietskÖrperschaften: Abgestuft nach Einwohnerzahl CHF -.50 pro Einwohner/in pro Jahr

Verbände und Vereine: CHF 5'000; bei Vorliegen spezieller Verhältnisse gemäss Vereinbarung

Unternehmen: Konstituierende Partnerschaft CHF 75'000; Projektpartnerschaft I CHF 25'000;
Projektpartnerschaft 11 CHF 15'000; Basispartnerschaft CHF 5'000

Die jährlichen Mitgliederbeiträge sind vorschüssig zu leisten. Eine Rückerstattung, beispielsweise bei
Nichtbezug der zur Verfügung gehaltenen Leistungen, ist ausgeschlossen.

Über Art und Umfang von Mitgliederbeiträgen in Form von Naturalleistungen wie auch über die
Gegenleistungen (vgl. dazu Ziffer 2 nachstehend) entscheidet der Direktor/die Direktorin von Fall zu
Fall beziehungsweise mittels Reglement.

2. Leistungen1

Die Mitglieder sind wie folgt berechtigt, an den durch metrobasel organisierten im Regelfall nicht
Öffentlich zugänglicllen Veranstaltungen teilzunehmen und die durch metrobasel produzierten
Unterlagen zu beziehen:

1 Siehe auch Broschüre "metrobasel für Unternehmen, Verbände und Vereine sowie Kantone, Städte und Gemeinden:
"Einladung zur Partnerschaft" und "Einladung zur Mitgliedschaft" für natürliche Personen.



Natürliche Personen

Zustellung des Jahresberichts und Teilnahme an der jährlichen Generalversammlung und Einladung
zu allen im Regelfall nicht allgemein zugänglichen metrobasel Events (so insbesondere metrobasel
forum, regionale metrobasel foren).

Vereinsmitglieder der Kategorie "natürliche Personen", die einen Jahresbeitrag von mindestens CHF
1'000 leisten, werden zudem zu den zweimal jährlich stattfindenden Partnersitzungen eingeladen.

Juristische Personen und Einzelfirmen

Die juristischen Personen und Einzelfirmen werden als "Partner von metrobasel" präsentiert, wobei
sich der Umfang der Leistungen nach der Höhe des jährlich entrichteten Mitgliederbeitrages richtet
(pro CHF 5'000 [bzw. 2'500 Einwohner bei Gebietskörperschaften] Anspruch auf die Entsendung
eines Delegierten bzw. Erhalt einer Einladung, eines Berichtes, etc.). Im Einzelnen handelt es sich um
folgende Leistungen:

- Zustellung des Jahresberichts und Teilnahme an der jährlichen Generalversammlung

- Einladung zu allen im Regelfall nicht allgemein zugänglichen metrobasel Events, so insbesondere
metrobasel forum, regionale metrobasel foren

- Einladung zu den zweimal jährlich stattfindenden Sitzungen aller metrobasel Partner, in denen
über den metrobasel monitor und alle weiteren laufenden metrobasel Projekte berichtet wird

- Anrecht auf den Bezug des jährlich erscheinenden Berichts zum metrobasel monitor

- Anrecht auf den Bezug von metrobasel reports

- Anrecht auf Entsendung eines Delegierten in die Steuerungsgruppe des Masterprojekts sowie in
die Steuerungsgruppe eines weiteren metrobasel Projektes mit Anhörungsrecht bzw.
Mitentscheidungsrecht nach Wahl des Mitgliedes bei Leistung eines minimalen Jahresbeitrags
von CHF 15'000 bzw. CHF 25'000.

- Anrecht auf Entsendung eines Delegierten in die Steuerungsgruppen sämtlicher metrobasel
Projekte mit Mitentscheidungsrecht sowie Anrecht auf Einsitznahme in den metrobasel Vorstand
und dessen Begleitgruppe bei Leistung eines minimalen Jahresbeitrags von CHF 75'000.

- Präsentation der Partner im metrobasel report sowie an lässlich der metrobasel foren
entsprechend dem jährlich entrichteten Beitrag

Basel, 7. April 2008/ Revision 13. August 2009
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